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Auf einen Blick

Kennzahlen DEGI GLOBAL BUSINESS 
zum 30. Juni 2014

Kennzahlen zum Stichtag:

Fondsvermögen (netto) 47,5 Mio. EUR

Immobilienvermögen gesamt 23,3 Mio. EUR

davon direkt gehalten 0,0 Mio. EUR

davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 23,3 Mio. EUR

Fondsobjekte gesamt 2

davon direkt gehalten 0

davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 2

Auslandsanteil 1) 2) 100,0 %

Europa 3) 100,0 %

Vermietungsquote

am Stichtag auf Basis der Bruttosollmiete 4) 60,7 %

am Stichtag auf Basis der Nettosollmiete 58,7 %

durchschnittlich 5) 74,3 %

Liquiditätsquote 41,2 %

Kreditquote nach § 80a Investmentgesetz (InvG) 0,0 %

Veränderungen im Berichtszeitraum:

Ankäufe von Objekten 0

Verkäufe von Objekten 6

davon abgegangen 6

Mittelaufkommen (netto, inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich) 0,0 Mio. EUR

Anlageerfolg (BVI-Rendite) 6)

für 1 Jahr – 14,8 %

für 3 Jahre p. a. – 15,5 %

für 5 Jahre p. a. – 14,3 %

seit Auflegung p. a. – 6,6 %

Total Expense Ratio (TER) 7) 0,72 %

Transaktionsabhängige Vergütung 8) 1,36 %

Auszahlung am 6. März 2014

Auszahlung je Anteil 16,2000 EUR

– davon Ertragsauszahlung InvR 2,0475 EUR

– davon Substanzauszahlung InvR 14,1525 EUR

Auszahlung am 27. Juni 2014

Auszahlung je Anteil 8,2500 EUR

– davon Ertragsauszahlung InvR 0,0411 EUR

– davon Substanzauszahlung InvR 8,2089 EUR

Ausschüttung am 2. Oktober 2014

Ausschüttung je Anteil 1,0000 EUR

– davon Ertragsauszahlung InvR 0,0604 EUR

– davon Substanzauszahlung InvR 0,9396 EUR

einkommensteuerfrei/nicht steuerbar insgesamt je Anteil im Privatvermögen InvR 0,0000 EUR

steuerfreier/nicht steuerbarer Ausschüttungsanteil in % im Privatvermögen 0,00 %

Maximale effektive Steuerbelastung der Ausschüttung (ohne Kirchensteuer) in % im Privatvermögen 9) 56,65 %

einkommen- und körperschaftsteuerfrei/nicht steuerbar insgesamt je Anteil im Betriebsvermögen I InvR 10) 0,0000 EUR

steuerfreier/nicht steuerbarer Ausschüttungsanteil in % im Betriebsvermögen I 0,00 %

einkommen- und körperschaftsteuerfrei/nicht steuerbar insgesamt je Anteil im Betriebsvermögen II InvR 10) 0,0000 EUR

steuerfreier/nicht steuerbarer Ausschüttungsanteil in % im Betriebsvermögen II 0,00 %

einkommen- und körperschaftsteuerfrei/nicht steuerbar insgesamt je Anteil im Betriebsvermögen III InvR 10) 0,0000 EUR

steuerfreier/nicht steuerbarer Ausschüttungsanteil in % im Betriebsvermögen III 0,00 %

Anteilwert /Ausgabepreis 14,14 EUR

Rücknahmepreis im 1. Jahr nach Erwerb 13,57 EUR

Rücknahmepreis im 2. Jahr nach Erwerb 13,72 EUR

Rücknahmepreis im 3. Jahr nach Erwerb 13,86 EUR

Rücknahmepreis ab dem vollendeten 3. Jahr nach Erwerb 14,14 EUR

International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0ETSR6

Wertpapier-Kennnummer (WKN) A0ETSR



1)  Unter Ausland ist der außerdeutsche Raum zu verstehen.
2)  In die Berechnung der Quote fließen die Verkehrswerte der Immobilien-Gesellschaften gemäß der jeweiligen Beteiligungsquote ein (siehe Immobilienverzeichnis auf Seite 24).
3)  Ohne Deutschland.
4)  Wesentliches Abgrenzungsmerkmal der Vermietungsquote auf Basis der Bruttosollmiete zur Vermietungsquote auf Basis der Nettosollmiete ist die explizite Berücksichtigung der Betriebskosten. Bei dieser Methode wird neben dem 

entgangenen Mietertrag für leer stehende Flächen auch ein Zuschlag für die anfallenden Betriebskosten berücksichtigt, die bei vermieteten Flächen auf den Mieter umgelegt werden können.
5)  Die Durchschnittsquote wurde anhand der Bruttosollmiete errechnet.
6)  Berechnungsbasis: täglicher Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Nach Abzug der Fondsverwaltungsgebühr und Depotbankgebühr. Im Gegensatz zur BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset 

Management e. V.: Anlage zum Anteilwert (= Rücknahmepreis) / Bewertung zum Anteilwert; Wiederanlage der Ausschüttung zum Anteilwert (= kostenfreie Wiederanlage)), bei der eine Wiederanlage der Ausschüttung angenom-
men wird, wird bei dieser Berechnung eine Wiederanlage nur bis zur Aussetzung der Anteilscheinausgabe am 16. November 2009 berücksichtigt, da diese danach nicht mehr möglich war. Individuelle Faktoren des Fonds oder der 
Anleger wie etwa die steuerlichen Belange der Anleger (z. B. Kapitalertragsteuer, steuerfreier Anteil der Ausschüttung) werden nicht berücksichtigt. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

7)  Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus und umfasst damit alle im Zusammenhang mit der Fonds-
anlage anfallenden Gebühren und Kosten, jedoch nicht die sogenannten Transaktionskosten und den möglicherweise anfallenden Ausgabeaufschlag.

8)  Die transaktionsabhängige Vergütung in Prozent drückt die Gebühren, die die Gesellschaft gemäß § 11 Abs. 2 der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) erhalten hat, als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens aus. 
Unter anderem aufgrund der unterschiedlichen (Des-)Investitionstätigkeit kann diese Kennzahl deutlich schwanken. Die transaktionsabhängige Vergütung in Prozent lässt keinen Schluss auf die zukünftige Performance des Fonds 
zu.

9)  Für im Privatvermögen gehaltene Anteile hat die Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag abgeltende Wirkung („Abgeltungssteuer“). Für Privatanleger sollte daher die effektive Steuerbelastung der ersten Zwischenausschüt-
tung (ohne Kirchensteuer) höchstens 56,65 % bzw. 0,5665 EUR pro Anteil betragen.

10)  Erläuterungen siehe Seite 32 ff.
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Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin, 
sehr geehrter Anleger,
 
der Vorstand der Aberdeen Asset Management Deutschland AG hat 
im August 2011 für den offenen Immobilienfonds DEGI GLOBAL 
BUSINESS die geordnete Auflösung bekannt gegeben und das Verwal-
tungsmandat zum 30. Juni 2014 gekündigt. Zum 1. Juli 2014 hat ge-
mäß Investmentgesetz die Commerzbank Aktiengesellschaft die Ver-
antwortung für den DEGI GLOBAL BUSINESS übernommen. Die 
Commerzbank AG wird den Fonds abwickeln und auflösen.

Auch das Geschäftsjahr 2013/2014 (1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014) 
stand ganz im Zeichen der Bemühungen, Immobilien des Fonds zu an-
gemessenen Konditionen zu verkaufen. Im Berichtszeitraum konnten 
sechs Objekte verkauft werden.

Für das Geschäftsjahr 2013/2014 haben am 6. März 2014 sowie am 
27. Juni 2014 bereits zwei Auszahlungen stattgefunden. Dabei wur-
den insgesamt 24,4500 EUR je Anteil ausgezahlt.

Am 2. Oktober 2014 werden 1,0000 EUR je Anteil ausgezahlt.  
Die Höhe und den genauen Zeitpunkt für die noch folgenden Auszah-
lungen wird die Commerzbank AG festlegen. Die Höhe der Zahlung 
wird in Abhängigkeit von der bis dahin im Wesentlichen durch Immo-
bilienveräußerungen aufgebauten Liquidität unter Berücksichtigung 
der für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Sondervermögens 
nötigen Mittel noch festzulegen sein. Über die Höhe und das Datum 
wird die Commerzbank AG rechtzeitig auf der Homepage unter  
www.commerzbank.de/degi-global informieren.

Die Methode der Auszahlungen ist der einzige und fairste Weg, so-
wohl professionellen Investoren wie auch Privatanlegern geordnet 
Rückzahlungen zu gewähren. Alle Anleger erhalten pro Anteilschein 
einen bestimmten Betrag ihres Investments zurück, gleichzeitig sinkt 
der Anteilpreis ihrer Anlage entsprechend. Dabei werden für alle Anle-
ger der gleiche Preis und die gleiche Auszahlungsquote und damit die 
Gleichbehandlung aller Anlegergruppen und der Anlegerschutz ge-
währleistet.

Aktuelle Eckdaten des DEGI GLOBAL BUSINESS

•  DEGI GLOBAL BUSINESS wies im Geschäftsjahr 1. Juli 2013 bis 
30. Juni 2014 eine Wertentwicklung von – 14,8 % aus. 1)

•  Das Netto-Fondsvermögen veränderte sich von 171,7 Mio. EUR per 
30. Juni 2013 auf 47,5 Mio. EUR per 30. Juni 2014.

•  Im Berichtszeitraum 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 wurden insge-
samt sechs Immobilien verkauft: je eine in Belgien, Deutschland, 
Finnland, Italien, Luxemburg und Tschechien. Somit verbleiben 
zwei Objekte im Fonds, die beide über Immobilien-Gesellschaften 
gehalten werden.

•  Der Auslandsanteil des Verkehrswerte-Volumens betrug 100 % per 
30. Juni 2014.

•  Die Vermietungsquote – berechnet auf Basis der Bruttosollmiete – 
betrug per 30. Juni 2014 60,7 %.

•  Zum 30. Juni 2014 wurde die Liquiditätsquote auf 41,2 % beziffert.

•  Die Auszahlung am 2. Oktober 2014 beträgt 1,0000 EUR je  Anteil.

1) Berechnungsmethode siehe Seite 6, Fußnote 6.
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Entwicklung des DEGI GLOBAL BUSINESS

30. Juni 2014 30. Juni 2013 30. Juni 2012 30. Juni 2011

Immobilien Mio. EUR 0,0 39,3 88,3 130,0

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften Mio. EUR 7,4 97,5 121,8 133,2

Liquiditätsanlagen Mio. EUR 19,6 11,8 13,9 26,3

Sonstige Vermögensgegenstände Mio. EUR 26,3 68,2 63,1 48,4

Verbindlichkeiten und Rückstellungen Mio. EUR – 5,8 – 45,1 – 68,8 – 83,4

Fondsvermögen (netto) Mio. EUR 47,5 171,7 218,3 254,5

Anteilumlauf Mio. Stück 3,4 3,4 3,4 3,4

Anteilwert / Ausgabepreis EUR 14,14 51,14 65,03 75,83

Rücknahmepreis im 1. Jahr nach Erwerb EUR 13,57 49,09 62,43 72,80

Rücknahmepreis im 2. Jahr nach Erwerb EUR 13,72 49,61 63,08 73,56

Rücknahmepreis im 3. Jahr nach Erwerb EUR 13,86 50,12 63,73 74,31

Rücknahmepreis ab dem vollendeten 3. Jahr nach Erwerb EUR 14,14 51,14 65,03 75,83

Ausschüttung / Auszahlung je Anteil EUR 1,0000 5,0000 0,2400 1,0000

Tag der Ausschüttung / Auszahlung 2. Oktober 2014 30. Oktober 2013 30. Oktober 2012 27. Oktober 2011

Ertragsschein-Nr. 12 2) 9 8 1) 6

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0ETSR6 / Wertpapier-Kennnummer (WKN): A0ETSR

Wertentwicklung eines Anlagebetrags in Höhe von 500.000 EUR seit Auflegung

   Anlagebetrag             Endkapital

1)  Wertentwicklung im Rumpf-Geschäftsjahr 2005/2006 vom 1. November 2005 (Tag der Auflegung des DEGI GLOBAL BUSINESS) bis 30. Juni 2006 (8-Monats-Zeitraum).

30.6.
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1)

50
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0
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7

400.000

350.000

1)  Die Ertragsschein-Nummer 7 wurde der am 27. April 2012 stattgefundenen Auszahlung zugeteilt.
2)  Die Ertragsschein-Nummern 10 und 11 wurden den am 6. März 2014 und 27. Juni 2014 stattgefundenen Auszahlungen zugeteilt.

EU
R
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Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die europäische Wirtschaft setzt ihr schwaches Wachstum fort, das 
von einer niedrigen Inflationsrate begleitet wird. Im ersten Quartal 
2014 stieg das Bruttoinlandsprodukt des Währungsraumes im Ver-
gleich zum Vorquartal um 0,2 % (nach – 0,2 % Q1 2013). Das stärks-
te Wachstum der großen Volkswirtschaften erzielte Deutschland mit 
+ 0,8 %, wohingegen zum Beispiel Frankreichs Wirtschaft stagnierte 
und die Italiens um – 0,1 % schrumpfte. Die langsame und anfällige 
Wirtschaftserholung der Eurozone hat sich fortgesetzt. Jedoch hat 
sich die Stimmung vor allem in den Randbereichen der Eurozone 
deutlich verbessert. Allerdings bringen die niedrigen und sinkenden 
Inflationsraten die EZB unter Druck, die Geldpolitik weiter zu lockern. 
Im Juni hat die Zentralbank die Refinanzierungszinsen der Banken auf 
0,15 % sowie den Einlagenzinssatz auf – 0,10 % gesenkt. Weiterhin 
wurden 400 Mrd. EUR für längerfristige Finanzierungsgeschäfte mit 
dem Hinweis auf ein weiteres „quantitative easing“ angekündigt. 
Durch diese Ankündigung wird betont, dass die Weltwirtschaft und 
die Finanzmärkte auch weiterhin unter dem Einfluss der Notenbanken 
bleiben. Die Stärke der Bond-Märkte verdeutlicht, dass Investoren 
auch weiterhin eine lange Zeitspanne bis zur Normalisierung der 
Märkte erwarten.

Immobilienmarkt

Auf den europäischen Immobilienmärkten ist ein deutlicher Anstieg 
der Investmenttätigkeit bei einer gleichzeitig höheren Risikobereit-
schaft der Investoren zu beobachten. Diese Erholung ist jedoch auf 
den Vermietungsmärkten noch nicht zu beobachten. Mietwachstum 
lässt sich vornehmlich in einigen Luxus-Einzelhandelslagen sowie den 
Büromärkten in London, Dublin und Deutschland beobachten. Objek-
te mittlerer und schlechter Qualität weisen weiterhin eine unter-
durchschnittliche Performance auf.

Unsere Kurzfristindikatoren deuten weiterhin auf eine Verbesserung 
der immobilienwirtschaftlichen Lage hin. Vor allem in Großbritanni-
en, Deutschland und Irland, aber auch in Südeuropa erwarten wir eine 
positive Entwicklung.

Die attraktivsten Immobilientypen für Investments sehen wir im Ein-
zelhandelssegment (vor allem regional dominierende Shopping Cen-
ter, Fachmarktzentren und Supermärkte) sowie Logistikimmobilien in 
städtischen Gebieten mit eingeschränktem Neubaupotenzial. Vor al-
lem der Einzelhandelssektor erfährt eine zunehmende Polarisierung. 
Während sich insbesondere dominierende Lagen und Supermärkte 
(täglicher Bedarf) gut entwickeln, haben zahlreiche mittlere Lagen 
und Produktgruppen sowie Sekundärlagen und schwächere Center zu 
kämpfen.

Einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Immobilieninvest-
ments ist unserer Auffassung nach jedoch die Objektauswahl anstelle 
der reinen Betrachtung von Länder-/Sektorenallokationen.
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Portfoliostruktur

Region Anteil am  
Verkehrswerte-Volumen

in %

Verkehrswert 

in EUR

Anzahl

Kroatien 51,1 11.900.000,00 1

Rumänien 48,9 11.399.998,86 1

Stand: 30. Juni 2014

Vertragsrestlaufzeit Anteil am 
Jahres-Nettosollmietertrag

in %

bis 31.12.2014  25,1

1.1.2015 – 31.12.2015  9,5

1.1.2016 – 31.12.2016  14,6

1.1.2017 – 31.12.2017  31,1

1.1.2018 – 31.12.2018  1,2

1.1.2019 – 31.12.2023 18,5

nach 1.1.2024 –

Stand: 30. Juni 2014

Restlaufzeiten der Mietverträge
Anteil am Jahres-Nettosollmietertrag aller vermieteten Mieteinheiten

Geografische Verteilung des Immobilienvolumens inklusive Immobilien-Gesellschaften
Anteil am Verkehrswerte-Volumen. Über Beteiligungen gehaltene Immobilien werden entsprechend der Beteiligungsquote am  
Verkehrswert berücksichtigt.
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Objektgröße  

in Mio. EUR

Anteil am 
Verkehrswerte-Volumen

in %

Verkehrswert 

in EUR

Anzahl

0 <= 10 – – –

10 <= 25 100,0 23.299.998,86 2

25 <= 50 – – –

50 <= 100 – – –

100 <= 150 – – –

150 <= 200 – – –

> 200 – – –

Stand: 30. Juni 2014

Größenklassen der Fondsobjekte inklusive Immobilien-Gesellschaften
Anteil am Verkehrswerte-Volumen; ohne die im Bau/Umbau befindlichen Immobilien oder noch unbebauten Grundstücke.  
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien werden entsprechend der Beteiligungsquote am Verkehrswert berücksichtigt.

Nutzungsarten der Fondsobjekte inklusive Immobilien-Gesellschaften
Anteil am Jahres-Nettosollmietertrag aller Mieteinheiten

Nutzungsart Anteil am 
Jahres-Nettosollmietertrag

in %

Büro  51,4

Handel/Gastronomie  47,1

Hotel –

Industrie (Lager, Hallen)  0,3

Wohnen –

Freizeit –

Kfz 1,2

Andere –

Stand: 30. Juni 2014
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Wirtschaftliche Altersstruktur des Immobilienbestands  
(auf Basis der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer)  
inklusive Immobilien-Gesellschaften, gestaffelt nach Verkehrswerte-Volumen
Anteil am Verkehrswerte-Volumen; ohne die im Bau/Umbau befindlichen Immobilien oder noch unbebauten Grundstücke. 
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien werden entsprechend der Beteiligungsquote am Verkehrswert berücksichtigt.

Altersstruktur Anteil am 
Verkehrs werte-

Volumen

in %

Verkehrswert

in EUR

Anzahl

<= 5 Jahre – – –

5 <= 10 Jahre – – –

10 <= 15 Jahre 100,0 23.299.998,86 2

15 <= 20 Jahre – – –

> 20 Jahre – – –

Stand: 30. Juni 2014

Die Grafik veranschaulicht zur besseren Vergleichbarkeit der Daten das wirtschaftliche Alter – auf Basis der
gutachterlichen Gesamtnutzungsdauer – und nicht das Datum des Baus oder Umbaus.

Branchenverteilung der Mieter
Bezogen auf die Jahres-Nettosollmiete

Branche in % 

Handel
54,2 
37,7

Technologie- und Softwareunternehmen
18,4 
22,7

Banken und Finanzdienstleistung
5,9 

18,8

Telekommunikation
6,9 
8,2

Konsumgüterindustrie
5,0 
2,6

Medien
0,9 
0,8

Fahrzeug- und Maschinenbau
0,6 
0,6

Hotel-/Gastronomiebranche
0,5 
0,5

Sonstige 1) 7,6 
8,1

   nach Mietfläche             nach Gesamt-Nettosollmiete
Stand: 30 Juni 2014

1) Darin enthalten sind u. a. sonstige und freiberufliche Dienstleister und sonstiges Gewerbe.
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Objektabgänge im Berichtszeitraum
Belgien  
Liège, Boulevard d’Avroy 35 – 39
Das Bürogebäude wurde zum 13. September 2013 zu einem Ver-
kaufspreis veräußert, der unter dem zuletzt ermittelten Verkehrswert 
lag.

Deutschland 
Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße 1
Das Bürogebäude wurde zum 2. Dezember 2013 zu einem Verkaufs-
preis veräußert, der dem zuletzt ermittelten Verkehrswert entsprach.

Finnland  
Helsinki, Kyllikinportti 2
Das Bürogebäude wurde zum 30. August 2013 zu einem Verkaufspreis 
veräußert, der in etwa dem zuletzt ermittelten Verkehrswert entsprach.

Italien  
Brindisi, SS 7 Via Appia Ter KM 712
Das Einkaufszentrum wurde zum 22. Mai 2014 zu einem Verkaufspreis 
veräußert, der leicht unter dem zuletzt ermittelten Verkehrswert lag.

Luxemburg  
Luxemburg, 6, Circuit de la Foire
Das Bürogebäude wurde zum 2. Dezember 2013 zu einem Verkaufs-
preis veräußert, der leicht über dem zuletzt ermittelten Verkehrswert 
lag.

Tschechien  
Prag 4, V Parku 2323/14
Das Bürogebäude wurde zum 18. Juli 2013 zu einem Verkaufspreis 
veräußert, der leicht unter dem zuletzt ermittelten Verkehrswert lag.

Objektzugänge im Berichtszeitraum

Keine

Vermietungssituation

Die Vermietungsquote des DEGI GLOBAL BUSINESS auf der Basis der 
Bruttosollmiete lag zum 30. Juni 2014 bei 60,7 %, das entspricht 
 einer Leerstandsquote von 39,3 %.

Leerstandskommentierung

Nachfolgend werden diejenigen Objekte des DEGI GLOBAL BUSINESS 
aufgeführt, bei denen am Stichtag 30. Juni 2014 mehr als ein Drittel 
der Bruttosollmiete der jeweiligen Immobilie infolge Leerstandes nicht 
erzielt wurde oder der Objektleerstand mehr als 2,5 % der Bruttosoll-
miete des gesamten Fonds betrug. Zu Ihrer Information wird die Ver-
mietungssituation dieser Objekte detailliert kommentiert:

Kroatien
Zagreb-Jankomir, Skorpikova 34
(Anteil des Leerstands im Objekt: 37,7 %; 
Anteil des Leerstands im Fonds: 19,5 %)

Rumänien
Bukarest, Calea Vitan 6–6a, „PGV Tower“
(Anteil des Leerstands im Objekt: 41,0 %; 
Anteil des Leerstands im Fonds: 19,8 %)

Sowohl für das Einkaufszentrum in Zagreb als auch für das Bürohaus 
in Bukarest befinden wir uns in der aktiven Vermarktung der Flächen. 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte z. B. in Zagreb ein neuer Anker-
mieter über 3.500 m2 für das Shopping Center gewonnen werden. 
Jedoch ist der Vermietungsmarkt in beiden Städten durch die starke 
Konkurrenz auf der Eigentümerseite geprägt.

Desinvestitionsstrategie

Das Verwaltungsmandat der Aberdeen Asset Management Deutsch-
land AG für den offenen Immobilienfonds DEGI GLOBAL BUSINESS 
endete am 30. Juni 2014. Seit Bekanntgabe der Kündigung des Ver-
waltungsmandates wurden neun Immobilien mit einem Volumen von 
254 Mio. EUR veräußert. Es sind zwei Immobilien im DEGI GLOBAL 
BUSINESS verblieben. Die Depotbank des Fonds, die Commerzbank AG, 
übernahm gemäß Investmentgesetz die Verwaltung des DEGI GLOBAL 
BUSINESS. Die operativen Aufgaben für die Verwaltung wurden durch 
die Commerzbank AG an die Aberdeen Asset Management Deutsch-
land AG übertragen.

Fondsrendite

Der Bruttoertrag aus Immobilien beträgt – 0,8 % und bezieht sich auf 
das durchschnittlich direkt und über Beteiligungen an Immobilien-
gesellschaften gehaltene Immobilienvermögen im Betrachtungszeit-
raum vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014. Im Bruttoertrag von – 0,8 % 
ist das performancerelevante Veräußerungsergebnis in Höhe von 
– 9,6 % aus den durchgeführten Verkäufen enthalten. Abzüglich des 
Bewirtschaftungsaufwandes (– 6,8 %) ergibt sich der Nettoertrag in 
Höhe von – 7,6 %. Das Ergebnis vor Darlehensaufwand in Höhe von 
– 21,2 % setzt sich aus der Summe dieses Nettoertrags, der Wertän-
derung (– 13,8 %), den ausländischen Ertragsteuern (0,2 %) und den 
Rückstellungen für ausländische latente Steuern (0,0 %) zusammen. 
Die Position „Ausländische latente Steuern“ stellt die Kennzahl aus 
der Bildung oder Auflösung von Rückstellungen für latente Steuern 
auf Veräußerungsgewinne (Capital Gains Tax) bezogen auf das durch-
schnittlich investierte Immobilienvermögen dar. Das Ergebnis nach 
Darlehensaufwand beträgt aufgrund des negativen Effekts der Fremd-
kapitalaufnahme – 26,4 %. Nach Berücksichtigung der Währungs-
änderung (0,0 %) ergibt sich ein Gesamtergebnis in Fondswährung 
in Höhe von – 26,4 %.
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Unter Berücksichtigung der Liquiditätsrendite in Höhe von – 0,1 %, 
die mit einem im Periodendurchschnitt investierten Liquiditätsanteil 
von 25,5 % des Netto-Fondsvermögens erzielt wurde, ergibt sich eine 
Fondsrendite vor Abzug der Fondskosten in Höhe von – 19,7 %.

Die Performance des DEGI GLOBAL BUSINESS lag nach Abzug der 
Fondskosten für den Betrachtungszeitraum vom 1. Juli 2013 bis 
30. Juni 2014 bei – 21,2 %.

Entwicklung des Mittelaufkommens

Aufgrund der Kündigung des Verwaltungsmandates zum 30. Juni 2014 
und der endgültigen Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen sind dem DEGI GLOBAL BUSINESS weder Mittel aus Anteils-
verkaufen zugeflossen noch sind Mittel aus Anteilsrücknahmen abge-
flossen.

Das saldierte Mittelaufkommen inkl. Ertragsausgleich (Mittelzufluss 
abzüglich Mittelabfluss) belief sich somit in diesem Zeitraum auf 
0,0 Mio. EUR.

Liquidität

Der DEGI GLOBAL BUSINESS verfügte zum 30. Juni 2014 über Liquidi-
tätsanlagen in Höhe von 19,6 Mio. EUR.1) Der Anteil der Liquiditäts-
anlagen am Nettofondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 41,2 %.

Die liquiden Mittel des Fonds waren zum Ende des Berichtszeitraumes 
in Bankguthaben investiert.

Die Liquiditätsanlage erfolgt konservativ und risikoarm in liquiden 
 Anlageformen.

Ausschüttung

Für das Geschäftsjahr 2013/2014 haben am 6. März 2014 sowie am 
27. Juni 2014 bereits zwei Auszahlungen stattgefunden. Dabei wurden 
insgesamt 24,4500 EUR je Anteil ausgezahlt.

Die Endausschüttung am 2. Oktober 2014 beträgt 0,0604 EUR pro 
Anteil. Neben der Endausschüttung erfolgt auch eine investment-
rechtliche Substanzauszahlung i. H. v. 0,9396 EUR pro Anteil. Hierdurch 
wird im Rahmen der Auszahlung am 2. Oktober 2014 insgesamt 
1,0000 EUR pro Anteil, rd. 7,1 % des Netto-Fondesvermögens zum 
30. Juni 2014, an die Anleger ausgezahlt. Der Anteilpreis wird am Aus-
schüttungstag 2. Oktober 2014 um den Betrag der Auszahlung, der 
den Anlegern zufließt, reduziert.

Detaillierte Informationen zu den Zwischenausschüttungen und zur 
Endausschüttung sowie steuerliche Hinweise für inländische Anleger 
finden Sie auf den Seiten 32 ff. dieses Jahresberichtes.

Capital Gains Tax

Für das Sondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS werden Rückstel-
lungen für latente Steuern auf etwaige ausländische Veräußerungs-
gewinne (Capital Gains Tax) gebildet. Rückstellungen für potenzielle 
zukünftige Veräußerungsgewinnsteuern bei indirekt gehaltenen Im-
mobilien bzw. mögliche Kaufpreisabschläge auf die Anteile an Immo-
bilien-Gesellschaften aufgrund von in den Immobilien-Gesellschaften 
vorhandenen Steuerlatenzen werden gemäß § 27 Abs. 2 Nr. 2 der 
Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung berück-
sichtigt.

Risikomanagement

Zur Erfüllung sowohl der internen Anforderungen als auch der rele-
vanten rechtlichen Bestimmungen verfügt die Aberdeen Asset Ma-
nagement Deutschland AG über einen fortlaufenden Risikomanage-
ment-Prozess, in welchem Risiken identifiziert, beurteilt, gesteuert 
und überwacht werden. Die Steuerung erfolgt dabei auf Basis der 
 Risikostrategie, die sich aus den Geschäfts- und den Investmentstra-
tegien ableitet.

In der Organisationsstruktur der Gesellschaft ist eine zentrale Einheit 
Risikomanagement implementiert, welche die Überwachung der für 
die Sondervermögen oder die Gesellschaft bestehenden Risiken auf 
der operativen Ebene koordiniert und sicherstellt. Weiterhin ist durch 
die Einheit Prozessmanagement eine transparente Darstellung der 
Prozesse gegeben, was die Voraussetzung für ein unternehmensweites 
Risikomanagement ist.

Dabei werden die relevanten Risiken von sachkundigen Mitarbeitern 
der einzelnen Fachabteilungen identifiziert und berichtet. Die Be-
richtsperioden sind der jeweiligen Art des Risikos angepasst.

Die zentrale Einheit unterstützt die Abteilungen bei der integrierten 
und systematischen Erfassung und Steuerung der relevanten Risiken 
wie Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs- sowie sonstiger 
Marktpreisrisiken, operationeller Risiken und Liquiditätsrisiken. Dieser 
ganzheitliche Ansatz aus dezentraler Fachkompetenz und zentraler 
Organisation ermöglicht eine übergreifende Risikoinventur mit kom-
petenter Steuerung der Einzelrisiken, aber auch die Berücksichtigung 
von Interdependenzen der unterschiedlichen Risikobereiche. Durch 
die enge Zusammenarbeit von Prozess- und Risikomanagement kann 
möglichen prozessbedingten Fehlentwicklungen durch Anpassung der 
entscheidenden Prozesse zeitnah entgegengewirkt werden.

1)  Die Liquidität entspricht der gerundeten Liquidität der Vermögensaufstellung.
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Übergang des DEGI GLOBAL BUSINESS  
an die Depotbank

Das Verwaltungsmandat der Aberdeen Asset Management Deutsch-
land AG für den offenen Immobilienfonds DEGI GLOBAL BUSINESS 
endete am 30. Juni 2014. Ab dem 1. Juli 2014 hat die Depotbank des 
Fonds, die Commerzbank Aktiengesellschaft, gemäß Investment-
gesetz die Verwaltung des DEGI GLOBAL BUSINESS übernommen.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft hat für Anleger unter  
www.commerzbank.de/degi-global eine eigene Webseite mit 
 Informationen eingerichtet.

Die operativen Aufgaben für die Verwaltung des DEGI GLOBAL 
 BUSINESS hat die Commerzbank AG an die bisherige Management-
gesellschaft Aberdeen Asset Management Deutschland AG über-
tragen. Die weitere Abwicklung des Fonds wird wie bisher auch von 
der BaFin überwacht.

Der Vorstand

Aberdeen Asset Management Deutschland AG

Dr. Hartmut Leser  Michael Determann

 

 
Fabian Klingler
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Übersicht: Renditen, Bewertung und Vermietung

Renditekennzahlen bezogen auf den Zeitraum 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014
(nach Kapitaleinsatz gewichtete Teilergebnisse der Immobilien und Liquiditätsanlagen)

I. Immobilien 
 
 
 
 

Direkt- 
investments 

gesamt 

in %

 
1) 
 

Beteiligungen  
(Immobilien- 

Gesellschaften)  
gesamt

in %

 
 
2) 

Gesamt 
 
 

in %

Bruttoertrag – 13,9 3) 2,6 4) – 0,8

(davon Veräußerungsergebnis) (– 22,5) (– 6,3) (– 9,6)

Bewirtschaftungsaufwand – 9,0 3) – 6,3 4) – 6,8

Nettoertrag – 22,9 3) – 3,7 4) – 7,6

Wertänderungen 3,1 3) – 18,0 4) – 13,8

Ausländische Ertragsteuern 1,6 3) – 0,1 4) 0,2

Ausländische latente Steuern 0,0 3) 0,0 4) 0,0

Ergebnis vor Darlehensaufwand – 18,2 3) – 21,8 4) – 21,2

Ergebnis nach Darlehensaufwand – 28,7 5) – 26,0 6) – 26,4

Währungsänderung – 0,0 6) 7) 0,0

Gesamtergebnis in Fondswährung – 28,7 5) – 26,0 6) – 26,4 8)

II. Liquidität – 0,1 9) 10)

III.   Ergebnis gesamter Fonds vor Abzug der Fondskosten – 19,7 11)

IV. Ergebnis gesamter Fonds nach Abzug der Fondskosten – 21,2

Kapitalinformationen bezogen auf den Zeitraum 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014
(Durchschnittszahlen) 12)

I. Immobilien 
 
 
 
 

Direkt- 
investments 

gesamt 

in TEUR

 

1) 

 

Beteiligungen  
(Immobilien- 

Gesellschaften)  
gesamt

in TEUR

 

 

2) 

Gesamt 
 
 

in TEUR

Direkt gehaltene Immobilien 20.850,9 – 20.850,9

Über Beteiligungen (Immobilien-Gesellschaften) gehaltene Immobilien – 82.608,4 82.608,4

Immobilien insgesamt 20.850,9 82.608,4 103.459,3

davon eigenkapitalfinanziert 14.943,2 77.496,3 92.439,5

davon fremdfinanziert (Kreditvolumen) 5.907,7 5.112,1 11.019,8

Liquidität 31.574,9

Fondsvermögen (netto) 13) 124.014,4

1)  Die während des Geschäftsjahres 2013/2014 direkt gehaltenen Immobilien in Deutschland, Belgien und Frankreich wurden zusammengefasst dargestellt. Zum Berichtsstichtag hält der Fonds keine Immobilien in dem jeweiligen 
Land.

2)  Die während des Geschäftsjahres 2013/2014 indirekt gehaltenen Immobilien in Finnland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Rumänien und Tschechien wurden entsprechend den Beteiligungsquoten zusammengefasst dargestellt.  
Zum Berichtsstichtag hält der Fonds keine bzw. weniger als drei Immobilien in dem jeweiligen Land.

3)  Die Kennzahlen sind bezogen auf das durchschnittliche direkt gehaltene Immobilienvermögen des Fonds.
4)  Die Kennzahlen sind bezogen auf das durchschnittliche indirekt gehaltene Immobilienvermögen.
5)  Die Kennzahlen sind bezogen auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte direkt gehaltene Immobilienvermögen des Fonds.
6)  Die Kennzahlen sind bezogen auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte indirekt gehaltene Immobilienvermögen.
7)  Währungskursveränderungen und Kosten der Kurssicherung.
8)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten gesamten Immobilienanteil von 74,5 % des Fondsvermögens.
9)  Die Kennzahl ist bezogen auf das durchschnittliche Liquiditätsvermögen des Fonds.
10)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten Liquiditätsanteil von 25,5 % des Fondsvermögens.
11)  Bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen.
12)  Die Durchschnittszahlen für das Geschäftsjahr 2013/2014 (1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014) wurden anhand von 13 Monatsendwerten berechnet.
13)  Das Fondsvermögen (netto) ergibt sich aus der Addition von eigenkapitalfinanziertem Immobilienvermögen und Liquidität.
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Informationen zu Wertänderungen zum 30. Juni 2014
 

Direkt- 
investments 

gesamt 

in Mio. EUR

 

1) 

 

 

Beteiligungen 
(Immobilien- 

Gesellschaften) 
gesamt

in Mio. EUR

 

 

2) 

 

Gesamt 
 
 

in Mio. EUR

Gutachterliche Verkehrswerte Portfolio 0,0 23,3 3) 23,3

Gutachterliche Bewertungsmieten Portfolio 0,0 2,9 2,9

Positive Wertänderungen laut Gutachten 0,0 0,0 0,0

Sonstige positive Wertänderungen 12,1 58,7 70,8

Negative Wertänderungen laut Gutachten 0,0 – 15,0 – 15,0

Ausländische latente Steuern 0,0 4,1 4,1

Sonstige negative Wertänderungen – 1,6 – 5,0 – 6,6

Wertänderungen laut Gutachten 0,0 – 15,0 – 15,0

Sonstige Wertänderungen 10,5 57,8 68,3

 

 
Vermietungsinformationen zum 30. Juni 2014
 

 
 
 

Direkt- 
investments 

gesamt 

in %

 

4) 

 

 

Beteiligungen 
(Immobilien- 

Gesellschaften) 
gesamt

in %

 

 

2) 5) 

 

Gesamt 
 
 

in %

Jahresmietertrag Büro/Praxis – 32,3 32,3

Jahresmietertrag Handel/Gastronomie – 26,3 26,3

Jahresmietertrag Industrie (Lager, Hallen) – 0,1 0,1

Jahresmietertrag insgesamt – 58,7 58,7

1)  Die während des Geschäftsjahres 2013/2014 direkt gehaltenen Immobilien in Deutschland, Belgien und Frankreich wurden zusammengefasst dargestellt. Zum Berichtsstichtag hält der Fonds keine Immobilien in dem jeweiligen 
Land.

2)  Die während des Geschäftsjahres 2013/2014 indirekt gehaltenen Immobilien in Finnland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Rumänien und Tschechien wurden entsprechend den Beteiligungsquoten zusammengefasst dargestellt. 
Zum Berichtsstichtag hält der Fonds keine bzw. weniger als drei Immobilien in dem jeweiligen Land.

3)  Der in der Vermögensaufstellung ausgewiesene Gesamtwert der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Höhe von 7,4 Mio. EUR entspricht dem Nettovermögen der Gesellschaften.  
Die Differenz zwischen den gutachterlichen Verkehrswerten und den gesamten Beteiligungswerten in Höhe von – 15,9 Mio. EUR stellen weitere Bilanzpositionen in den Gesellschaften dar.

4)  Keine Angaben aufgrund der Veräußerung des gesamten Bestands.
5)  Bezogen auf die gesamte Nettosollmiete entsprechend den Beteiligungsquoten aus indirekt gehaltenen Immobilien.
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Informationen zum Leerstand zum 30. Juni 2014
 

Direkt- 
investments 

gesamt 

in %

 

1) 

 

 

Beteiligungen 
(Immobilien- 

Gesellschaften) 
gesamt

in %

 

 

2) 3) 

 

Gesamt 
 
 

in %

Leerstand Büro/Praxis – 18,6 18,6

Leerstand Handel/Gastronomie – 20,4 20,4

Leerstand Industrie (Lager, Hallen) – 0,3 0,3

Vermietungsquote (auf Basis der Bruttosollmiete) – 60,7 60,7

 
 
Restlaufzeiten der Mietverträge zum 30. Juni 2014
 

Direkt- 
investments 

gesamt 

in %

 

 

1) 

 

Beteiligungen 
(Immobilien- 

Gesellschaften) 
gesamt

in %

 

 

2) 4) 

 

Gesamt 
 
 

in %

2014 – 25,1 25,1

2015 – 9,5 9,5

2016 – 14,6 14,6

2017 – 31,1 31,1

2018 – 1,2 1,2

2019 – 0,9 0,9

2020 – 17,6 17,6

2021 – 0,0 0,0

2022 – 0,0 0,0

2023 – 0,0 0,0

2024 ++ – 0,0 0,0

– 100,0 100,0

1)  Keine Angaben aufgrund der Veräußerung des gesamten Bestands.
2)  Die während des Geschäftsjahres 2013/2014 indirekt gehaltenen Immobilien in Finnland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Rumänien und Tschechien wurden entsprechend den Beteiligungsquoten zusammengefasst dargestellt.  

Zum Berichtsstichtag hält der Fonds keine bzw. weniger als drei Immobilien in dem jeweiligen Land.
3)  Bezogen auf die gesamte Bruttosollmiete entsprechend den Beteiligungsquoten aus indirekt gehaltenen Immobilien.
4)  Bezogen auf die gesamte Nettosollmiete entsprechend den Beteiligungsquoten aus indirekt gehaltenen Immobilien.
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Entwicklung der Renditen

Renditekennzahlen

30. Juni 2014

in %

30. Juni 2013

in %

30. Juni 2012

in %

30. Juni 2011

in %

I. Immobilien

Bruttoertrag – 0,8 6,8 8,1 7,5

Bewirtschaftungsaufwand – 6,8 – 4,5 – 4,4 – 3,6

Nettoertrag – 7,6 2,3 3,7 3,9

Wertänderungen – 13,8 – 21,2 – 10,7 – 6,5

Ausländische Ertragsteuern 0,2 0,3 0,0 – 0,2

Ausländische latente Steuern 0,0 0,8 0,3 – 0,3

Ergebnis vor Darlehensaufwand – 21,2 – 17,8 – 6,7 – 3,1

Ergebnis nach Darlehensaufwand – 26,4 – 26,3 – 13,0 – 8,9

Währungsänderung 0,0 0,1 – 0,3 0,0

Gesamtergebnis in Fondswährung – 26,4 1) – 26,2 2) – 13,3 3) – 8,9 4)

II. Liquidität – 0,1 5) 6) 0,1 5) 7) 0,5 5) 8) 0,5 5) 9)

III. Ergebnis gesamter Fonds vor Abzug  
der Fondskosten

 
– 19,7

 

10)

 
– 23,3

 

10)

 
– 12,0

 

10)

 
– 7,9

 

10)

IV. Ergebnis gesamter Fonds nach Abzug  
der Fondskosten

 
– 21,2

 
– 24,0

 
– 12,5

 
– 8,6

1)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten gesamten Immobilienanteil von 74,50 % des Fondsvermögens.
2)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten gesamten Immobilienanteil von 88,88 % des Fondsvermögens.
3)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten gesamten Immobilienanteil von 90,38 % des Fondsvermögens.
4)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten gesamten Immobilienanteil von 89,20 % des Fondsvermögens.
5)  Die Kennzahl ist bezogen auf das durchschnittliche Liquiditätsvermögen des Fonds.
6)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten Liquiditätsanteil von 25,50 % des Fondsvermögens.
7)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten Liquiditätsanteil von 11,12 % des Fondsvermögens.
8)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten Liquiditätsanteil von 9,62 % des Fondsvermögens.
9)  Erwirtschaftet mit einem im Periodendurchschnitt investierten Liquiditätsanteil von 10,80 % des Fondsvermögens.
10)  Bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen.
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vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014

in EUR in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres 171.664.572,89

Ausschüttung für das Vorjahr – 16.782.665,43

Zwischenausschüttungen – 82.067.233,95

Mittelzufluss (netto, exkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich) 0,00

Ertrags-/Aufwandsausgleich 0,00

Ordentlicher Nettoertrag – 538.656,99

Realisierte Gewinne 81.369,52

Realisierte Verluste – 78.396.239,09

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne

bei Immobilien 12.088.415,74

(davon in Fremdwährung: 0,00 )

bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 62.804.074,65

(davon in Fremdwährung: 0,00 )

bei Liquiditätsanlagen 376.355,03

(davon in Fremdwährung: 0,00 )

Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste

bei Immobilien – 1.627.225,63

(davon in Fremdwährung: 0,00 )

bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 19.997.926,15

(davon in Fremdwährung: – 577.609,45 )

Währungskursveränderung – 152.392,08

Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres 47.452.449,51

Entwicklung des Fondsvermögens
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Die Entwicklung des Fondsvermögens zeigt auf, welche Geschäftsvor-
fälle während der Berichtsperiode zu dem neuen, in der Vermögens-
aufstellung des Fonds ausgewiesenen Vermögen geführt haben. Es 
handelt sich also um die Aufgliederung der Differenz zwischen dem 
Vermögen zu Beginn und am Ende des Geschäftsjahres.

Bei der Ausschüttung für das Vorjahr handelt es sich um den im 
 Geschäftsjahr tatsächlich ausgeschütteten Betrag.

Zusätzlich zu der Ausschüttung für das Vorjahr wurden unterjährige 
Ausschüttungen (Zwischenausschüttungen) getätigt. Hierbei han-
delte es sich um die im Rahmen der Auflösung des Sondervermögens 
möglichen Auszahlungen.

Die Mittelzuflüsse aus Anteilsverkäufen und die Mittelabflüsse 
aus Anteilsrücknahmen ergeben sich aus dem jeweiligen Rücknah-
mepreis multipliziert mit der Anzahl der verkauften bzw. der zurück-
genommenen Anteile. In dem Rücknahmepreis sind die aufgelaufenen 
Erträge pro Anteil enthalten. Die Mittelzu- und -abflüsse werden da-
her um den Ertragsausgleich bzw. Aufwandsausgleich gekürzt und 
damit auf die Vermögensveränderung im Geschäftsjahr angerechnet. 
Im aktuellen Geschäftsjahr fand kein Mittelabsatz statt, da die Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen im Zusammenhang mit der Auf-
lösung des Sondervermögens ausgesetzt war.

Der ordentliche Nettoertrag ist aus der Ertrags- und Aufwandsrech-
nung ersichtlich.

Die realisierten Gewinne und Verluste stellen die Differenz aus Ver-
kaufserlösen und steuerlichen Buchwerten bei Immobilien sowie den 
Unterschied zwischen Ankaufskursen und den Kursen bei Verkauf bzw. 
Fälligkeit von Liquiditätsanlagen dar.

Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu ver-
stehen.

Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne sowie die 
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ergeben sich bei 
den Immobilien und den Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 
aus Wertfortschreibungen und Veränderungen der Verkehrswerte im 
Geschäftsjahr.

Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ergibt sich 
bei den Liquiditätsanlagen aus den Kurswertänderungen der Invest-
mentanteile.

Bei Währungskursveränderung ist die Differenz der Bewertung der 
Vermögensgegenstände in Fremdwährung zum Kurs zu Beginn und 
ohne das Ergebnis der Wertfortschreibungen zum Kurs am Ende der 
Berichtsperiode angegeben. Das Ergebnis der Wertfortschreibungen 
ist, bewertet mit dem Berichtsperiodenendkurs, in der Nettoverän-
derung der nicht realisierten Gewinne und Verluste bei Immobilien, 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Liquiditätsanlagen 
enthalten. 

Des Weiteren werden hier Gewinne und Verluste aus der Abwicklung 
laufender Transaktionen über Fremdwährungsverrechnungskonten 
berücksichtigt sowie Wertschwankungen bei Devisentermingeschäf-
ten auf Fremdwährungen, die zum Berichtsstichtag noch nicht ge-
schlossen sind.

Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens



23aberdeen-immobilien.de

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

zum 30. Juni 2014

 

in EUR

 

in EUR

Anteil am  
Fondsvermögen

in %

davon in  
Fremdwährung

in EUR

I. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (siehe Seite 24)

1. Mehrheitsbeteiligungen 7.408.298,24 15,6 3.136.556,93

Summe der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 7.408.298,24 15,6 3.136.556,93

II. Liquiditätsanlagen

1. Bankguthaben 19.555.469,38 41,2 0,00

Summe der Liquiditätsanlagen 19.555.469,38 41,2 0,00

III. Sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 175.875,04 0,4 0,00

2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 13.150.000,00 27,7 0,00

3. Zinsansprüche 3.613.112,13  7,6 0,00

4. Andere 9.372.626,42 19,8 0,00

Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 26.311.613,59 55,5 0,00

Summe I. – III. 53.275.381,21 112,3 3.136.556,93

IV. Verbindlichkeiten aus

1. Grundstücksbewirtschaftung 531.854,90 1,1 0,00

2. anderen Gründen 86.784,50 0,2 0,00

Summe der Verbindlichkeiten 618.639,40 1,3 0,00

V. Rückstellungen 5.204.292,30 11,0 0,00

Summe IV. – V. 5.822.931,70 12,3 0,00

VI. Fondsvermögen 47.452.449,51 100,0
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Immobilienverzeichnis
zum 30. Juni 2014

III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung

Kroatien Rumänien

Laufende Nummer 1 2
Objektname – Phoenix Tower

PLZ 10090 0031286

Ort Zagreb-Jankomir Bukarest

Straße Škorpikova 34 Calea Vitan 6 – 6a

Internetadresse – –

Immobilieninformationen

Objektart/Hauptnutzungsart E B

Art der Nutzung 1) in % der Mietfläche – –

Geschosszahl 1 – 2 15

Erwerbsdatum der Beteiligung im Bestand seit 6/2006 6) 10/2007

Übergang Nutzen und Lasten 6/2006 10/2007

Bau-/Umbaujahr 2002 2003

Restnutzungsdauer 2) in Jahren 38 49

Grundstücksgröße (direktes Eigentum) in m² – –

Grundstücksgröße (Teileigentumsfläche) in m² 40.762 –

Grundstücksgröße (Erbbaufläche) in m² – 2.365

Nutzfläche Gewerbe in m² 17.368 10.072

Nutzfläche Wohnen in m² – –

Ausstattungsmerkmale

Garage/Stellplätze Ja Ja

Klimaanlage Ja Ja

Lift Nein Ja

Vermietungsinformationen

Vermietungsquote 3) in % 62,4 59,0

Restlaufzeiten der Mietverträge in Jahren 1,2 3,7

Auslaufende Mietverträge

im Geschäftsjahr 2015 4) in % 64,3 0,0

Mietertrag im Geschäftsjahr 2014 4) in TEUR 515,6 676,4

Prognostizierter Mietertrag

im Geschäftsjahr 2015 4) in TEUR 1.049,6 801,4

Prognostizierter Mietertrag

im Geschäftsjahr 2015 inkl. Leerstand 4) 5) in TEUR 1.263,0 801,4

Gutachterinformationen

Gutachterliche Bewertungsmiete 2) in TEUR 1.512,6 1.345,2

Gutachterlicher Verkehrswert 2) in TEUR 11.900,0 11.400,0

Investmentinformationen

Investitionsart indirekt indirekt

Fremdkapitalquote in % – –

Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote

Beteiligungsquote in % 100,00000 99,99999 8)

Gutachterlicher Verkehrswert in TEUR 11.900,0 11.400,0

Gesellschaft DEGI Jankomir d.o.o. 7) DEGI PGV Tower SRL 9)

Sitz der Immobilien-Gesellschaft Zagreb Bukarest

Gesellschaftskapital 20.000,00 HRK 89.587.458,00 RON

Gesellschafterdarlehen 7.400.000,00 EUR 5.750.000,00 EUR

Wertansatz in Vermögensaufstellung 1.909.055,40 EUR 5.499.242,84 EUR

Vermögensaufstellung, Teil I

1)  Es erfolgt keine Aufteilung bei einem 
Mietanteil der Hauptnutzungsart über 75 %.

2)  Auf Basis des letzten Gutachtens des 
jeweiligen Sachverständigenausschusses bis 
zum Berichtsstichtag 30. Juni 2014.

3)  Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete der 
Immobilie per 30. Juni 2014.

4)  Aufgrund der Richtlinien des BVI Bundesver-
band Investment und Asset Management e.V. 
unterbleibt zum Schutz der Mieter der 
Ausweis der mietbezogenen Daten, sofern 
mehr als 75 % der Mieteinnahmen des 
Objekts von einem Mieter stammen oder die 
Zahl der Mieter weniger als fünf beträgt.

5)  Der prognostizierte Mietertrag des 
Geschäftsjahres 2014 inklusive Leerstand 
entspricht dem Mietertrag bei Vollvermie-
tung.

6)  Die Gesellschaft wurde durch die Aberdeen 
Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH 
gegründet, dann wurde die Immobilie durch 
die Gesellschaft erworben.

7)  d.o.o. = društvo s ograničenom 
odgovornošću (ist im deutschen Recht mit 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
vergleichbar).

8)  Zweiter Gesellschafter ist die  
DEGI Beteiligungs GmbH.

9)  SRL = Societata comercială cu răspundere 
limitată (ist im deutschen Recht mit einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
vergleichbar).

Objektart:
B = Bürogebäude
E = Einkaufszentrum
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Verzeichnis der An- und Verkäufe von Immobilien

im Zeitraum 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014

I. Käufe 1)

1. Direkt gehaltene Immobilien

keine

2. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien

keine

3. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

keine

II. Verkäufe  2)

1. Direkt gehaltene Immobilien Belgien Deutschland

Lage des Grundstücks B-4000 Liège, Boulevard d’Avroy 35 – 39 61352 Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße 1

Objektart Bürogebäude Bürogebäude

Nutzfläche 21.987 m² 8.786 m²

Übergang von Nutzen und Lasten 13. September 2013 2. Dezember 2013

Verkaufspreis der Immobilie ohne Nebenkosten 17.000 TEUR 19.300 TEUR

Verkaufsnebenkosten 568 TEUR 275 TEUR

Fortgeführte Anschaffungskosten der Immobilie inkl. Nebenkosten 29.863 TEUR 24.509 TEUR

Gutachterlicher Verkehrswert 20.000 TEUR 19.300 TEUR

2. Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften Tschechien Finnland

Lage des Grundstücks CZ-14800 Prag 4, V Parku 2323/14 00240 Helsinki, Kyllikinportti 2

Objektart Bürogebäude Bürogebäude

Nutzfläche 13.594 m² 14.203 m²

Gesellschaft SPC Prague Park 7 k.s. DEGI Helsinki Kyllikinportti Oy

Sitz der Immobilien-Gesellschaft Prag Helsinki

Beteiligungsquote 99,90000 % 100,00000 %

Übergang von Nutzen und Lasten 18. Juli 2013 30. August 2013

Verkaufspreis der Beteiligung ohne Nebenkosten 24.497 TEUR 15.914 TEUR

Verkaufsnebenkosten 601 TEUR 504 TEUR

Fortgeführte Anschaffungskosten der Beteiligung inkl. Nebenkosten 32.743 TEUR 30.503 TEUR

Gutachterlicher Verkehrswert 37.500 TEUR 15.300 TEUR

Letzter Wertansatz in der Vermögensaufstellung 25.487 TEUR 21.100 TEUR

2. Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften Luxemburg Italien

Lage des Grundstücks 1347 Luxemburg, 6, Circuit de la Foire 72100 Brindisi, SS 7 Via Appia Ter KM 712

Objektart Bürogebäude Einkaufszentrum

Nutzfläche 8.888 m² 14.083 m²

Gesellschaft DEGI Kirchberg S.A. DEGI Brindisi S.r.l

Sitz der Immobilien-Gesellschaft Luxemburg Italien

Beteiligungsquote 100,00000 % 100,00000 %

Übergang von Nutzen und Lasten 2. Dezember 2013 22. Mai 2014

Verkaufspreis der Beteiligung ohne Nebenkosten 26.632 TEUR 9.128 TEUR

Verkaufsnebenkosten 706 TEUR 455 TEUR

Fortgeführte Anschaffungskosten der Beteiligung inkl. Nebenkosten 23.695 TEUR 47.602 TEUR

Gutachterlicher Verkehrswert 48.100 TEUR 34.200 TEUR

Letzter Wertansatz in der Vermögensaufstellung 24.886 TEUR 10.502 TEUR

1) Berücksichtigt werden nur die dem Fonds im Berichtszeitraum zugegangenen Immobilien.
2) Berücksichtigt werden nur die dem Fonds im Berichtszeitraum abgegangenen Immobilien.
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Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014, Teil II

Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

in EUR

 

in EUR

Anteil am  
Fondsvermögen

in %

davon in  
Fremdwährung

in EUR

III. Sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 175.875,04 0,4 0,00

davon Betriebskostenvorlagen 175.875,04

2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 13.150.000,00 27,7 0,00

3. Zinsansprüche 3.613.112,13 7,6 0,00

4. Andere 9.372.626,42 19,8 0,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände 26.311.613,59 55,5 0,00

IV. Verbindlichkeiten aus

1. Grundstücksbewirtschaftung 531.854,90 1,1 0,00

2. Anderen Gründen 86.784,50 0,2 0,00

Summe der Verbindlichkeiten 618.639,40 1,3 0,00

V. Rückstellungen 5.204.292,30 11,0 0,00

Summe IV. – V. 5.822.931,70 12,3 0,00

Fondsvermögen 47.452.449,51 100,0

Anteilwert 
Umlaufende Anteile

14,14 
3.356.533,086

EUR 
Stück

Erläuterungen zu den Bewertungsverfahren
1.  Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Thomson Reuters um 10.00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in EUR 

taggleich umgerechnet. Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-EUR-Positionen zu verstehen.

Devisenmittelkurse per 30.6.2014:  Kroatische Kuna (HRK) 1 HRK = 0,13203 EUR 1 EUR = 7,57412 HRK
 Rumänische Leu (RON) 1 RON = 0,22796 EUR 1 EUR = 4,38678 RON

2.  Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Nominalwert angesetzt, sofern das Festgeld kündbar ist und die Rückzahlung bei einer 
Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.
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Erläuterungen zur Vermögensaufstellung

Fondsvermögen
Das Fondsvermögen verminderte sich im Berichtszeitraum (1. Juli 
2013 bis 30. Juni 2014) von 171,7 Mio. EUR auf 47,5 Mio. EUR. Es 
wurden weder Anteile abgesetzt noch zurückgenommen. Bei einem 
Anteilumlauf von 3.356.533,086 Stück errechnet sich zum 30. Juni 
2014 ein Anteilwert in Höhe von 14,14 EUR.

Immobilien
Im Berichtszeitraum wurden zwei Immobilien im Direkteigentum 
 veräußert (Belgien, Liège und Deutschland, Bad Homburg).

Demnach verfügt der Fonds zum Berichtsstichtag über keine direkt 
gehaltenen Immobilien mehr. 

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Zum 30. Juni 2014 beteiligte sich der Fonds mehrheitlich an ins-
gesamt zwei Immobilien-Gesellschaften im Wert von insgesamt 
7,4 Mio. EUR.

Detaillierte Angaben zu den Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaf-
ten entnehmen Sie bitte dem Immobilienverzeichnis auf Seite 24.

Liquiditätsanlagen
Die Liquiditätsanlagen bestehen aus Bankguthaben und betragen 
zum Berichtsstichtag 19,6 Mio. EUR. Der Anteil der Liquiditätsanlagen 
am Netto-Fondsvermögen beläuft sich damit auf 41,2 %.

Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum Berichtsstich-
tag 26,3 Mio. EUR.

Bei den Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung in 
Höhe von 0,2 Mio. EUR handelt es sich im Wesentlichen um Forde-
rungen aus noch nicht abgerechneten Umlagen.

Die Forderungen an Immobilien-Gesellschaften belaufen sich ins-
gesamt auf 13,1 Mio. EUR. Sie bestehen aufgrund der Vergabe von 
Gesellschafterdarlehen an „DEGI PGV Tower S.r.l.“ (5,7 Mio. EUR) und 
an „DEGI Jankomir d.o.o.“ (7,4 Mio. EUR).

Bei den Zinsansprüchen in Höhe von 3,6 Mio. EUR handelt es sich im 
Wesentlichen um Zinsansprüche aus der Vergabe von Gesellschafter-
darlehen. 

Bei dem Posten Andere in Höhe von 9,4 Mio. EUR handelt es sich 
im Wesentlichen um Forderungen aus dem Verkauf der Immobilien-
Gesellschaften DEGI Kirchberg S.A. (2,7 Mio. EUR), DEGI Brindisi S.r.l 
(3,5 Mio. EUR) sowie des Objekts Bad Homburg (0,2 Mio. EUR), 
 Forderungen gegenüber Finanzbehörden (2,4 Mio. EUR) und sonstige 
Forderungen (0,6 Mio. EUR).

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten weisen zum 30. Juni 2014 einen Stand in Höhe 
von 0,6 Mio. EUR auf.

Die Verbindlichkeiten aus der Grundstücksbewirtschaftung in 
Höhe von 0,5 Mio. EUR bestehen im Wesentlichen aus Umlagekosten-
vorauszahlungen (0,3 Mio. EUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen (0,2 Mio EUR).

Die Verbindlichkeiten aus anderen Gründen betragen 0,1 Mio. EUR 
und setzen sich im Wesentlichen zum Stichtag aus Verbindlichkeiten 
aus der Fondsverwaltung gegenüber der Aberdeen Asset Management 
Deutschland AG und Verbindlichkeiten gegenüber der Depotbank zu-
sammen. 

Rückstellungen
Es bestehen zum Stichtag Rückstellungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR. 

Die Rückstellungen wurden insbesondere für Verkaufsnebenkosten 
(0,2 Mio. EUR), für Bauleistungen und Instandhaltungsmaßnahmen 
(3,4 Mio. EUR) sowie für sonstige Kosten (1,6 Mio. EUR) gebildet. 
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Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014

in EUR in EUR

davon in Fremdwährung

in EUR

I. Erträge

1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 10.934,97 10,64

2. Erträge aus Investmentanteilen 42.935,81 0,00

3. Abzug ausländischer Quellensteuer – 95.083,12 0,00

4. Sonstige Erträge 2.812.329,49 1.560,93

5. Erträge aus Immobilien 1.789.028,19 0,00

6. Erträge aus Immobilien-Gesellschaften 233.184,48 0,00

Summe der Erträge 4.793.329,82 1.571,57

II. Aufwendungen

1. Bewirtschaftungskosten 2.025.337,30 0,00

a) davon Betriebskosten 1.086.062,75

b) davon Instandhaltungskosten 23.872,27

c) davon Kosten der Immobilienverwaltung 45.802,77

d) davon Sonstige Kosten 869.599,51

2. Zinsen aus Kreditaufnahmen 458.451,58 0,00

3. Verwaltungsvergütung 1) 450.112,06 0,00

4. Depotbankvergütung 71.417,78 0,00

5. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 72.676,19 0,00

6. Sonstige Aufwendungen 2.253.991,90 – 5.324,41

davon Sachverständigenkosten 64.251,17

Summe der Aufwendungen 5.331.986,81 – 5.324,41

III. Ordentlicher Nettoertrag – 538.656,99 6.895,98

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne

a) aus Sonstiges 81.369,52 81.369,52

Summe der realisierten Gewinne 81.369,52 81.369,52

2. Realisierte Verluste

a) aus Immobilien – 14.510.585,97 0,00

b) aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 63.434.340,90 0,00

c) aus Liquiditätsanlagen – 451.312,22 0,00

Summe der realisierten Verluste – 78.396.239,09 0,00

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften – 78.314.869,57 81.369,52

Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 0,00 0,00

(bezogen auf den ordentlichen Nettoertrag und Veräußerungsgeschäfte)

V. Ergebnis des Geschäftsjahres – 78.853.526,56 88.265,50

Total Expense Ratio (TER) 2) (Gesamtkostenquote) 0,72 %

Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Transaktionsabhängige Vergütung 3) 1,36 %

1)  Die Kapitalanlagegesellschaft gewährt aus der an sie gezahlten Verwaltungsvergütung an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – gezahlte Vermittlungsentgelte als sogenannte Vermittlungsprovisionen.
2)  Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus und umfasst damit alle im Zusammenhang mit der Fonds-

anlage anfallenden Gebühren und Kosten, jedoch nicht die sogenannten Transaktionskosten und den möglicherweise anfallenden Ausgabeaufschlag.
3)  Die transaktionsabhängige Vergütung in Prozent drückt die Gebühren, die die Gesellschaft gemäß § 11 Abs. 2 der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) erhalten hat, als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens aus. 

Unter anderem aufgrund der unterschiedlichen Investitionstätigkeit kann diese Kennzahl deutlich schwanken. Die transaktionsabhängige Vergütung in Prozent lässt keinen Schluss auf die zukünftige Performance des Fonds zu.
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Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Erträge
Die Summe der Erträge verminderte sich von 9,6 Mio. EUR im Vorjahr 
um 4,8 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2014. 

Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
Die Zinsen aus Liquiditätsanlagen bestehen aus Bankguthaben.

Erträge aus Investmentanteilen
Die Erträge aus Investmentanteilen betragen im Geschäftsjahr 
0,1 Mio. EUR.

Sonstige Erträge
Die Sonstigen Erträge in Höhe von 2,8 Mio. EUR setzen sich im We-
sentlichen aus Zinserträgen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von 
2,4 Mio. EUR, Erträgen aus der Auflösung von nicht mehr benötigten 
Rückstellungen in Höhe von 0,1 Mio. EUR sowie Erstattungen von 
Ertragssteuern in Höhe von 0,3 Mio. EUR zusammen. 

Erträge aus Immobilien
Die Erträge aus Immobilien betragen 1,8 Mio. EUR. Im Vergleich 
zum Vorjahr sind diese somit um 3,1 Mio. EUR gesunken. 

Aufwendungen 
Die Summe der Aufwendungen veränderte sich von 5,8 Mio. EUR im 
Vorjahr auf 5,3 Mio. EUR im Berichtsjahr 2014.

Bewirtschaftungskosten
Die auf die Mieter nicht umlegbaren Bewirtschaftungskosten in 
Höhe von 2,0 Mio. EUR umfassen die Betriebskosten (1,1 Mio. EUR), 
die Instandhaltungskosten, die Kosten der Immobilienverwaltung und 
sonstige Kosten (0,9 Mio. EUR). Die nicht umlegbaren Kosten der Im-
mobilienverwaltung stellen Kosten der externen Verwalter im Aus-
land dar. 

Zinsen aus Kreditaufnahmen
Der Posten Zinsen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 0,5 Mio. EUR 
enthält im Wesentlichen die angefallenen Darlehenszinsen für die 
Objektfinanzierungen der direkt gehaltenen Objekte in Höhe von 
0,2 Mio. EUR und Darlehenszinsen für die Fremdfinanzierung von der 
Beteiligungsgesellschaft DEGI Prague Park 7 k.s. Ebenfalls enthalten 
sind die Vorfälligkeitsentschädigungen aus den Kreditrückführungen 
der Objekte in Belgien, Liège (0,1 Mio. EUR) und Deutschland, Bad 
Homburg (0,2 Mio. EUR). 

Verwaltungsvergütung
Die Vergütung der Fondsverwaltung beträgt im Geschäftsjahr 
0,5 Mio. EUR. 

Depotbankvergütung
Die Depotbankvergütung beträgt 0,1 Mio. EUR und entspricht 
0,05 % des durchschnittlichen Fondsvermögens des Berichtszeit-
raumes. 

Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
Die Kosten für die Abschlussprüfung und Veröffentlichungskosten 
 betragen 0,1 Mio. EUR.

Sonstige Aufwendungen
Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR beinhalten 
die Sachverständigenkosten (0,1 Mio. EUR) sowie sonstige Aufwen-
dungen (2,2 Mio. EUR).

Ordentlicher Nettoertrag
Der ordentliche Nettoertrag in Höhe von – 0,5 Mio. EUR ergibt sich 
aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen.

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften stellt die Summe der rea-
lisierten Gewinne und die Summe der realisierten Verluste dar. Das 
Veräußerungsergebnis beträgt im Betrachtungszeitraum insgesamt 
– 78,3 Mio. EUR. Hierin sind enthalten das Veräußerungsergebnis aus 
Immobilien in Höhe von – 14,5 Mio. EUR, aus Beteiligungen an Immo-
bilien-Gesellschaften in Höhe von – 63,4 Mio. EUR, aus Liquiditäts-
anlagen in Höhe von – 0,5 Mio. EUR sowie das sonstige Veräußerungs-
ergebnis von 0,1 Mio. EUR. 

Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
Der Ertrags- bzw. Aufwandsausgleich ist der Saldo aus dem Wert 
der Erträge bzw. Aufwendungen, der vom Anteilerwerber im Ausgabe-
preis als Ausgleich für aufgelaufene Erträge bzw. Aufwendungen ge-
zahlt oder vom Fonds bei Anteilrücknahme im Rücknahmepreis ver-
gütet wird.

Ergebnis des Geschäftsjahres
Das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von – 78,9 Mio. EUR er-
gibt sich aus dem ordentlichen Nettoertrag und dem Ergebnis aus 
Ver äußerungsgeschäften.
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Verwendungsrechnung zum 30. Juni 2014

1) Die Ausschüttung und der Betrag der ausgeschütteten Erträge sind laut § 5 Abs. 1 Nr. 1 Investmentgesetz (InvStG) mit mindestens vier Nachkommastellen anzugeben.
2) Im Hinblick auf die eingeleitete Auflösung des Sondervermögens wird kein Einbehalt gemäß § 78 InvG mehr vorgenommen.

Erläuterungen zu den Auszahlungen
Neben der oben dargestellten Endausschüttung von 0,0604 EUR je 
Anteil erfolgt auch eine investmentrechtliche Substanzauszahlung 
in Höhe von 0,9396 EUR je Anteil bzw. gesamt 3,2 Mio. EUR. Hier-
durch wird im Rahmen der Auszahlung am 2. Oktober 2014 insge-
samt 1,0000 EUR je Anteil bzw. ein Gesamtbetrag von 3,4 Mio. EUR 
(rund 7,1 % des Nettofondsvermögens per 30. Juni 2014) an die 
 Anleger ausgezahlt. 

 
Im Zusammenhang mit den oben erwähnten beiden Zwischenaus-
schüttungen im März sowie Juni 2014 wurden auch Substanzaus-
zahlungen im Gesamtbetrag von 75,1 Mio. EUR bzw. 22,3614 EUR 
je Anteil im Geschäftsjahr 2013/2014 durchgeführt. 

Zusammen mit den Zwischenausschüttungen von gesamt 2,0886 EUR 
je Anteil, der Endausschüttung von 0,0604 EUR je Anteil sowie den 
Substanzauszahlungen von insg. 23,3010 EUR je Anteil ergibt sich für 
das Geschäftsjahr 2013/2014 eine Gesamtauszahlung von 25,45 EUR 
je  Anteil bzw. 85,4 Mio. EUR.

insgesamt

in EUR

je Anteil

in EUR

 

1)

I. Berechnung der Ausschüttung

1. Vortrag aus dem Vorjahr 7.670.793,91 2,2853

2. Ergebnis des Geschäftsjahres (01.07.2013 – 30.06.2014) – 78.853.526,56 – 23,4926

3. Zuführung aus dem Sondervermögen 78.396.239,09 23,3563

II. Zur Ausschüttung verfügbar 7.213.506,44 2,1490

1. Einbehalt gemäß § 78 InvG 2) 0,00 0,0000

2. Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,0000

III. Gesamtausschüttung 7.213.506,44 2,1490

1. Zwischenausschütttung 6.872.703,12 2,0475

a) Barausschüttung 6.872.703,12 2,0475

2. Zwischenausschütttung 137.951,95 0,0411

a) Barausschüttung 137.951,95 0,0411

3. Endausschütttung 202.851,37 0,0604

a) Barausschüttung 202.851,37 0,0604

Erläuterungen zur Verwendungsrechnung
Die Gesamtausschüttung des Fonds wird auf der Grundlage des Vor-
trags aus dem Vorjahr in Höhe von 7,7 Mio. EUR, des Ergebnisses des 
Geschäftsjahres von – 78,9 Mio. EUR und der Zuführung aus dem 
Sondervermögen von 78,4 Mio. EUR ermittelt. Die Zuführung aus 
dem Sondervermögen in Höhe von 78,4 Mio. EUR entspricht den im 
Geschäftsjahr 2013/2014 realisierten Veräußerungsverlusten aus 
 Immobilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Liquidi-
tätsanlagen. 

 
Damit stehen 7,2 Mio. EUR zur Ausschüttung zur Verfügung. Im Hin-
blick auf die eingeleitete Auflösung des Sondervermögens wird kein 
Einbehalt gemäß § 78 InvG in Verbindung mit § 12 Abs. 2 BVB mehr 
vorgenommen. Es ergibt sich eine Gesamtausschüttung von 7,2 Mio. 
EUR, von der insg. 7,0 Mio. EUR auf die Zwischenausschüttungen im 
März und Juni 2014 entfallen. Die Endausschüttung beläuft sich so-
mit auf insgesamt 0,2 Mio. EUR bzw. 0,0604 EUR pro Anteil. Die End-
ausschüttung für das Geschäftsjahr 2013/2014 wird am 2. Oktober 
2014 stattfinden. Auf Grundlage der Ausschüttung in voller Höhe 
werden keine Erträge auf neue Rechnung vorgetragen.

Substanz auszahlung*

in EUR

je Anteil

in EUR

Ertragsauszahlung

in EUR

je Anteil

in EUR

insgesamt

in EUR

je Anteil

in EUR

Darstellung der Auszahlung am 6. März 2014 47.503.132,87 14,1525 6.872.703,12 2,0475 54.375.835,99 16,2000

Darstellung der Auszahlung am 27. Juni 2014 27.553.446,01 8,2089 137.951,95 0,0411 27.691.397,96 8,2500

Darstellung der Auszahlung am 2. Oktober 2014 3.153.681,72 0,9396 202.851,37 0,0604 3.356.533,09 1,0000

* Investmentrechtliche Substanzauszahlung.
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Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die Aberdeen Asset Management Deutschland AG,   
Frankfurt am Main

Die Aberdeen Asset Management Deutschland AG, Frankfurt am Main 
hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) 
den Auflösungsbericht des Sondervermögens DEGI GLOBAL BUSINESS 
für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Auflösungsberichtes nach den Vorschriften des 
InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapital-
anlagegesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Auflösungsbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf den Auflösungsbericht wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ver-
waltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und 

die Nachweise für die Angaben im Auflösungsbericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Auf-
lösungsbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Auflösungsbericht den gesetzlichen Vor-
schriften.

Frankfurt am Main, den 19. September 2014

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel Sträßer

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Steuerliche Hinweise für inländische Anleger

Die Zwischenausschüttung am 6. März 2014 wird steuerlich wie folgt behandelt:

Für Anteile  
im Privat-  
vermögen

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen I

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen II

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen III

in EUR

Ausschüttung je Anteil 16,2000 16,2000 16,2000 16,2000

zzgl. gezahlte ausl. Steuer / abzgl. erstattete ausländische Steuer 0,0198 0,0198 0,0198 0,0198

Betrag der Ausschüttung 16,2198 16,2198 16,2198 16,2198

   davon nicht steuerbare Beträge 15,7599 15,7599 15,7599 15,7599

   davon ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

   davon ausgeschüttete Erträge 0,4599 0,4599 0,4599 0,4599

   ausschüttungsgleiche Erträge 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106

Summe der beim Anleger zufließenden steuerlichen Erträge 0,4705 0,4705 0,4705 0,4705

davon steuerfrei:

Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren 
(steuerfrei im Privatvermögen, steuerpflichtig im Betriebsvermögen)

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

Erträge i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8 b KStG steuerfrei 
(40 % steuerfrei im BV I)

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

Erträge i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8 b KStG steuerpflichtig 
(60 % steuerpflichtig im BV I)

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer 
Grundstücke außerhalb der 10-Jahres-Frist

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

steuerfreie Erträge nach Doppelbesteuerungsabkommen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerfrei/nicht steuerbar insgesamt 1) 15,7599 15,7599 15,7599 15,7599

Steuerfrei/nicht steuerbar insgesamt InvR 1) 15,7295 15,7295 15,7295 15,7295

Steuerpflichtige Erträge 0,4705 0,4705 0,4705 0,4705

Kapitalertragsteuerpflichtiger Teil 2) 0,4705 0,4705 0,4705 0,4705

Kapitalertragsteuer i. H. v. 25 % 3) 0,1176 0,1176 0,1176 0,1176

steuerfreier/nicht steuerbare Anteil der Ausschüttung in % 97,10 97,10 97,10 97,10

Die Ausschüttung des DEGI GLOBAL BUSINESS zum 30. Juni 2014 
beträgt 1,0000 EUR je Anteil. Die Ausschüttung wurde am 5. Septem-
ber 2014 beschlossen und erfolgte am 2. Oktober 2014. Darüber hin-
aus wurde am 6. März 2014 eine Zwischenausschüttung in Höhe von 
16,2000 EUR je Anteil und am 27. Juni 2014 eine Zwischenausschüt-
tung in Höhe von 8,2500 EUR vorgenommen.

Die Zwischen- und Endausschüttung des Geschäftsjahres 2013/2014 
werden steuerlich wie in den folgenden Tabellen dargestellt behandelt.

Dabei wird zwischen den folgenden Anlegergruppen unterschieden:

• Anteile werden im Privatvermögen gehalten (Privatvermögen).
• Anteile werden durch Einzelunternehmer oder Personengesellschaf-

ten im Betriebsvermögen gehalten (Betriebsvermögen I).
• Anteile werden durch Körperschaften im Betriebsvermögen gehalten, 

die § 8b Abs. 1 bis 6 KStG anwenden können (Betriebsvermögen II).
• Anteile werden von Körperschaften i. S. d. § 8b Abs. 7 oder 8 KStG 

im Betriebsvermögen gehalten, die § 8b Abs. 1 bis 6 KStG nicht 
anwenden können (Betriebsvermögen III).

1)  Aufgrund von Abweichungen zwischen dem Betrag der investmentrechtlichen Ausschüttung und den investmentsteuerrechtlichen Werten weicht die Summe der investmentsteuerrechtlichen steuerfreien/nicht steuerbaren 
Beträge von dem steuerfreien/nicht steuerbaren Anteil in der investmentrechlichen Ausschüttung ab. Der steuerfreie/nicht steuerbare Anteil bezogen auf die investmentrechtliche Ausschüttung beträgt im Privatvermögen 
15,7295 EUR/Anteil (97,10 % der Ausschüttung) und im Betriebsvermögen 15,7295 EUR/Anteil (97,10 % der Ausschüttung).

2)  In die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer sind die nach Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreien Erträge nicht mit einzubeziehen. Auch Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, die vor dem 31. Dezember 2008 
angeschafft wurden, und Veräußerungsgewinne aus Immobilien, die außerhalb der 10-jährigen Behaltefrist veräußert wurden, gehen nicht mit in die Kapitalertragsteuerbemessungsgrundlage ein.

3) Ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.
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Die Zwischenausschüttung am 27. Juni 2014 wird steuerlich wie folgt behandelt:

Für Anteile  
im Privat-  
vermögen

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen I

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen II

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen III

in EUR

Ausschüttung je Anteil 8,2500 8,2500 8,2500 8,2500

zzgl. gezahlte ausl. Steuer / abzgl. erstattete ausländische Steuer – 0,0867 – 0,0867 – 0,0867 – 0,0867

Betrag der Ausschüttung 8,1633 8,1633 8,1633 8,1633

   davon nicht steuerbare Beträge 6,2533 6,2533 6,2533 6,2533

   davon ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren 1,6429 1,6429 1,6429 1,6429

   davon ausgeschüttete Erträge 0,2671 0,2671 0,2671 0,2671

   ausschüttungsgleiche Erträge 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044

Summe der beim Anleger zufließenden steuerlichen Erträge 0,2714 0,2714 0,2714 0,2714

davon steuerfrei:

Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren 
(steuerfrei im Privatvermögen, steuerpflichtig im Betriebsvermögen)

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

Erträge i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8 b KStG steuerfrei 
(40 % steuerfrei im BV I)

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

Erträge i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8 b KStG steuerpflichtig 
(60 % steuerpflichtig im BV I)

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer 
Grundstücke außerhalb der 10-Jahres-Frist

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

steuerfreie Erträge nach Doppelbesteuerungsabkommen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerfrei/nicht steuerbar insgesamt 1) 7,8962 7,8962 7,8962 7,8962

Steuerfrei/nicht steuerbar insgesamt InvR 1) 7,9786 7,9786 7,9786 7,9786

Steuerpflichtige Erträge 0,2714 0,2714 0,2714 0,2714

Kapitalertragsteuerpflichtiger Teil 2) 0,2714 0,2714 0,2714 0,2714

Kapitalertragsteuer i. H. v. 25 % 3) 0,0679 0,0679 0,0679 0,0679

steuerfreier/nicht steuerbare Anteil der Ausschüttung in % 96,71 96,71 96,71 96,71

1)  Aufgrund von Abweichungen zwischen dem Betrag der investmentrechtlichen Ausschüttung und den investmentsteuerrechtlichen Werten weicht die Summe der investmentsteuerrechtlichen steuerfreien/nicht steuerbaren 
Beträge von dem steuerfreien/nicht steuerbaren Anteil in der investmentrechlichen Ausschüttung ab. Der steuerfreie/nicht steuerbare Anteil bezogen auf die investmentrechtliche Ausschüttung beträgt im Privatvermögen 
7,9786 EUR/Anteil (96,71 % der Ausschüttung) und im Betriebsvermögen 7,9786 EUR/Anteil (96,71 % der Ausschüttung).

2)  In die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer sind die nach Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreien Erträge nicht mit einzubeziehen. Auch Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, die vor dem 31. Dezember 2008 
angeschafft wurden, und Veräußerungsgewinne aus Immobilien, die außerhalb der 10-jährigen Behaltefrist veräußert wurden, gehen nicht mit in die Kapitalertragsteuerbemessungsgrundlage ein.

3)  Ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.
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Die Endausschüttung zum 30. Juni 2014 wird steuerlich wie folgt behandelt:

Für Anteile  
im Privat-  
vermögen

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen I

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen II

in EUR

Für Anteile  
im Betriebs- 
vermögen III

in EUR

Ausschüttung je Anteil 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

zzgl. gezahlte ausl. Steuer / abzgl. erstattete ausländische Steuer 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020

Betrag der Ausschüttung 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020

   davon nicht steuerbare Beträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

   davon ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

   davon ausgeschüttete Erträge 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020

   ausschüttungsgleiche Erträge 1,5113 1,5113 1,5113 1,5113

Summe der beim Anleger zufließenden steuerlichen Erträge 2,5133 2,5133 2,5133 2,5133

davon steuerfrei:

Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren 
(steuerfrei im Privatvermögen, steuerpflichtig im Betriebsvermögen)

 
0,3654

 
–

 
–

 
–

Erträge i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8 b KStG steuerfrei 
(40 % steuerfrei im BV I)

 
–

 
0,8020

 
0,0000

 
–

Erträge i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8 b KStG steuerpflichtig 
(60 % steuerpflichtig im BV I)

 
–

 
1,2030

 
0,0000

 
–

steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer 
Grundstücke außerhalb der 10-Jahres-Frist

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

steuerfreie Erträge nach Doppelbesteuerungsabkommen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerfrei/nicht steuerbar insgesamt 1) 0,3654 0,8020 0,0000 0,0000

Steuerfrei/nicht steuerbar insgesamt InvR 1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerpflichtige Erträge 2,1478 1,7112 2,5133 2,5133

Kapitalertragsteuerpflichtiger Teil 2) 2,1478 2,1478 2,1478 2,1478

Kapitalertragsteuer i. H. v. 25 % 3) 0,5370 0,5370 0,5370 0,5370

steuerfreier/nicht steuerbare Anteil der Ausschüttung in % 0,00 0,00 0,00 0,00

1)  Aufgrund von Abweichungen zwischen dem Betrag der investmentrechtlichen Ausschüttung und den investmentsteuerrechtlichen Werten weicht die Summe der investmentsteuerrechtlichen steuerfreien/nicht steuerbaren 
Beträge von dem steuerfreien/nicht steuerbaren Anteil in der investmentrechlichen Ausschüttung ab. Der steuerfreie/nicht steuerbare Anteil bezogen auf die investmentrechtliche Ausschüttung beträgt im Privatvermögen 
0,0000 EUR/Anteil (0,0 % der Ausschüttung) und im Betriebsvermögen 0,0000 EUR/Anteil (0,0 % der Ausschüttung).

2)  In die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer sind die nach Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreien Erträge nicht mit einzubeziehen. Auch Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, die vor dem 31. Dezember 2008 
angeschafft wurden, und Veräußerungsgewinne aus Immobilien, die außerhalb der 10-jährigen Behaltefrist veräußert wurden, gehen nicht mit in die Kapitalertragsteuerbemessungsgrundlage ein.

3)  Ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.
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Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen 
Steuervorschriften
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, 
die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Dem ausländi-
schen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in 
diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Sondervermögen mit seinem 
Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Kon-
sequenzen aus dem Anteilerwerb in seinem Heimatland individuell zu 
klären.

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der Körperschaft- 
und Gewerbesteuer befreit. Die steuerpflichtigen Erträge des Son-
dervermögens werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus 
 Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese 
zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag 
von jährlich 801,– EUR (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte 
Ehegatten) bzw. 1.602,– EUR (für zusammen veranlagte Ehegatten) 
übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 
 Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. 
 Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 
auch die vom Sondervermögen ausgeschütteten Erträge, die aus-
schüttungsgleichen Erträge, der Zwischengewinn sowie der Gewinn 
aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden bzw. werden 1).

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungs-
wirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapital-
vermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzu-
geben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die 
depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vor-
genommen und ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u. a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn 
der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 
25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt 
setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet 
auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug 
an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unter-
legen haben (weil z. B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fonds-
anteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der 
Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungs-
satz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die 
Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche 
 Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflichtigen bzw. der 

kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung 
der Ertragsbestandteile. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
Inländische Mieterträge, Zinsen, Dividenden (insb. aus Immobilien-
kapitalgesellschaften), sonstige Erträge und Gewinne aus dem 
Verkauf inländischer Immobilien innerhalb von zehn Jahren nach 
Anschaffung

Ausgeschüttete oder thesaurierte Erträge (inländische Mieterträge, 
Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge) und Gewinne aus dem Verkauf 
inländischer Immobilien innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung 
unterliegen bei Inlandsverwahrung grundsätzlich dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der An-
leger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern 
die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,– EUR bei Einzelveranlagung 
bzw. 1.602,– EUR bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht 
übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines steuerrechtlich 
ausschüttenden Sondervermögens in einem inländischen Depot bei 
der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt die 
depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn 
ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender 
Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder 
eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maxi-
mal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der 
Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Für den Steuerabzug eines thesaurierenden Sondervermögens stellt 
das Sondervermögen den depotführenden Stellen die Kapitalertrag-
steuer nebst den maximal anfallenden Zuschlagsteuern (Solidaritäts-
zuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Die depotführenden 
 Stellen nehmen den Steuerabzug wie im Ausschüttungsfall unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Anleger vor, sodass 
insbesondere ggf. die Kirchensteuer abgeführt werden kann. Soweit 
das Sondervermögen den depotführenden Stellen Beträge zur Ver-
fügung gestellt hat, die nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine 
Erstattung.

Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländischen Kreditins-
titut oder einer inländischen Kapitalverwaltungsgesellschaft, so erhält 
der Anleger, der seiner depotführenden Stelle einen in ausreichender 
Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung 
vor Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermögens vorlegt, den 
depotführenden Stellen zur Verfügung gestellten Betrag auf seinem 
Konto gutgeschrieben.

1)  Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei.
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Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht bzw. 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger auf Antrag von der 
depotführenden Stelle eine Steuerbescheinigung über den einbehal-
tenen und abgeführten Steuerabzug und den Solidaritätszuschlag. Der 
Anleger hat dann die Möglichkeit, den Steuerabzug im Rahmen seiner 
Einkommensteuerveranlagung auf seine persönliche Steuerschuld 
anrechnen zu lassen. 

Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in einem 
 Depot verwahrt und Ertragsscheine einem inländischen Kreditinstitut 
vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der Steuerabzug in Höhe von 
25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag vorgenommen. 

Dividenden von ausländischen (Immobilien-)Kapitalgesellschaften als 
sogenannte Schachteldividenden können nach Auffassung der Finanz-
verwaltung nicht steuerfrei sein.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer 
 Immobilien nach Ablauf von zehn Jahren seit der Anschaffung

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer Immobilien 
außerhalb der 10-Jahres-Frist, die auf der Ebene des Sondervermö-
gens erzielt werden, sind beim Anleger stets steuerfrei.

Ausländische Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf ausländi-
scher Immobilien innerhalb von zehn Jahren seit der Anschaffung

Steuerfrei bleiben ausländische Mieterträge und Gewinne aus dem 
Verkauf ausländischer Immobilien, auf deren Besteuerung Deutsch-
land aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens (Freistellungs-
methode) verzichtet hat (Regelfall). Die steuerfreien Erträge wirken 
sich auch nicht auf den anzuwendenden Steuersatz aus (kein Progres-
sionsvorbehalt).

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen ausnahms-
weise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein Doppelbesteue-
rungsabkommen geschlossen wurde, gelten die Aussagen zur Behand-
lung von Gewinnen aus dem Verkauf inländischer Immobilien innerhalb 
von zehn Jahren seit Anschaffung analog. Die in den Herkunftsländern 
gezahlten Steuern können ggf. auf die deutsche Einkommensteuer 
angerechnet werden, sofern die gezahlten Steuern nicht bereits auf 
der Ebene des Sondervermögens als Werbungskosten berücksichtigt 
wurden.

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus 
Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen Ge-
nussrechten und Investmentanteilen, Gewinne aus Termingeschäften 
sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene des Sonder-
vermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange 
sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem werden die Gewinne aus der 
Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG 
genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie 
nicht ausgeschüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a)  Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben, 

b)  „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem 
 Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, Floater und Reverse-Floater, 

c)  Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlich-
ten Index für eine Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e)  ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinn-
obligationen und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden Gewinne aus der Veräußerung der o. g. Wertpapiere/Kapital-
forderungen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Still-
halterprämien ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich steuerpflichtig 
und unterliegen bei Verwahrung der Anteile im Inland dem Steuerab-
zug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer). Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung von Wertpa-
pieren und Gewinne aus Termingeschäften sind jedoch steuerfrei, 
wenn die Wertpapiere auf Ebene des Sondervermögens vor dem 1. Ja-
nuar 2009 erworben bzw. die Termingeschäfte vor dem 1. Januar 2009 
eingegangen wurden.

Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in 
der o. g. Aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu be-
handeln (s. o.).

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilien-
personengesellschaften

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilienper-
sonengesellschaften sind steuerlich bereits mit Ende des Wirtschafts-
jahres der Personengesellschaft auf der Ebene des Sondervermögens 
zu erfassen. Sie sind nach allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu 
beurteilen.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen posi-
tiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden diese auf 
Ebene des Sondervermögens steuerlich vorgetragen. Diese können 
auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen positiven 
steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. Eine di-
rekte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger 
ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge beim 
Anleger einkommensteuerlich erst in dem Veranlagungszeitraum 
(Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Sondervermögens en-
det bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sondervermö-
gens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des 
Sondervermögens verrechnet werden. Eine frühere Geltendmachung 
bei der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich.
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Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen (z. B. in Form von Bauzinsen) sind nicht steu-
erbar. 

Substanzauskehrungen, die der Anleger während seiner Besitzzeit er-
halten hat, sind allerdings dem steuerlichen Ergebnis aus der Veräu-
ßerung der Fondsanteile hinzuzurechnen, d. h., sie erhöhen den steuer-
lichen Gewinn.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2008 erworben wurden, von einem Privatanleger veräußert, un-
terliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. 
Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, 
nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuerab-
zug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauf-
trages bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche 
Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der 
Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ver-
rechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt 
werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalender-
jahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt 
die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Antei-
len ist der Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinnes sind die Anschaffungs-
kosten um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der Anschaffung und 
der Veräußerungspreis um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der 
Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer doppelten einkom-
mensteuerlichen Erfassung von Zwischengewinnen (siehe unten) 
kommen kann. Zudem ist der Veräußerungspreis um die thesaurier-
ten Erträge zu kürzen, die der Anleger bereits versteuert hat, damit es 
auch insoweit nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 31. Dezember 2008 er-
worbener Fondsanteile ist insoweit steuerfrei, als er auf die während 
der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebe-
ne erfassten, DBA-steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (sogenann-
ter besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).

Die Gesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn bewertungs-
täglich als Prozentsatz des Werts des Investmentanteils.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Inländische Mieterträge und Zinserträge sowie zinsähnliche Erträge

Inländische Mieterträge, Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig 1). Dies gilt unabhängig davon, 
ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung des Steu-
erabzugs ist nur durch Vorlage einer entsprechenden NV-Bescheini-
gung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine Steuerbescheinigung 
über die Vornahme des Steuerabzugs.

Ausländische Mieterträge

Bei Mieterträgen aus ausländischen Immobilien verzichtet Deutsch-
land in der Regel auf die Besteuerung (Freistellung aufgrund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens). Bei Anlegern, die nicht Kapitalge-
sellschaften sind, ist jedoch der Progressionsvorbehalt teilweise zu 
beachten. 

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen ausnahms-
weise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein Doppelbesteue-
rungsabkommen geschlossen wurde, können die in den Herkunftslän-
dern gezahlten Ertragsteuern ggf. auf die deutsche Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer angerechnet werden, sofern die gezahlten Steuern 
nicht bereits auf der Ebene des Sondervermögens als Werbungskosten 
berücksichtigt wurden.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer Immobilien

Thesaurierte Gewinne aus der Veräußerung inländischer und auslän-
discher Immobilien sind beim Anleger steuerlich unbeachtlich, soweit 
sie nach Ablauf von zehn Jahren seit der Anschaffung der Immobilie 
auf Fondsebene erzielt werden. Die Gewinne werden erst bei ihrer 
Ausschüttung steuerpflichtig, wobei Deutschland in der Regel auf die 
Besteuerung ausländischer Gewinne (Freistellung aufgrund Doppel-
besteuerungsabkommens) verzichtet. 

Gewinne aus der Veräußerung inländischer und ausländischer Immo-
bilien innerhalb der 10-Jahres-Frist sind bei Thesaurierung bzw. Aus-
schüttung steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind 
die Gewinne aus dem Verkauf inländischer Immobilien in vollem Um-
fang steuerpflichtig. 

Bei Gewinnen aus dem Verkauf ausländischer Immobilien verzichtet 
Deutschland in der Regel auf die Besteuerung (Freistellung aufgrund 
eines Doppelbesteuerungsabkommens). Bei Anlegern, die nicht Kapi-
talgesellschaften sind, ist jedoch der Progressionsvorbehalt zu beach-
ten. 

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen ausnahms-
weise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein Doppelbesteue-
rungsabkommen geschlossen wurde, können die in den Herkunftslän-
dern gezahlten Ertragsteuern ggf. auf die deutsche Einkommensteuer 
bzw. Körperschaftsteuer angerechnet werden, sofern die gezahlten 
Steuern nicht bereits auf der Ebene des Sondervermögens als Wer-
bungskosten berücksichtigt wurden.

1)  Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2a InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG zu berücksichtigen.
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Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung des Steu-
erabzugs ist nur durch Vorlage einer entsprechenden NV-Bescheini-
gung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine Steuerbescheinigung 
über die Vornahme des Steuerabzugs.

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus 
Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen 
Genussrechten und Investmentfondsanteilen, Gewinne aus Termin-
geschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien sind beim Anleger 
steuerlich unbeachtlich, wenn sie thesauriert werden. Zudem wer-
den die Gewinne aus der Veräußerung der nachfolgend genannten 
Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht aus-
geschüttet werden:

a)  Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben, 

b)  „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem 
 Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, Floater und Reverse-Floater,

c)  Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlich-
ten Index für eine Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,

d)  Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e)  ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinn-
obligationen und Fremdkapital-Genussrechte und

f)  „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf Anle-
gerebene zu berücksichtigen. Dabei sind Veräußerungsgewinne aus 
Aktien ganz 1) (bei Anlegern, die Körperschaften sind) oder zu 40 Pro-
zent (bei sonstigen betrieblichen Anlegern, z. B. Einzelunternehmern) 
steuerfrei (Teileinkünfteverfahren). Veräußerungsgewinne aus Ren-
ten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträ-
ge aus Stillhalterprämien sind hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in 
der o. g. Aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu be-
handeln (s. o.).

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüttete 
Termingeschäftsgewinne sowie ausgeschüttete Erträge aus Stillhal-
terprämien unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitaler-
tragsteuer 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht 
für Gewinne aus der Veräußerung von vor dem 1. Januar 2009 erwor-
benen Wertpapieren und für Gewinne aus vor dem 1. Januar 2009 
eingegangenen Termingeschäften. Die auszahlende Stelle nimmt je-
doch insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger 
eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder diese 

Kapital erträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind 
und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erklärt wird.

In- und ausländische Dividenden (insbesondere aus Immobilien-
kapitalgesellschaften)

Vor dem 1. März 2013 dem Sondervermögen zugeflossene oder als 
zugeflossen geltende Dividenden in- und ausländischer (Immobilien-) 
Kapitalgesellschaften, die auf Anteile im Betriebsvermögen ausge-
schüttet oder thesauriert werden, sind mit Ausnahme von Dividenden 
nach dem REITG bei Körperschaften grundsätzlich steuerfrei (5 Pro-
zent der Dividenden gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige 
Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig). Auf-
grund der Neuregelung zur Besteuerung von Streubesitzdividenden 
sind nach dem 28. Februar 2013 dem Sondervermögen aus der Di-
rektanlage zugeflossene oder als zugeflossen geltende Dividenden 
in- und ausländischer (Immobilien-)Kapitalgesellschaften bei Körper-
schaften steuerpflichtig. Von Einzelunternehmern sind Dividenden – 
mit Ausnahme der Dividenden nach dem REITG – zu 60 Prozent zu 
versteuern (Teileinkünfteverfahren).

Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug (Kapitalertrag-
steuer 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug 
(Kapitalertragsteuer 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). Die 
auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen Steuer-
abzug vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft ist (wobei von Körperschaften i. S. d. § 1 Abs.1 Nr. 4 und 5 
KStG der auszahlenden Stelle eine Bescheinigung des für sie zuständi-
gen Finanzamts vorliegen muss) oder die ausländischen Dividenden 
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und dies der aus-
zahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck erklärt wird.

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil einkommen-
steuerfreien bzw. körperschaftsteuerfreien Dividendenerträge für 
Zwecke der Ermittlung des Gewerbeertrags wieder hinzuzurechnen, 
nicht aber wieder zu kürzen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
können Dividenden von ausländischen (Immobilien-)Kapitalgesell-
schaften als sogenannte Schachteldividenden in vollem Umfang nur 
dann steuerfrei sein, wenn der Anleger eine (Kapital-)Gesellschaft 
i. S. d. entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommens ist und, auf 
ihn durchgerechnet, eine genügend hohe (Schachtel-)Beteiligung ent-
fällt.

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilien-
personengesellschaften

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilienper-
sonengesellschaften sind steuerlich bereits mit Ende des Wirtschafts-

1)  5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
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jahres der Personengesellschaft auf der Ebene des Sondervermögens 
zu erfassen. Sie sind nach allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu 
beurteilen.

Negative steuerliche Erträge

Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen posi-
tiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden diese 
steuerlich auf Ebene des Sondervermögens vorgetragen. Diese kön-
nen auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen po-
sitiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. 
Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den 
Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge 
beim Anleger bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer erst 
in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäfts-
jahr des Sondervermögens endet bzw. die Ausschüttung für das Ge-
schäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das die negativen steu-
erlichen Erträge auf Ebene des Sondervermögens verrechnet werden. 
Eine frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körper-
schaftsteuer des Anlegers ist nicht möglich.

Substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen (z. B. in Form von Bauzinsen) sind nicht steuer-
bar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die Substanz-
auskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen 
sind, in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichs-
posten zu bilden ist und damit technisch die historischen Anschaf-
fungskosten steuerneutral gemindert werden. Alternativ können die 
fortgeführten Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag der Sub-
stanzausschüttung vermindert werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen 
sind für Körperschaften zudem grundsätzlich steuerfrei 1), soweit die 
Gewinne aus noch nicht zugeflossenen oder noch nicht als zugeflos-
sen geltenden Dividenden und aus realisierten und nicht realisierten 
Gewinnen des Sondervermögens aus in- und ausländischen Aktien 
bzw. (Immobilien-)Kapitalgesellschaften herrühren und soweit diese 
Dividenden und Gewinne bei ihrer Zurechnung an den Anleger steuer-
frei sind (sogenannter Aktiengewinn). Von Einzelunternehmen sind 
diese Veräußerungsgewinne zu 60 Prozent zu versteuern.

Die Gesellschaft veröffentlicht den Aktiengewinn (ab 1. März 2013 
aufgrund der oben erwähnten Gesetzesänderung betreffend der Divi-
dendenbesteuerung zwei Aktiengewinne getrennt für Körperschaften 
und Einzelunternehmer – ggf. erfolgt die getrennte Veröffentlichung 
erst nachträglich) bewertungstäglich als Prozentsatz des Werts des 
Investmentanteils.

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile ist zudem insoweit steu-
erfrei, als er auf die während der Besitzzeit im Sondervermögen ent-
standenen, noch nicht auf der Anlegerebene erfassten, nach DBA 
steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (sog. besitzzeitanteiliger Im-
mobiliengewinn). Hierbei handelt es sich um noch nicht zugeflossene 
oder noch nicht als zugeflossen geltende ausländische Mieten und 
realisierte und nicht realisierte Gewinne des Fonds aus ausländischen 
Immobilien, sofern Deutschland auf die Besteuerung verzichtet hat.

Die Gesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn bewertungs-
täglich als Prozentsatz des Anteilwerts des Sondervermögens.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Sonderver-
mögen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle (De-
potfall), wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche Erträge, 
 Wertpapierveräußerungsgewinne, Termingeschäftsgewinne und aus-
ländische Dividenden Abstand genommen, sofern er seine steuerliche 
Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der 
depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachge-
wiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung 
des Steuerabzugs gemäß § 37 Abs. 2 AO zu beantragen. Zuständig ist 
das Betriebsstättenfinanzamt der depotführenden Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender Sondervermö-
gen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird bei 
Nachweis seiner steuerlichen Ausländereigenschaft keine Steuer ein-
behalten, soweit es sich nicht um inländische Dividenden oder inlän-
dische Mieten handelt. Erfolgt der Antrag auf Erstattung verspätet, 
kann – wie bei verspätetem Nachweis der Ausländereigenschaft bei 
ausschüttenden Fonds – eine Erstattung gemäß § 37 Abs. 2 AO auch 
nach dem Thesaurierungszeitpunkt beantragt werden. 

Für inländische Dividenden und inländische Mieten erfolgt hingegen 
ein Steuerabzug. Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung dieses 
Steuerabzugs für den ausländischen Anleger möglich ist, hängt von 
dem zwischen dem Sitzstaat des Anlegers und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen ab. Eine 
DBA-Erstattung der Kapitalertragsteuer auf inländische Dividenden 
und inländische Mieten erfolgt über das Bundeszentralamt für Steu-
ern (BZSt) in Bonn.

Solidaritätszuschlag

Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen abzuführenden 
Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu 
erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer anrechenbar.

1)  5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinnes gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe und sind somit steuerpflichtig.
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Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurierung die Vergü-
tung des Steuerabzugs, ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen bzw. 
wird dieser vergütet.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depot-
führenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug 
 erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem 
Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuer-
pflichtige angehört, als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Zu die-
sem Zweck hat der Kirchensteuerpflichtige dem Abzugsverpflichteten 
in einem schriftlichen Antrag seine Religionsangehörigkeit zu benen-
nen. Ehegatten haben in dem Antrag zudem zu erklären, in welchem 
Verhältnis der auf jeden Ehegatten entfallende Anteil der Kapitaler-
träge zu den gesamten Kapitalerträgen der Ehegatten steht, damit die 
Kirchensteuer entsprechend diesem Verhältnis aufgeteilt, einbehalten 
und abgeführt werden kann. Wird kein Aufteilungsverhältnis angege-
ben, erfolgt eine Aufteilung nach Köpfen.

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits 
beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens wird teilweise in 
den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten.

Die Gesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer auf der Ebene 
des Sondervermögens wie Werbungskosten abziehen. In diesem Fall 
ist die ausländische Quellensteuer auf Anlegerebene weder anrechen-
bar noch abzugsfähig.

Übt die Gesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der ausländischen 
Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, dann wird die anrechenbare 
Quellensteuer bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ertragsausgleich

Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene An-
teile, die zur Ausschüttung herangezogen werden können (Ertragsaus-
gleichsverfahren), sind steuerlich so zu behandeln wie die Erträge, auf 
die diese Teile des Ausgabepreises entfallen.

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sondervermögens 
er mittelt werden, sind gesondert festzustellen. Hierzu hat die Gesell-
schaft beim zuständigen Finanzamt eine Feststellungserklärung abzuge-
ben.  Änderungen der Feststellungserklärungen, z. B. anlässlich einer Au-
ßenprüfung (§ 11 Abs. 3 InvStG) der Finanzverwaltung, werden für das 
Geschäftsjahr wirksam, in dem die geänderte Feststellung unanfechtbar 
geworden ist. Die steuerliche Zurechnung dieser geänderten Feststel-
lung beim Anleger erfolgt dann zum Ende dieses Geschäftsjahres bzw. 
am  Ausschüttungstag bei der Ausschüttung für dieses Geschäftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die An-
leger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem Sondervermö-
gen beteiligt sind. Die steuerlichen Auswirkungen können entweder 
positiv oder negativ sein.

Zwischengewinnbesteuerung

Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis enthalte-
nen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen sowie Ge-
winne aus der Veräußerung von nicht in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buch-
staben a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen, die vom Fonds 
noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen beim 
Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden (etwa Stückzinsen aus fest-
verzinslichen Wertpapieren vergleichbar). Der vom Sondervermögen 
erwirtschaftete Zwischengewinn ist bei Rückgabe oder Verkauf der 
Anteile durch Steuerinländer einkommensteuerpflichtig. Der Steuer-
abzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 Prozent (zuzüglich Solida-
ritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im Jahr 
der Zahlung beim Privatanleger einkommensteuerlich als negative 
Einnahme abgesetzt werden, wenn ein Ertragsausgleich durchgeführt 
wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns als 
auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu bescheinigenden Steu-
erdaten hierauf hingewiesen wird. Er wird bereits beim Steuerabzug 
steuermindernd berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn nicht ver-
öffentlicht, sind jährlich 6 Prozent des Entgelts für die Rückgabe oder 
Veräußerung des Investmentanteils als Zwischengewinn anzusetzen. 
Bei betrieblichen Anlegern ist der gezahlte Zwischengewinn unselbst-
ständiger Teil der Anschaffungskosten, die nicht zu korrigieren sind. 
Bei Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils bildet der er-
haltene Zwischengewinn einen unselbstständigen Teil des Veräuße-
rungserlöses. Eine Korrektur ist nicht vorzunehmen.

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrechnungen 
sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken entnommen werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens 
in ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der 
Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermö-
gen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d. h., dieser Vorgang ist 
steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögens-
gegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische 
Investmentaktiengesellschaft oder ein Teilgesellschaftsvermögen ei-
ner inländischen Investmentaktiengesellschaft. Erhalten die Anleger 
des übertragenden Sondervermögens eine Barzahlung im Sinne des 
§ 190 KAGB, ist diese wie eine Ausschüttung eines sonstigen Ertrags 
zu behandeln. Vom übertragenden Sondervermögen erwirtschaftete 
und noch nicht ausgeschüttete Erträge werden den Anlegern zum 
Übertragungsstichtag als sog. ausschüttungsgleiche Erträge steuer-
lich zugewiesen.
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Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente Be-
steuerung für Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergeset-
zes (nachfolgend „InvStG“)) gelten nur, wenn das Sondervermögen 
unter die Bestandsschutzregelung des InvStG 1) fällt. Dafür muss das 
Sondervermögen vor dem 24. Dezember 2013 aufgelegt worden sein 
und die Anlagebestimmungen und Kreditaufnahmegrenzen nach dem 
ehemaligen Investmentgesetz erfüllen. Alternativ bzw. spätestens 
nach Ablauf der Bestandsschutzzeit muss das Sondervermögen die 
steuerlichen Anlagebestimmungen nach dem InvStG – dies sind die 
Grundsätze, nach denen das Sondervermögen investieren darf, um 
steuerlich als Investmentfonds behandelt zu werden – erfüllen. In bei-
den Fällen müssen zudem sämtliche Besteuerungsgrundlagen nach 
der steuerlichen Bekanntmachungspflicht entsprechend den Vorga-
ben in § 5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht werden. 2) Hat der Fonds 
Anteile an anderen Investmentvermögen erworben, 3) so gelten die 
oben genannten Besteuerungsgrundsätze ebenfalls nur, wenn (i) der 
jeweilige Zielfonds entweder unter die Bestandsschutzregelungen des 
InvStG fällt oder die steuerlichen Anlagebestimmungen nach dem 
InvStG erfüllt und (ii) die Verwaltungsgesellschaft für diese Zielfonds 
den steuerlichen Bekanntmachungspflichten nachkommt.

Die Gesellschaft ist bestrebt, die steuerlichen Anlagebestimmungen 
bzw. im Falle des Bestandsschutzes die Anlagebestimmungen und 
Kreditaufnahmegrenzen nach dem Investmentgesetz zu erfüllen und 
sämtliche Besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt 
zu machen. Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht ga-
rantiert werden, insbesondere soweit das Sondervermögen Anteile an 
Investmentvermögen erworben hat und die jeweilige Verwaltungsge-
sellschaft für diese den steuerlichen Bekanntmachungspflichten nicht 
nachkommt. In diesem Fall werden die Ausschüttungen und der Zwi-
schengewinn sowie 70 Prozent der Wertsteigerung im letzten Kalen-
derjahr bezogen auf die jeweiligen Anteile am Investmentvermögen 
(mindestens jedoch 6 Prozent des Rücknahmepreises) als steuer-
pflichtiger Ertrag auf der Ebene des Fonds angesetzt. Die Gesellschaft 
ist zudem bestrebt, andere Besteuerungsgrundlagen außerhalb der 
Anforderungen des § 5 Abs. 1 InvStG (insbesondere den Aktienge-
winn, den Immobiliengewinn und den Zwischengewinn) bekannt zu 
machen.

Sofern die Anlagebestimmungen und Kreditaufnahmegrenzen nach 
dem ehemaligen Investmentgesetz bzw. die steuerlichen Anlagebe-
stimmungen nach dem InvStG nicht eingehalten werden, ist das 
 Sondervermögen als Investitionsgesellschaft zu behandeln. Die Be-
steuerung richtet sich nach den Grundsätzen für Investitionsgesell-
schaften. 4)

EU-Zinsrichtlinie/Zinsinformationsverordnung

Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die Richtlinie 
2003/48/EG des Rats vom 3. Juni 2003, ABL. EU Nr. L 157 S. 38 um-
gesetzt wird, soll grenzüberschreitend die effektive Besteuerung von 
Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der EU sicherstellen. Mit 
einigen Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, Liechtenstein, 
Channel Islands, Monaco und Andorra) hat die EU Abkommen abge-
schlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im europäischen 
Ausland oder bestimmten Drittstaaten ansässige natürliche Person 
von einem deutschen Kreditinstitut (das insoweit als Zahlstelle han-
delt) gutgeschrieben erhält, von dem deutschen Kreditinstitut an das 
Bundeszentralamt für Steuern und von dort aus letztlich an die aus-
ländischen Wohnsitzfinanzämter gemeldet. 

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürliche 
Person in Deutschland von einem ausländischen Kreditinstitut im eu-
ropäischen Ausland oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von dem 
ausländischen Kreditinstitut letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanz-
amt gemeldet. Alternativ behalten einige ausländische Staaten Quel-
lensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind.

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der EU bzw. in den beige-
tretenen Drittstaaten ansässigen Privatanleger, die grenzüberschrei-
tend in einem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto führen und 
Zinserträge erwirtschaften. 

U. a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpflichtet, von den 
Zinserträgen eine Quellensteuer i. H. v. 35 Prozent einzubehalten. Der 
Anleger erhält im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Be-
scheinigung, mit der er sich die abgezogenen Quellensteuern im Rah-
men seiner Einkommensteuererklärung anrechnen lassen kann. 

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steuerab-
zug im Ausland befreien zu lassen, indem er eine Ermächtigung zur 
freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber dem ausländi-
schen Kreditinstitut abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den 
Steuerabzug zu verzichten und stattdessen die Erträge an die gesetz-
lich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Gesellschaft für jeden in- und ausländischen 
Fonds anzugeben, ob er der ZIV unterliegt (in scope) oder nicht (out 
of scope).

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche Anlagegrenzen. 

1)  § 22 Abs. 2 InvStG.
2)  § 5 Abs. 1 InvStG.
3)  § 10 InvStG.
4)  § 18 bzw. § 19 InvStG.
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Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15 Prozent Forderun-
gen im Sinne der ZIV besteht, haben die Zahlstellen, die letztendlich 
auf die von der Gesellschaft gemeldeten Daten zurückgreifen, keine 
Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu versenden. An-
sonsten löst die Überschreitung der 15-Prozent-Grenze eine Melde-
pflicht der Zahlstellen an das Bundeszentralamt für Steuern über den 
in der Ausschüttung enthaltenen Zinsanteil aus. 

Bei Überschreiten der 25-Prozent-Grenze ist der in der Rückgabe oder 
Veräußerung der Fondsanteile enthaltene Zinsanteil zu melden. Han-
delt es sich um einen ausschüttenden Fonds, so ist zusätzlich im Falle 
der Ausschüttung der darin enthaltene Zinsanteil an das Bundeszent-
ralamt für Steuern zu melden. Handelt es sich um einen thesaurieren-
den Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterweise nur im Falle der 
Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils.

Grunderwerbsteuer

Der Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen löst keine Grund-
erwerbsteuer aus.

Hinweis: 
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaft-
steuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch 
Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwal-
tung nicht ändert. Einzelheiten zur Besteuerung der Erträge des 
Sondervermögens werden in den Jahresberichten veröffentlicht.

Rechtliches und steuerliches Risiko

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungs grundlagen des 
Fonds für vorangegangene Geschäfts jahre (z. B. aufgrund von steuer-
lichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für den Anleger steu-
erlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der 
Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für vorangegangene Ge-
schäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem 
Zeitpunkt nicht in dem Sondervermögen investiert war. Umgekehrt 
kann für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich 
grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für voran-
gegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Sondervermögen be-
teiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der Anteile vor Um-
setzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuer-
pflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen als ei-
gentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich 
veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ aus-
wirkt.
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§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 u. 2 
InvStG

PV
 

BV I
 

BV II
 

BV III
 

Ausschüttung 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

zzgl. gezahlte ausländische Steuern 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020

abzgl. erstattete ausländische Steuern 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 a) Betrag der Ausschüttung 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020

1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

davon echte Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

davon ausgeschüttete Liquidität in Form von AfA  
(neg. Thesaurierung)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

2) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 1,5113 1,5113 1,5113 1,5113

1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020

Summe der beim Anleger zufließenden Erträge 2,5133 2,5133 2,5133 2,5133

1 c) im Betrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene

1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder  
im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG

 
–

 
2,0051

 
–

 
–

1 c) bb) Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

1 c) cc) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) – 0,1400 0,1400 0,1400

1 c) dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG  
in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung

 
0,3654

 
–

 
–

 
–

1 c) ee) 
 

Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 
anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge  
i. S. d. § 20 EStG sind

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

1 c) ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der am  
1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

1 c) gg) 
 

Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG, für die die Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund eines DBA auf die Ausübung des Besteuerungsrechts 
verzichtet hat

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

1 c) hh) in 1 c) gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen

 
–

 
0,0000

 
–

 
–

1 c) ii) 
 
 

ausländische Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. 
Quellensteuern nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogen 
wurden

 
 
 

0,0279

 
 
 

0,0279

 
 
 

0,0279

 
 
 

0,0279

1 c) jj) 
 

in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des  
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 

–

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

1 c) kk) 
 

in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach  
einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer  
auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

1 c) ll) 
 
 

in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des  
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 

–

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

Besteuerungsgrundlagen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG
für das Immobiliensondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS 
ISIN: DE000A0ETSR6 
Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 

Endausschüttung am 2. Oktober 2014 
Ausschüttungsbeschluss vom 5. September 2014 
Umlaufende Anteilsscheine zum Geschäftsjahresende: 3.356.533
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§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 u. 2 
InvStG

PV
 

BV I
 

BV II
 

BV III
 

1 d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung

 
2,1478

 
2,1478

 
2,1478

 
2,1478

1 d) aa) i. S. d. § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG 2,1478 2,1478 2,1478 2,1478

1 d) bb) i. S. d. § 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

davon Erträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Nr. 2 InvStG (inländische Mieterträge  
und Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilienvermögen)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 d) cc) i. S. d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in 1 d) aa) enthalten 2,0051 2,0051 2,0051 2,0051

1 e) (weggefallen)

1 f) den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und

1 f) aa) 
 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs.1 EStG oder 
einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG 
vorgenommen wurde 1) 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020

1 f) bb) 
 

in 1 f) aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist – 0,0000 0,0000 –

1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist,  
wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 f) dd) 
 

in 1 f) cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die  
§ 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG  
oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist – 0,0000 0,0000 –

1 f) ee)  der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist 1)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 f) ff) 
 

in 1 f) ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die  
§ 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 EStG  
oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist – 0,0000 0,0000 –

1 g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014

1 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die  
erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres

 
0,0020

 
0,0020

 
0,0020

 
0,0020

1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG  
(in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)

 
0,0030

 
0,0030

 
0,0030

 
0,0030

Zusatz durch AfA aus Vorjahren gedeckter Betrag der Substanzausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1)  Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
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§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 u. 2 
InvStG

PV
 

BV I
 

BV II
 

BV III
 

Ausschüttung 8,2500 8,2500 8,2500 8,2500

zzgl. gezahlte ausländische Steuern 0,0109 0,0109 0,0109 0,0109

abzgl. erstattete ausländische Steuern 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976

1 a) Betrag der Ausschüttung 8,1633 8,1633 8,1633 8,1633

1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 1,6429 1,6429 1,6429 1,6429

1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 6,2533 6,2533 6,2533 6,2533

davon echte Substanzbeträge 6,2533 6,2533 6,2533 6,2533

davon ausgeschüttete Liquidität in Form von AfA  
(neg. Thesaurierung)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

2) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044

1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,2671 0,2671 0,2671 0,2671

Summe der beim Anleger zufließenden Erträge 0,2714 0,2714 0,2714 0,2714

1 c) im Betrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene

1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder  
im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG

 
–

 
0,0000

 
–

 
–

1 c) bb) Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

1 c) cc) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) – 0,2537 0,2537 0,2537

1 c) dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG  
in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

1 c) ee) 
 

Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 
anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge  
i. S. d. § 20 EStG sind

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

1 c) ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der am  
1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

1 c) gg) 
 

Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG, für die die Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund eines DBA auf die Ausübung des Besteuerungsrechts 
verzichtet hat

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

1 c) hh) in 1 c) gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen

 
–

 
0,0000

 
–

 
–

1 c) ii) 
 
 

ausländische Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. 
Quellensteuern nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogen 
wurden

 
 
 

0,1042

 
 
 

0,1042

 
 
 

0,1042

 
 
 

0,1042

1 c) jj) 
 

in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des  
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 

–

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

1 c) kk) 
 

in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach  
einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer  
auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

1 c) ll) 
 
 

in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des  
§ 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 

–

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

Besteuerungsgrundlagen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG
für das Immobiliensondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS 
ISIN: DE000A0ETSR6 
Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 

Zweite Zwischenausschüttung am 27. Juni 2014 
Ausschüttungsbeschluss am 24. Juni 2014 
Umlaufende Anteilsscheine zum Stichtag: 3.356.533
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§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 u. 2 
InvStG

PV
 

BV I
 

BV II
 

BV III
 

1 d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung

 
0,2714

 
0,2714

 
0,2714

 
0,2714

1 d) aa) i. S. d. § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG 0,2714 0,2714 0,2714 0,2714

1 d) bb) i. S. d. § 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

davon Erträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Nr. 2 InvStG (inländische Mieterträge  
und Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilienvermögen)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 d) cc) i. S. d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in 1 d) aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 e) (weggefallen)

1 f) den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und

1 f) aa) 
 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs.1 EStG oder 
einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG 
vorgenommen wurde 1) 0,0109 0,0109 0,0109 0,0109

1 f) bb) 
 

in 1 f) aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist – 0,0000 0,0000 –

1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist,  
wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 f) dd) 
 

in 1 f) cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die  
§ 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG  
oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist – 0,0000 0,0000 –

1 f) ee)  der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist 1)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 f) ff) 
 

in 1 f) ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die  
§ 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 EStG  
oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist – 0,0000 0,0000 –

1 g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die  
erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres

 
– 0,0867

 
– 0,0867

 
– 0,0867

 
– 0,0867

1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG  
(in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)

 
0,0044

 
0,0044

 
0,0044

 
0,0044

Zusatz durch AfA aus Vorjahren gedeckter Betrag der Substanzausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1)  Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
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§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 u. 2 
InvStG

PV
 

BV I
 

BV II
 

BV III
 

Ausschüttung 16,2000 16,2000 16,2000 16,2000

zzgl. gezahlte ausländische Steuern 0,0198 0,0198 0,0198 0,0198

abzgl. erstattete ausländische Steuern 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 a) Betrag der Ausschüttung 16,2198 16,2198 16,2198 16,2198

1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 15,7599 15,7599 15,7599 15,7599

davon echte Substanzbeträge 11,8422 11,8422 11,8422 11,8422

davon ausgeschüttete Liquidität in Form von AfA  
(neg. Thesaurierung)

 
3,9177

 
3,9177

 
3,9177

 
3,9177

2) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106

1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,4599 0,4599 0,4599 0,4599

Summe der beim Anleger zufließenden Erträge 0,4705 0,4705 0,4705 0,4705

1 c) im Betrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene

1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG oder  
§ 3 Nr. 40 EStG

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

1 c) bb) Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

1 c) cc) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) – 0,4146 0,4146 0,4146

1 c) dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG  
in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

1 c) ee) 
 

Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 
anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge  
i. S. d. § 20 EStG sind

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

1 c) ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der am  
1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung

 
0,0000

 
–

 
–

 
–

1 c) gg) 
 

Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG, für die die Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund eines DBA auf die Ausübung des Besteuerungsrechts 
verzichtet hat

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

1 c) hh) in 1 c) gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen

 
0,0000

 
0,0000

 
–

 
–

1 c) ii) 
 
 

ausländische Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. 
Quellensteuern nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogen 
wurden

 
 
 

0,1402

 
 
 

0,1402

 
 
 

0,1402

 
 
 

0,1402

1 c) jj) 
 

in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG  
anzuwenden ist

 
 

–

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

1 c) kk) 
 

in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach  
einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer  
auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

1 c) ll) 
 
 

in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG  
anzuwenden ist

 
 

–

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

–

Besteuerungsgrundlagen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG
für das Immobiliensondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS 
ISIN: DE000A0ETSR6 
Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 

Zwischenausschüttung am 6. März 2014 
Ausschüttungsbeschluss vom 27. Februar 2014 
Umlaufende Anteilsscheine zum Geschäftsjahresende: 3.356.533
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§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 u. 2 
InvStG

PV
 

BV I
 

BV II
 

BV III
 

1 d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 
Ausschüttung

 
0,4705

 
0,4705

 
0,4705

 
0,4705

1 d) aa) i. S. d. § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG 0,4705 0,4705 0,4705 0,4705

1 d) bb) i. S. d. § 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

davon Erträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Nr. 2 InvStG (inländische Mieterträge  
und Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilienvermögen)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 d) cc) i. S. d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in 1 d) aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 e) (weggefallen)

1 f) den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und

1 f) aa) 
 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs.1 EStG oder 
einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG 
vorgenommen wurde 1) 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155

1 f) bb) in 1 f) aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist,  
wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 f) dd) in 1 f) cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

1 f) ee)  der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist 1)

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

1 f) ff) in 1 f) ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG  
i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

 
–

 
0,0000

 
0,0000

 
–

1 g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 0,1226 0,1226 0,1226 0,1226

1 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die  
erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres

 
0,0198

 
0,0198

 
0,0198

 
0,0198

1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG  
(in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)

 
0,0106

 
0,0106

 
0,0106

 
0,0106

Zusatz durch AfA aus Vorjahren gedeckter Betrag der Substanzausschüttung 3,7950 3,7950 3,7950 3,7950

1)  Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
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An die Aberdeen Asset Management Deutschland AG (nachfolgend: 
die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, auf der Grundlage der von einem 
Abschlussprüfer geprüften Buchführung/den Aufzeichnungen und 
dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalan-
lagegesetzbuch (KAGB) für das Investmentvermögen für den genann-
ten Zeitraum die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 
2 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 
S. 1 Nr. 3 InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, ob die steu-
erlichen Angaben mit den Regeln des deutschen Steuerrechts über-
einstimmen.

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Buchführung/den Aufzeich-
nungen und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft für das Invest-
mentvermögen die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG 
nach den Regeln des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beur-
teilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben 
des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Im Rahmen der Überleitungsrechnung werden die Kapitalanlagen, die 
Erträge und Aufwendungen sowie deren Zuordnung als Werbungskos-
ten steuerlich qualifiziert. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an 
Zielfonds investiert hat, beschränkt sich unsere Tätigkeit ausschließ-
lich auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung 
gestellten steuerlichen Angaben nach Maßgabe vorliegender Beschei-
nigungen nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG. Die entsprechenden steu-
erlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
und 2 InvStG beruht auf der Auslegung der anzuwendenden Steuer-
gesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, oblag 
die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesell-
schaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die 
jeweils getroffene Entscheidung in vertretbarer Weise auf Gesetzes-
begründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröf-
fentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir 
weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbe-
sondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beur-
teilung der gewählten Auslegung notwendig machen können.

Auf dieser Grundlage haben wir die steuerlichen Angaben nach § 5 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt. In die Ermittlung sind Werte aus einem Ertragsaus-
gleich eingegangen.

Frankfurt am Main, den 23. September 2014

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 ppa. 
Marco Müth Daniel Kai Fischer 
Steuerberater Steuerberater

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuer-
gesetz (InvStG) über die Erstellung der steuerlichen Angaben
für das Publikums-Investmentvermögen DEGI GLOBAL BUSINESS  
für den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014
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Datum 
 

 
 
 

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 1

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 2

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Immo- 
bilien- 

gewinn

pro Anteil  
in %

Zwischen-
gewinn/

EU-Zwischen-
gewinn

pro Anteil  
in EUR

18.9.2013 – 88,57 – 88,32 – 16,45 1,10
19.9.2013 – 88,56 – 88,32 – 16,44 1,10
20.9.2013 – 90,94 – 90,70 – 16,65 1,10
23.9.2013 – 90,95 – 90,71 – 16,65 1,11
24.9.2013 – 90,96 – 90,71 – 16,65 1,12
25.9.2013 – 90,97 – 90,72 – 16,65 1,12
26.9.2013 – 90,97 – 90,73 – 16,65 1,12
27.9.2013 – 90,98 – 90,73 – 16,65 1,13
30.9.2013 – 94,22 – 93,96 – 16,99 1,13
1.10.2013 – 94,22 – 93,96 – 16,99 1,13
2.10.2013 – 94,23 – 93,96 – 16,99 1,14
4.10.2013 – 94,23 – 93,97 – 16,99 1,14
7.10.2013 – 94,24 – 93,97 – 16,99 1,15
8.10.2013 – 94,24 – 93,98 – 16,99 1,15
9.10.2013 – 94,25 – 93,98 – 16,99 1,16

10.10.2013 – 94,25 – 93,99 – 16,99 1,16
11.10.2013 – 94,32 – 94,26 – 23,21 1,16
14.10.2013 – 94,33 – 94,27 – 23,21 1,17
15.10.2013 – 94,33 – 94,27 – 23,21 1,17
16.10.2013 – 94,33 – 94,27 – 23,21 1,18
17.10.2013 – 94,34 – 94,27 – 23,21 1,18
18.10.2013 – 94,34 – 94,28 – 23,21 1,18
21.10.2013 – 94,35 – 94,29 – 23,21 1,19
22.10.2013 – 94,35 – 94,29 – 23,21 1,19
23.10.2013 – 94,36 – 94,29 – 23,21 1,19
24.10.2013 – 94,36 – 94,30 – 23,21 1,20
25.10.2013 – 94,37 – 94,30 – 23,21 1,20
28.10.2013 – 94,38 – 94,31 – 23,21 1,21
29.10.2013 – 94,38 – 94,32 – 23,21 1,21
30.10.2013 – 105,95 – 105,88 – 26,06 0,32
31.10.2013 – 105,94 – 105,84 – 26,07 0,32

1.11.2013 – 105,95 – 105,85 – 26,07 0,33
4.11.2013 – 105,96 – 105,86 – 26,07 0,33
5.11.2013 – 105,96 – 105,86 – 26,07 0,34
6.11.2013 – 105,96 – 105,86 – 26,07 0,34
7.11.2013 – 105,97 – 105,87 – 26,08 0,34
8.11.2013 – 105,98 – 105,88 – 26,08 0,34

11.11.2013 – 105,99 – 105,88 – 26,08 0,35
12.11.2013 – 105,98 – 105,87 – 26,08 0,36
13.11.2013 – 105,98 – 105,87 – 26,08 0,36
14.11.2013 – 105,98 – 105,87 – 26,08 0,36
15.11.2013 – 105,98 – 105,87 – 26,08 0,36
18.11.2013 – 105,99 – 105,88 – 26,08 0,37
19.11.2013 – 105,99 – 105,88 – 26,09 0,37
20.11.2013 – 105,99 – 105,88 – 26,09 0,38
21.11.2013 – 105,99 – 105,88 – 26,09 0,38
22.11.2013 – 105,99 – 105,88 – 26,09 0,38
25.11.2013 – 105,99 – 105,88 – 26,09 0,39
26.11.2013 – 106,00 – 105,88 – 26,09 0,39
27.11.2013 – 106,00 – 105,89 – 26,09 0,40
28.11.2013 – 106,00 – 105,89 – 26,09 0,40
29.11.2013 – 105,78 – 105,66 – 26,12 0,40

2.12.2013 – 105,78 – 105,66 – 26,12 0,41
3.12.2013 – 107,69 – 107,56 – 26,37 0,41
4.12.2013 – 107,69 – 107,56 – 26,37 0,41
5.12.2013 – 107,68 – 107,56 – 26,37 0,41
6.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,41

Datum 
 

 
 
 

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 1

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 2

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Immo- 
bilien- 

gewinn

pro Anteil  
in %

Zwischen-
gewinn/

EU-Zwischen-
gewinn

pro Anteil  
in EUR

1.7.2013 – 77,85 – 77,66 – 13,06 0,89
2.7.2013 – 77,84 – 77,66 – 13,05 0,90
3.7.2013 – 77,85 – 77,66 – 13,04 0,90
4.7.2013 – 77,84 – 77,66 – 13,03 0,90
5.7.2013 – 77,85 – 77,66 – 13,02 0,90
8.7.2013 – 77,83 – 77,65 – 13,00 0,91
9.7.2013 – 77,84 – 77,65 – 12,99 0,91

10.7.2013 – 77,83 – 77,65 – 12,98 0,92
11.7.2013 – 77,83 – 77,65 – 12,97 0,92
12.7.2013 – 77,83 – 77,64 – 12,96 0,92
15.7.2013 – 77,83 – 77,64 – 12,94 0,93
16.7.2013 – 77,82 – 77,63 – 12,93 0,93
17.7.2013 – 77,82 – 77,63 – 12,92 0,93
18.7.2013 – 77,82 – 77,63 – 12,92 0,94
19.7.2013 – 79,62 – 79,42 – 13,21 0,94
22.7.2013 – 79,61 – 79,42 – 13,20 0,95
23.7.2013 – 79,61 – 79,42 – 13,19 0,95
24.7.2013 – 79,61 – 79,41 – 13,19 0,95
25.7.2013 – 79,60 – 79,41 – 13,18 0,95
26.7.2013 – 79,60 – 79,41 – 13,17 0,95
29.7.2013 – 79,60 – 79,41 – 13,16 0,96
30.7.2013 – 79,60 – 79,40 – 13,15 0,96
31.7.2013 – 79,51 – 79,31 – 13,23 0,97

1.8.2013 – 79,51 – 79,31 – 13,23 0,97
2.8.2013 – 79,51 – 79,31 – 13,23 0,97
5.8.2013 – 79,51 – 79,31 – 13,23 0,98
6.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,23 0,98
7.8.2013 – 79,50 – 79,30 – 13,23 0,98
8.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,23 0,98
9.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,23 0,99

12.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,23 0,99
13.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,24 1,00
14.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,24 1,00
15.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,24 1,00
16.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,24 1,00
19.8.2013 – 79,51 – 79,30 – 13,24 1,01
20.8.2013 – 79,55 – 79,34 – 13,24 1,01
21.8.2013 – 79,56 – 79,34 – 13,24 1,02
22.8.2013 – 86,20 – 85,98 – 13,73 1,03
23.8.2013 – 86,20 – 85,98 – 13,73 1,03
26.8.2013 – 86,21 – 85,99 – 13,73 1,04
27.8.2013 – 86,22 – 85,99 – 13,73 1,04
28.8.2013 – 86,22 – 86,00 – 13,73 1,04
29.8.2013 – 86,22 – 86,00 – 13,73 1,04
30.8.2013 – 86,37 – 86,13 – 13,65 1,05

2.9.2013 – 86,37 – 86,14 – 13,65 1,05
3.9.2013 – 86,38 – 86,14 – 13,65 1,06
4.9.2013 – 86,38 – 86,15 – 13,65 1,06
5.9.2013 – 86,39 – 86,15 – 13,65 1,06
6.9.2013 – 86,39 – 86,15 – 13,65 1,07
9.9.2013 – 86,41 – 86,17 – 13,65 1,07

10.9.2013 – 86,41 – 86,17 – 13,65 1,08
11.9.2013 – 86,41 – 86,17 – 13,65 1,08
12.9.2013 – 86,41 – 86,18 – 13,65 1,08
13.9.2013 – 86,42 – 86,18 – 13,65 1,08
16.9.2013 – 88,56 – 88,31 – 16,45 1,09
17.9.2013 – 88,56 – 88,32 – 16,45 1,10

Datum 
 

 
 
 

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 1

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 2

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Immo- 
bilien- 

gewinn

pro Anteil  
in %

Zwischen-
gewinn/

EU-Zwischen-
gewinn

pro Anteil  
in EUR

9.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,42
10.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,42
11.12.2013 – 107,69 – 107,56 – 26,37 0,42
12.12.2013 – 107,68 – 107,56 – 26,37 0,42
13.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,43
16.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,43
17.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,43
18.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,43
19.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,44
20.12.2013 – 107,68 – 107,55 – 26,37 0,44
23.12.2013 – 107,67 – 107,54 – 26,37 0,44
27.12.2013 – 107,67 – 107,53 – 26,37 0,45
30.12.2013 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,45

2.1.2014 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,46
3.1.2014 – 107,59 – 107,44 – 26,39 0,46
6.1.2014 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,47
7.1.2014 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,47
8.1.2014 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,47
9.1.2014 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,47

10.1.2014 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,47
13.1.2014 – 107,60 – 107,44 – 26,39 0,48
14.1.2014 – 107,59 – 107,43 – 26,39 0,48
15.1.2014 – 107,57 – 107,41 – 26,39 0,48
16.1.2014 – 107,57 – 107,41 – 26,39 0,48
17.1.2014 – 107,57 – 107,41 – 26,39 0,48
20.1.2014 – 107,56 – 107,40 – 26,39 0,49
21.1.2014 – 107,56 – 107,40 – 26,39 0,49
22.1.2014 – 107,56 – 107,40 – 26,39 0,49
23.1.2014 – 107,55 – 107,39 – 26,39 0,49
24.1.2014 – 107,56 – 107,39 – 26,39 0,50
27.1.2014 – 107,55 – 107,38 – 26,39 0,50
28.1.2014 – 107,54 – 107,38 – 26,39 0,50
29.1.2014 – 107,54 – 107,38 – 26,39 0,51
30.1.2014 – 107,54 – 107,37 – 26,39 0,51
31.1.2014 – 107,57 – 107,40 – 26,07 0,51

3.2.2014 – 107,56 – 107,39 – 26,07 0,52
4.2.2014 – 107,55 – 107,38 – 26,07 0,52
5.2.2014 – 107,55 – 107,37 – 26,07 0,52
6.2.2014 – 110,18 – 109,99 – 26,40 0,52
7.2.2014 – 110,17 – 109,99 – 26,40 0,52

10.2.2014 – 110,21 – 109,98 – 26,36 0,53
11.2.2014 – 110,20 – 109,98 – 26,36 0,53
12.2.2014 – 110,20 – 109,97 – 26,36 0,53
13.2.2014 – 110,20 – 109,98 – 26,36 0,53
14.2.2014 – 110,20 – 109,97 – 26,36 0,53
17.2.2014 – 110,19 – 109,96 – 26,36 0,54
18.2.2014 – 110,19 – 109,96 – 26,36 0,54
19.2.2014 – 110,18 – 109,95 – 26,36 0,54
20.2.2014 – 110,19 – 109,96 – 26,36 0,54
21.2.2014 – 110,18 – 109,95 – 26,36 0,54
24.2.2014 – 110,18 – 109,94 – 26,36 0,55
25.2.2014 – 110,17 – 109,94 – 26,36 0,55
26.2.2014 – 110,17 – 109,94 – 26,36 0,55
27.2.2014 – 110,17 – 109,93 – 26,36 0,55
28.2.2014 – 110,23 – 109,99 – 26,36 0,55

3.3.2014 – 110,22 – 109,98 – 26,36 0,56
4.3.2014 – 110,22 – 109,98 – 26,36 0,56

für den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014

Aktien-, Immobilien- und Zwischengewinn
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Datum 
 

 
 
 

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 1

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 2

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Immo- 
bilien- 

gewinn

pro Anteil  
in %

Zwischen-
gewinn/

EU-Zwischen-
gewinn

pro Anteil  
in EUR

5.3.2014 – 110,22 – 109,97 – 26,36 0,56
6.3.2014 – 185,24 – 184,82 – 44,31 0,12
7.3.2014 – 185,23 – 184,82 – 44,31 0,12

10.3.2014 – 185,22 – 184,80 – 44,31 0,12
11.3.2014 – 185,20 – 184,79 – 44,30 0,12
12.3.2014 – 185,20 – 184,79 – 44,30 0,12
13.3.2014 – 185,20 – 184,79 – 44,30 0,13
14.3.2014 – 185,20 – 184,79 – 44,30 0,13
17.3.2014 – 196,32 – 195,89 – 46,03 0,13
18.3.2014 – 196,31 – 195,88 – 46,03 0,13
19.3.2014 – 196,29 – 195,86 – 46,02 0,13
20.3.2014 – 196,29 – 195,86 – 46,02 0,14
21.3.2014 – 196,27 – 195,83 – 46,02 0,14
24.3.2014 – 196,26 – 195,82 – 46,02 0,14
25.3.2014 – 196,24 – 195,80 – 46,02 0,14
26.3.2014 – 196,24 – 195,80 – 46,02 0,15
27.3.2014 – 196,24 – 195,80 – 46,02 0,15
28.3.2014 – 196,22 – 195,77 – 46,01 0,15
31.3.2014 – 195,96 – 195,50 – 46,02 0,15

1.4.2014 – 195,95 – 195,49 – 46,02 0,15
2.4.2014 – 195,95 – 195,49 – 46,02 0,16
3.4.2014 – 195,95 – 195,49 – 46,02 0,16
4.4.2014 – 195,94 – 195,48 – 46,02 0,16
7.4.2014 – 195,93 – 195,46 – 46,02 0,16
8.4.2014 – 195,92 – 195,45 – 46,02 0,16
9.4.2014 – 195,91 – 195,44 – 46,02 0,17

10.4.2014 – 195,91 – 195,43 – 46,01 0,17
11.4.2014 – 195,90 – 195,43 – 46,01 0,17
14.4.2014 – 195,89 – 195,42 – 46,01 0,17
15.4.2014 – 195,88 – 195,41 – 46,01 0,17
16.4.2014 – 195,88 – 195,41 – 46,01 0,18
17.4.2014 – 195,88 – 195,40 – 46,01 0,18
22.4.2014 – 195,84 – 195,35 – 46,00 0,19
23.4.2014 – 195,82 – 195,34 – 46,00 0,19
24.4.2014 – 195,82 – 195,33 – 46,00 0,19
25.4.2014 – 195,81 – 195,33 – 46,00 0,19
28.4.2014 – 195,80 – 195,31 – 46,00 0,19
29.4.2014 – 195,78 – 195,28 – 45,99 0,20
30.4.2014 – 195,47 – 194,97 – 46,00 0,20

2.5.2014 – 195,46 – 194,95 – 46,00 0,20
5.5.2014 – 195,43 – 194,92 – 45,99 0,20
6.5.2014 – 195,42 – 194,91 – 45,99 0,21
7.5.2014 – 195,41 – 194,90 – 45,99 0,21
8.5.2014 – 195,40 – 194,88 – 45,99 0,21
9.5.2014 – 195,40 – 194,88 – 45,99 0,21

12.5.2014 – 195,38 – 194,86 – 45,99 0,22
13.5.2014 – 195,37 – 194,86 – 45,98 0,22
14.5.2014 – 195,36 – 194,84 – 45,98 0,22
15.5.2014 – 195,36 – 194,84 – 45,98 0,22
16.5.2014 – 195,35 – 194,82 – 45,98 0,22
19.5.2014 – 195,34 – 194,81 – 45,98 0,22
20.5.2014 – 195,34 – 194,81 – 45,98 0,22
21.5.2014 – 195,36 – 194,83 – 45,98 0,22
22.5.2014 – 195,34 – 194,81 – 45,98 0,23
23.5.2014 – 202,68 – 202,14 – 47,12 0,23

Datum 
 

 
 
 

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 1

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Aktien- 

gewinn 2

 
pro Anteil  

in %

Fonds- 
Immo- 
bilien- 

gewinn

pro Anteil  
in %

Zwischen-
gewinn/

EU-Zwischen-
gewinn

pro Anteil  
in EUR

26.5.2014 – 202,71 – 202,16 – 47,13 0,23
27.5.2014 – 202,70 – 202,16 – 47,13 0,23
28.5.2014 – 202,72 – 202,17 – 47,13 0,23
30.5.2014 – 202,86 – 202,29 – 47,16 0,23

2.6.2014 – 202,87 – 202,30 – 47,16 0,23
3.6.2014 – 202,88 – 202,31 – 47,16 0,23
4.6.2014 – 202,90 – 202,33 – 47,17 0,23
5.6.2014 – 202,90 – 202,33 – 47,17 0,23
6.6.2014 – 202,92 – 202,34 – 47,17 0,23

10.6.2014 – 202,95 – 202,37 – 47,18 0,24
11.6.2014 – 202,97 – 202,39 – 47,18 0,24
12.6.2014 – 202,98 – 202,40 – 47,18 0,24
13.6.2014 – 202,99 – 202,41 – 47,19 0,24
16.6.2014 – 203,02 – 202,44 – 47,20 0,24
17.6.2014 – 203,04 – 202,45 – 47,20 0,24
18.6.2014 – 203,05 – 202,46 – 47,20 0,24
20.6.2014 – 203,07 – 202,47 – 47,20 0,24
23.6.2014 – 203,10 – 202,51 – 47,21 0,24
24.6.2014 – 203,11 – 202,51 – 47,21 0,24
25.6.2014 – 203,12 – 202,52 – 47,22 0,25
26.6.2014 – 203,13 – 202,53 – 47,22 0,25
27.6.2014 – 321,69 – 320,74 – 74,78 0,05
30.6.2014 – 321,92 – 320,96 – 74,79 0,05

Die oben stehend ausgewiesene Immobilien-/Aktiengewinne je Handelstag berücksichtigen die zwischen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dem Bundesverband Investment und  
Asset Management e. V. (BVI) abgestimmte Berechnungsmethode.
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Corporate Governance und BVI-Wohlverhaltensregeln

Der Spitzenverband der Investmentfondsbranche BVI (Bundesverband 
Investment und Asset Management e. V.) hat – in Zusammenarbeit mit 
seinen Mitgliedern – zum Schutze der Fondsanleger die BVI-Wohl-
verhaltensregeln, welche sich an der Corporate Governance orientieren, 
formuliert. Diese Selbstverpflichtungen gehen über die ohnehin schon 
sehr strengen gesetzlichen Bestimmungen hinaus und können unter 
www.bvi.de eingesehen werden.

Die BVI-Wohlverhaltensregeln werden von der Kapitalanlagegesell-
schaft konsequent für die von ihr verwalteten Fonds umgesetzt. Die 
Erfüllung der BVI-Wohlverhaltensregeln unterliegt einer permanen-
ten internen Kontrolle.

Im Rahmen der Umsetzung dieses Regelwerkes möchten wir an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich die Gesellschaft bei 
dem Management der Fonds zusätzlich auch durch externe Spezialis-
ten (u. a. Anwälte, Steuerberater, Immobilienanalysten etc.) beraten 
lässt.

Im Ergebnis stellten die Wirtschaftsprüfer fest, dass die Aberdeen 
 Asset Management Deutschland AG über ein schriftlich fixiertes 
Regel werk verfügt, das grundsätzlich dazu geeignet ist, für die zugrun-
de gelegten Sondervermögen Standards vorzugeben, um die Interes-
sen der Anleger zu wahren und zu fördern. Die Beurteilung hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.
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1)  Die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegsellschaft mbH wurde mit Wirkung zum 15. Mai 2013 formwechselnd umgewandelt umd umbenannt in Aberdeen Asset Management Deutschland AG.

Verkaufsprospekt

einschließlich Vertragsbedingungen 
gültig ab 1. Juli 2013

des DEGI GLOBAL BUSINESS

der Aberdeen Asset Management  
Deutschland AG 1)

Stand: Januar 2013
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Aberdeen Asset Management Deutschland AG  
(bis 15. Mai 2013: Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH), 

Frankfurt am Main

Bekanntmachung zu dem Immobilien-Sondervermögen 
DEGI GLOBAL BUSINESS

(WKN A0ETSR / ISIN DE 000A0ETSR6)

Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen  
mit Wirkung zum 1. Juli 2013

Die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH wurde 
formwechselnd in die Aberdeen Asset Management Deutschland AG 
umgewandelt.

Die Aberdeen Asset Management Deutschland AG ändert mit Wir-
kungen zum 1. Juli 2013 mit Genehmigung der Bundes anstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und mit Zustimmung ihres 
Aufsichtsrates die Besonderen Vertragsbedingungen für das Immobili-
en-Sondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS.

Die Änderungen betreffen die Kostenklausel der Besonderen Vertrags-
bedingungen. Aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen des Invest-
mentgesetzes, bedürfen die Kostenregelungen für Sondervermögen 
nunmehr der Genehmigung der BaFin. Die BaFin prüft im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens, ob dem Anleger unangemessene Kosten 

und Gebührenstrukturen auf erlegt werden, nicht jedoch die Höhe der 
Verwaltungsvergütung sowie der erfolgsabhängigen Vergütung der 
Kapitalanlagegesellschaft. Die Änderungen der Kostenklausel der Be-
sonderen Vertragsbedingungen im Vergleich zu der noch bis zum 30. 
Juni 2013 geltenden Fassung sind in der nachstehenden Änderungs-
fassung hervorgehoben. Die Änderungen stellen zum überwiegenden 
Teil Anpassungen an die Musterklauseln dar, die zwischen BVI Bun-
desverband Investment und Asset Management e.V. und BaFin abge-
stimmt wurden.

Aberdeen Asset Management Deutschland AG

Der Vorstand
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Der Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage dieses Prospektes 
und der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ in Verbindung mit den 
„Besonderen Vertragsbedingungen“.

Dieser Verkaufsprospekt ist eine gesetzlich vorgeschriebene Verkaufs-
unterlage und ist dem am Erwerb eines Anteils Interessierten zusam-
men mit dem letzten Jahres- und Halbjahresbericht vor Vertrags-
schluss anzubieten.

Abweichende Auskünfte oder Erklärungen über den Inhalt dieses Ver-
kaufsprospektes hinaus dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf 
von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche 
nicht in diesem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf 
Risiko des Käufers.

Der jeweils gültige Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht enthält aktu-
elle Angaben über die Gremien und das haftende Eigenkapital der Ka-
pitalanlagegesellschaft, das haftende Eigenkapital der Depotbank so-
wie die Angabe über die für die Prüfung des Sondervermögens 
bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die in diesem Verkaufsprospekt genannten Informationen und das 
Sondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS sind aufgrund US-auf-
sichtsrechtlicher Beschränkungen nicht für den Vertrieb in den USA 
oder an US-Bürger bestimmt. Mit US-Bürgern sind Personen gemeint, 
die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben 
und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Bürger können auch Personen- 
oder Kapitalgesellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA 
bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung 
gegründet werden.

Die in diesem Verkaufsprospekt genannten Informationen und das 
Sondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS sind nicht für den Vertrieb 
an natürliche oder juristische Personen bestimmt, die in Frankreich 
ansässig sind.

Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und Anle-
ger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht 
zugrunde gelegt. Gemäß § 18 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft Gerichtsstand für 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, sofern der Anleger keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Laut §123 InvG sind sämtli-
che Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache abzufassen.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung von Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienst-
leistungen können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle der 
Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt am 
Main, Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wen-
den. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Der Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen 
Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Kapi-
talanlagegesellschaft.

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanage-
ments dieses Sondervermögens, die Risikomanagementmethoden 
und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen sind in 
schriftlicher Form auf Anfrage ebenfalls bei der Kapitalanlagegesell-
schaft erhältlich.
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Kapitalanlagegesellschaft

Kapitalanlagegesellschaft für das in diesem Verkaufsprospekt näher 
beschriebene Immobilien-Sondervermögen (nachstehend „Sonder-
vermögen“  genannt) ist die Aberdeen Asset Management Deutsch-
land AG 1) (nachstehend „Kapitalanlagegesellschaft“ genannt) mit Sitz 
in Frankfurt am Main.

Angaben über die Kapitalanlagegesellschaft, die Zusammensetzung 
der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Sachverständigenaus-
schusses und über die Gesellschafter sowie über das gezeichnete und 
eingezahlte Kapital und das haftende Eigenkapital der Kapitalanlage-
gesellschaft und der Depotbank sind in der tabellarischen Aufstellung 
im Abschnitt „Gremien und Eigenkapitalausstattung“ dargestellt.

Depotbank

Für den DEGI GLOBAL BUSINESS hat die Commerzbank AG mit Sitz 
in Frankfurt am Main das Amt der Depotbank übernommen. Sie ist 
Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeit sind das 
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft.

Die Depotbank ist mit der laufenden Überwachung des Bestandes an 
Immobilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und der 
sonstigen nicht verwahrfähigen Vermögensgegenstände und der Ver-
wahrung der zum Sondervermögen gehörenden Bankguthaben, 
 soweit diese nicht bei anderen Kredit instituten angelegt sind, Geld-
markt instrumente, Wertpapiere und Investmentanteile, die im Rah-
men der Liquiditätshaltung gehalten werden, beauftragt. Dies ent-
spricht den Regelungen des InvG, das eine Trennung der Verwaltung 
und Verwahrung des Sondervermögens vorsieht.

Die Wertpapiere und Einlagenzertifikate des Sondervermögens wer-
den von der Depotbank in Sperrdepots verwahrt, soweit sie nicht bei 
anderen Verwahrern in Sperrdepots verwahrt werden. Die Bankgutha-
ben des Sondervermögens werden von der Depotbank auf Sperrkon-
ten gehalten, soweit sie nicht bei anderen Kreditinstituten auf Sperr-
konten verwahrt werden. Zur Sicherung der Interessen der Anleger ist 
bei jeder Veräußerung oder Belastung einer Immobilie die Zustim-
mung der Depotbank erforderlich. Die Depotbank hat darüber hinaus 
zu prüfen, ob die Anlage auf Sperrkonten eines anderen Kreditinstitu-
tes mit dem InvG und den Vertragsbedingungen vereinbar ist. Wenn 
dies der Fall ist, hat sie die Zustimmung zur Anlage zu erteilen.

Im Grundbuch ist für jede einzelne Immobilie, soweit sie nicht über 
eine Immobilien-Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 
gehalten wird, ein Sperrvermerk zugunsten der Depotbank eingetra-
gen. Verfügungen über Immobilien ohne Zustimmung der Depotbank 
sind deshalb ausgeschlossen. Sofern bei ausländischen Immobilien die 
Eintragung der Verfügungsbeschränkung in ein Grundbuch oder ein 
vergleichbares Register nicht möglich ist, wird die Kapitalanlagege-
sellschaft die Wirksamkeit der Verfügungsbeschränkung in anderer 
geeigneter Form sicherstellen.

Weiterhin hat die Depotbank bei Beteiligungen an Immobilien-Ge-
sellschaften die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, wie sie 
nachfolgend dar gestellt sind, zu überwachen. Verfügungen der 
 Kapitalanlagegesellschaft über Beteiligungen an Immobilien-Gesell-
schaften bedürfen der Zustimmung der Depotbank.

Verfügungen der Immobilien-Gesellschaft über Immobilien sowie 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages bzw. der Satzung der Immobi-
lien-Gesellschaft bedürfen der Zustimmung der Depotbank, sofern 
die Kapitalanlagegesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an der Im-
mobilien-Gesellschaft hält.

Die Depotbank hat die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen vorzu-
nehmen sowie die Ermittlung des Wertes des Sondervermögens und des 
Anteils durch die Kapitalanlagegesellschaft zu kontrollieren. Sie hat da-
für zu sorgen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilin-
haber getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fris-
ten in ihre Verwahrung gelangt. Des Weiteren hat die Depotbank dafür 
zu sorgen, dass die Erträge des Sondervermögens gemäß den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes und den Vertragsbedingungen verwendet werden, 
und die zur Ausschüttung bestimmten Erträge auszuzahlen.

Sachverständigenausschuss und Bewertungsverfahren

Die Kapitalanlagegesellschaft hat für die Bewertung der Immobilien 
mindestens einen Sachverständigen ausschuss zu bestellen, der aus 
drei Mitgliedern und einem Ersatzmitglied besteht. Jedes Mitglied des 
Sachverständigenausschusses muss eine unabhängi ge, unparteiliche 
und zuverlässige Persönlichkeit sein und über angemessene Fach-
kenntnisse sowie ausreichende praktische Erfahrung hinsichtlich der 
von ihm zu bewertenden Immobilienart und des jeweiligen regionalen 
Immobilienmarktes verfügen.

Die Kapitalanlagegesellschaft hat einen Ausschuss bestellt, der die 
gesamten Immobilien des Sondervermögens bewertet. Die Zusam-
mensetzung des Ausschusses ist im Kapitel „Gremien und Eigenkapi-
talausstattung“ dieses Berichts dargestellt. Die erstmalige Bestellung 
jedes Sachverständigen erfolgt grundsätzlich für zwei Jahre mit der 
Möglichkeit der Wiederwahl. Ein Sachverständiger darf für die Kapital-
anlagegesellschaft in einem Ausschuss nur bis zum Ablauf des zwei-
ten auf seine Bestellung folgenden Kalenderjahres ununterbrochen 
tätig sein. Dieser Zeitraum kann von der Kapitalanlagegesellschaft 
anschließend dreimal um jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden, 
wenn die Einnahmen des Sachverständigen aus seiner Tätigkeit als 
Mitglied des Ausschusses oder aus anderen Tätigkeiten für die Kapital-
anlagegesellschaft in dem vorletzten Jahr des jeweils erlaubten Tätig-
keitszeitraumes 30 % seiner Gesamteinnahmen nicht überschritten 
haben und der Sachverständige dies der Kapitalanlagegesellschaft 
durch eine entsprechende Erklärung im letzten Jahr des erlaubten Tä-
tigkeitszeitraumes bestätigt hat. Nach dem Ablauf des gesetzlich er-
laubten Bestellungszeitraumes darf ein Sachverständiger zwei Jahre 
lang nicht Mitglied eines Sachverständigenausschusses sein. Anschlie-
ßend kann er erneut bestellt werden. Eine Geschäftsordnung regelt 

Verkaufsprospekt

1)  Die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH wurde mit Wirkung zum 15. Mai 2013 formwechselnd umgewandelt und umbenannt in Aberdeen Asset Management Deutschland AG.
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die Tätigkeit der von der Kapitalanlagegesellschaft bestellten Sachver-
ständigenausschüsse. Die Gutachten werden nach der Maßgabe der 
Geschäftsordnung vom jeweiligen Ausschuss erstellt.

Der Sachverständigenausschuss hat insbesondere zu bewerten:

–  spätestens alle zwölf Monate die zum Sondervermögen gehören-
den bzw. im Eigentum einer Immobilien-Gesellschaft stehenden 
Immobilien;

–  die zur Veräußerung durch die Kapitalanlagegesellschaft oder durch 
eine Immobilien-Gesellschaft vorgesehenen Immobilien, soweit das 
jährlich angefertigte Gutachten nicht mehr als aktuell anzusehen ist.

Ferner hat der Sachverständigenausschuss nach Bestellung eines Erb-
baurechts innerhalb von zwei Monaten den Wert des Grundstücks 
neu festzustellen.

Bewertung vor Ankauf

Eine Immobilie darf für das Sondervermögen oder für eine Immobili-
en-Gesellschaft, an der das Sonder vermögen unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist, nur erworben werden, wenn sie zuvor von einem 
Sachverständigen im Sinne des § 77 Abs. 2 Satz 2 InvG, der nicht ei-
nem von der Kapitalanlagegesellschaft gebildeten Sachverständigen-
ausschuss angehört, bewertet wurde und die aus dem Sondervermö-
gen zu erbringende Gegenleistung den ermittel ten Wert nicht oder 
nur unwesentlich übersteigt.

Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft darf für das Son-
dervermögen unmittelbar oder mittelbar nur erworben werden, wenn 
die im Jahresabschluss oder in der Vermögensaufstellung der Immobi-
lien-Gesellschaft ausgewiesenen Immobilien von einem Sachverstän-
digen im Sinne des § 77 Abs. 2 Satz 2 InvG, der nicht einem von der 
Kapitalanlagegesellschaft gebildeten Sachverständigenausschuss an-
gehört, bewertet wurden.

Eine zum Sondervermögen gehörende Immobilie darf nur mit einem 
Erbbaurecht belastet werden, wenn die Angemessenheit des Erbbau-
zinses zuvor von einem Sachverständigen im Sinne des § 77 Abs. 2 
Satz 2 InvG, der nicht einem von der Kapitalanlagegesellschaft gebil-
deten Sachverständigenausschuss angehört, bestätigt wurde.

Bewertungsmethode

Der Sachverständigenausschuss oder der für die Ankaufsbewertung 
zuständige Sachverständige hat den Verkehrswert der Immobilie fest-
zustellen, der nach einem Wertermittlungsverfahren ermittelt wird, 
das am jeweiligen Immobilienmarkt anerkannt ist. Zur Plausibilisie-
rung können auch weitere am jeweiligen Immobilienmarkt anerkann-
te Bewertungsverfahren hinzugezogen werden, wenn dies für eine 
sachgerechte Bewertung der Immobilie nach Auffassung des Aus-
schusses erforderlich und/oder zweckmäßig erscheint.

Im Regelfall wird der Verkehrswert anhand des Ertragswertverfahrens 
in Anlehnung an die Immobi lienwertermittlungsverordnung be-
stimmt. Bei diesem Verfahren kommt es in erster Linie auf die 
marktüblich erzielbaren Mieterträge an, wobei auch die tatsächlich 
zum Stichtag erzielten Mieterträge und die marktüblich erzielbaren 
Mieterträge getrennt berücksichtigt werden können. Der Ertragswert 
ergibt sich aus der so errechneten Nettomiete, die mit einem Faktor 
multipliziert wird, der eine marktübliche Verzinsung für die zu bewer-
tende Immobilie unter Einbeziehung von Lage, Gebäudezustand und 
Restnutzungsdauer berücksichtigt. Besonderen, den Wert einer Im-
mobilie beeinflussenden Faktoren kann durch Zu- oder Abschläge 
Rechnung getragen werden.

Im Zusammenhang mit der Verwendung von landesspezifischen Be-
wertungsmethoden im Ausland können insbesondere auch folgende 
Methoden zur Anwendung kommen:

1.  Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren)

Ermittlung des Verkehrswertes anhand eines bestimmten Ertrags-
wertverfahrens, des Discounted-Cashflow-Verfahrens (DCF). Hierbei 
werden künftig erwartete Einzahlungsüberschüsse der Immobilie 
über mehrere festgelegte Perioden (z. B. zehn Jahres perioden) auf 
den Bewertungsstichtag mit markt- und objektspezifischen Diskon-
tierungszinssätzen abgezinst. Der Restwert der Immobilie am Ende 
der festgelegten Perioden wird prognostiziert und ebenfalls auf den 
Bewertungsstichtag abgezinst. Die Summe aus den abgezinsten Ein-
zahlungsüberschüssen und dem abgezinsten Restwert ergibt den Ka-
pitalwert des Objektes, aus dem der Verkehrswert abgeleitet wird.

2.  Investment-Methode (Investment Method)

Ermittlung des Verkehrswertes anhand eines bestimmten Ertrags-
wertverfahrens, der sogenannten Investment-Methode. Hierbei wer-
den künftig erwartete Ertragsüberschüsse der Immobilie als ewige 
Rente mit einem Zinssatz kapitalisiert, der in der Regel anhand von 
Vergleichstransaktionen ermittelt wird. Dies ergibt den Kapitalwert 
des Objektes, aus dem der Verkehrswert abgeleitet wird.

3.  Direct-Value-Comparision-Methode

Ermittlung des Verkehrswertes anhand der Vergleichswert- oder Di-
rect-Value-Comparision-Methode. Dabei werden bestimmte Eigen-
schaften der Immobilie mit Daten anderer Objekte aus demselben 
Markt verglichen und mittels Übertragung der Vergleichsdaten auf 
das Objekt der Verkehrswert  festgestellt.

Sondervermögen

Das Sondervermögen trägt die Bezeichnung DEGI GLOBAL BUSINESS. 
Es wurde am 1. November 2005 für unbegrenzte Dauer aufgelegt. Die 
zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände stehen im 
Eigentum der Kapitalanlagegesellschaft, die diese treuhänderisch für 
die Anleger verwaltet.
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Profil des typischen Anlegers

Das Sondervermögen richtet sich insbesondere an institutionelle An-
leger, an vermögende Privatanleger sowie an Vermögensverwalter 
(z. B. Family Offices). Es richtet sich sowohl an erfahrene Anleger, die 
das Sondervermögen als Anlageprodukt in internationale Immobili-
enwerte nutzen wollen, als auch an solche Anleger, die mit der Kapi-
talanlage in Immobilienwerten nicht vertraut sind. Erfahrungen mit 
Immobilienanlagen und Kapitalmarkterfahrung sind somit nicht 
zwingend erforderlich. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf 
Jahre betrage; der Anleger sollte in der Lage sein, leichte vorüberge-
hende Verluste hinnehmen zu können. Das Sondervermögen verfolgt 
eine international ausgerichtete Inves titionspolitik.

Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik

DEGI GLOBAL BUSINESS ist ein global investierender Offener Immo-
bilienfonds mit Anlageschwerpunkt in immobilienwirtschaftlich her-
ausragenden Standorten und Dienstleistungsbranchen der Welt mit 
hohem Entwicklungspotenzial. Anlageziel ist  das Erreichen einer nach-
haltigen – im Vergleich zu Offenen Immobilienfonds mit vergleichba-
ren Investi tionsschwerpunkten (Peer-Group) – über durchschnitt lichen 
Rendite, basierend auf der Sicherstellung von Mieteinnahmen und ei-
ner kontinuierlichen Wertsteigerung des Immobilienbestandes. Neben 
einer Nutzung der derzeit allgemein höheren Immobilienrenditen im 
Ausland und einer prognostizierten posi tiven Wirtschaftsentwicklung 
in Deutschland werden auch sich bietende steuerliche und rechtliche 
Vorteile des Investitionslandes miteinbezogen. Ziel ist der Aufbau ei-
nes international breit gestreuten Immobilienportfolios.

Bei der Auswahl der Immobilien werden neben den wirtschaftlichen 
und standortbezogenen Chancen und Risiken des Zielobjekts auch die 
länderspezifischen Besonderheiten der Finanzierung und – bei Investi-
tionen außerhalb des Euroraums – die erwartete Wechselkursent-
wicklung in die Beurteilung  einbezogen.

Um das Anlageziel zu erreichen, wird zunächst der Aufbau eines 
„Setup“-Portfolios – in erster Linie durch geographische Diversifikati-
on in Deutschland und Europa, bestehend aus Gewerbeimmobilien 
in etablierten Standorten und Lagen – verfolgt. Die zweite Investiti-
onsphase wird voraussichtlich gekennzeichnet sein durch vermehrte 
Nutzungsbeimischung und Erhöhung des globalen Anteils, soweit 
dies unter wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichts punkten sinnvoll 
erscheint. Vorgesehen sind generell Investitionen in gewerblich ge-
nutzte Immobilien wie Geschäfts- und Bürogebäude für Verwaltung, 
Handel und Dienstleistungen. Auch ist geplant, selektiv in Einzelhan-
dels- und Logistiknut zungen zu investieren.

Als Grundlage einer stabilen Fondsentwicklung und zur Eingrenzung 
der Risiken ist neben einer breiten Streuung des Portfolios über ver-
schiedene Länder auch eine breite Diversifizierung hinsichtlich der 
Objektmerkmale vorgesehen.

Zu Beginn der Investitionen ist damit zu rechnen, dass – insbesondere 
bezogen auf die länderspezifische und regionale Streuung der zu er-
werbenden Objekte – diese Streuung und Risikodiversifizierung erst 
im Laufe der Zeit im geplanten Umfang erreicht werden kann. Dies 
kann zunächst zu einer Erhöhung der Volatilität führen.

Um aus dem Wertschöpfungspotenzial des Immobilienbestandes Nut-
zen zu ziehen, erfolgt ein aktives Portfolio-Management (Kauf, Ver-
kauf, Bestandsentwicklung), soweit dies unter wirtschaftlichen und 
rechtlichen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint. Hierzu werden einer-
seits die weltweit unterschiedlichen Zyklen der Immobilienmärkte be-
rücksichtigt, andererseits bereits bei Erwerb die objektspezifischen 
Merkmale für einen späteren Weiterverkauf in die Investitionsbeurtei-
lung einbezogen. Dieser Ansatz bietet dem Portfolio-Management die 
Möglichkeit, auf politische, wirtschaftliche und (steuer-)rechtliche Ver-
änderungen schnell zu reagieren.

Eine anteilige Fremdfinanzierung der Immobilien wird unter ande-
rem dann vorgenommen, soweit hierdurch eine Steigerung der Ei-
genkapitalrendite erreicht werden kann bzw. dies zur Absicherung 
von Währungskursrisiken angezeigt erscheint. Bei Festlegung der 
Fremdfinanzierungsquote werden sowohl die länderspezifischen Fi-
nanzierungskonditionen, die Wechselkursrisiken als auch die steuer-
lichen Aspekte berücksichtigt.

Die vorbeschriebene Anlagezielsetzung gilt auch für den Erwerb von 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, wodurch sich rechtlich, 
steuerlich und wirtschaftlich vorteilhafte Gestaltungsmöglichkeiten 
ergeben können, wobei die gleichzeitig damit verbundenen Risiken 
berücksichtigt werden müssen.

Über den gegenwärtigen Inhalt der Anlagepolitik unterrichtet der je-
weilige Jahresbericht.

Die „Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen“ können von 
der Kapitalanlagegesellschaft geändert werden. Änderungen der Ver-
tragsbedingungen, mit Ausnahme der Regelungen zu den Verwal-
tungs- und sonstigen Kosten, bedürfen der vorherigen Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat der Kapitalanlagegesellschaft und der Geneh-
migung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Die vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen Bundesan-
zeiger und darüber hinaus auf der Homepage der Kapitalanlagegesell-
schaft unter www.aberdeen-immobilien.de bekannt gemacht und 
treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntgabe im elektronischen 
Bundesanzeiger in Kraft. Im Fall der Änderungen von Regelungen zu 
den Verwaltungs- und sonstigen Kosten bedürfen diese keiner vorhe-
rigen Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht und treten frühestens sechs Monate nach Bekanntmachung 
im elektronischen Bundesanzeiger in Kraft, falls die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht keinen früheren Zeitpunkt des Inkraft-
tretens bestimmt hat.

Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Sondervermögens 
treten ebenfalls frühestens sechs Monate nach ihrer Bekanntgabe im 
elektronischen Bundesanzeiger in Kraft und sind nur unter der Bedin-
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gung zulässig, dass die Kapitalanlagegesellschaft den Anlegern anbie-
tet, ihre Anteile gegen Anteile an Sondervermögen mit vergleichbaren 
Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Son-
dervermögen von der Kapitalanlagegesellschaft verwaltet werden.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der 
Anlagepolitik erreicht werden.

Immobilien

1.  Die Kapitalanlagegesellschaft darf für das Sondervermögen folgen-
de in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum belegene Immobilien erwerben:

a)  Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt ge-
nutzte Grundstücke;

b) Grundstücke im Zustand der Bebauung;

c)  unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung 
nach Maßgabe der Bestimmung a) bestimmt und geeignet sind;

d)  Erbbaurechte bzw. im Ausland belegene rechtlich und wirtschaft-
lich hiermit vergleichbare Rechte unter den Voraussetzungen der 
Bestimmungen a) bis c);

e)  andere Grundstücke, andere Erbbaurechte sowie Rechte in der 
Form des Wohnungs eigentums, Teileigentums, Wohnungserbbau-
rechts und Teilerbbaurechts.

2.  Die Kapitalanlagegesellschaft darf für das Sondervermögen im ge-
setzlich zulässigen Rahmen (§ 67 Abs. 2 Satz 3 InvG) Nießbrauch-
rechte an Grundstücken nach Maßgabe des Absatzes 1 Buchstabe 
a) erwerben, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

3.  Die Kapitalanlagegesellschaft darf außerhalb der Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegene 
Immobilien im Sinne von Absatz 1 und von Absatz 2 in den im An-
hang zu § 2 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ genannten 
Staaten (maximal bis zur Höhe des dort jeweils angegebenen An-
teils am Wert des Sondervermögens) erwerben, wenn in diesen 
Staaten

a)  eine angemessene regionale Streuung der Immobilien gewährleistet ist,

b)  die freie Übertragbarkeit der Immobilien gewährleistet und der Ka-
pitalverkehr nicht beschränkt ist sowie

c)  die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Depotbank ge-
währleistet ist.

Die Kapitalanlagegesellschaft wird vor einem etwaigen Erwerb im 
Rahmen der ihr obliegenden ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
prüfen, ob die vorstehend genannten Voraussetzungen in vollem Um-
fang eingehalten sind.

Die Angaben im Anhang zu den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
können bezüglich der Staaten bzw. des jeweiligen maximalen Investi-
tionsgrades geändert werden. Diese Änderungen bedürfen der Geneh-
migung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

4.  Keine der Immobilien darf zum Zeitpunkt ihres Erwerbs 15 % des 
Wertes des Sondervermögens überschreiten. Der Gesamtwert aller 
Immobilien, deren einzelner Wert mehr als 10 % des Wertes des 
Sondervermögens beträgt, darf 50 % des Wertes des Sonderver-
mögens nicht überschreiten. Bei der Berechnung des Wertes des 
Sondervermögens sind aufgenommene Darlehen nicht abzuziehen, 
sodass sich die Bemessungsgrundlage für die Grenzberechnung um 
die Darlehen erhöht.

5.  Die vorstehend in Abs. 1 bis 4 dargelegten Anlagegrenzen dürfen in 
den ersten vier Jahren nach der Auflegung des Sondervermögens 
überschritten werden. 1)

6.  Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließen-
der Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs 
angestrebt.

7.  Bei der Auswahl der Immobilien für das Sondervermögen stehen 
deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine Streuung nach Lage, 
Größe, Nutzung und Mietern im Vordergrund der Überlegungen.

8.  Die Kapitalanlagegesellschaft darf für das Sondervermögen auch 
Gegenstände erwerben, die zur Bewirtschaftung von im Sonderver-
mögen enthaltenen Vermögensgegenständen, insbesondere Im-
mobilien erforderlich sind.

9.  Über die im letzten Berichtszeitraum getätigten Anlagen in Immo-
bilien und andere Vermögensgegenstände geben die jeweils aktuel-
len Jahres- bzw. Halbjahresberichte Auskunft.

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

1.  Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erwerben und 
halten, auch wenn sie nicht die für eine Änderung des Gesell-
schaftsvertrages bzw. der Satzung der Immobilien-Gesellschaft 
erforderliche Stimmen- und Kapitalmehrheit hat. Eine Immobilien-
Gesellschaft in diesem Sinne ist eine Gesellschaft, die nach ihrem 
Gesellschaftsvertrag bzw. ihrer Satzung

a)  in ihrem Unternehmensgegenstand auf die Tätigkeiten beschränkt 
ist, welche die Kapitalanlagegesellschaft auch selbst für das Son-
dervermögen ausüben darf;

1) Derzeit wird die Anlagegrenze für Grundstücke gem. 1 lit. e überschritten. Dies wurde der BaFin angezeigt.
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b)  nur Vermögensgegenstände i. S. v. § 67 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 
sowie Abs. 6 Satz 1 InvG erwerben darf, die nach den Vertragsbedin-
gungen unmittelbar für das Sondervermögen erworben werden dür-
fen, sowie Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften;

c)  eine Immobilie oder eine Beteiligung an einer anderen anderen Im-
mobilien-Gesellschaft nur erwerben darf, wenn der dem Umfang 
der Beteiligung entsprechende Wert der Immobilie oder der Beteili-
gung an einer anderen anderen Immobilien-Gesellschaft 15 % des 
Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt.

2.  Des Weiteren setzt eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesell-
schaft u. a. voraus, dass durch die Rechtsform der Immobilien-Ge-
sellschaft eine über die geleistete Einlage hinausgehende Nach-
schusspflicht ausgeschlossen ist.

3.  Die Einlagen der Gesellschafter einer Immobilien-Gesellschaft, an 
der die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des Sondervermö-
gens beteiligt ist, müssen voll eingezahlt sein.

4.  Beteiligt sich die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des Im-
mobilien-Sondervermögens an einer Immobilien-Gesellschaft, die 
sich an anderen Immobilien-Gesellschaften beteiligt, so muss die 
Beteiligung unmittelbar oder mittelbar 100 % des Kapitals und der 
Stimmrechte betragen.

5.  Der Wert der Vermögensgegenstände aller Immobilien-Gesell-
schaften, an denen die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des 
Sondervermögens beteiligt ist, darf 49 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigen. Der Wert der Vermögensgegenstän-
de , die zum Vermögen von Immobilien-Gesellschaften gehören, an 
denen die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des Immobilien-
Sondervermögens nicht die für eine Änderung der Satzung erfor-
derliche Stimmen- und Kapitalmehrheit hat, darf 30 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht überschreiten.

Die vorstehend dargelegten Anlagegrenzen dürfen in den ersten vier 
Jahren nach der Auflegung des Sondervermögens überschritten werden.

6.  Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermögens sind aufge-
nommene Darlehen nicht abzuziehen, sodass sich die Bemessungs-
grundlage für die Grenzberechnungen um die Darlehen erhöht.

7.  Die Kapitalanlagegesellschaft darf einer Immobilien-Gesellschaft, 
an der sie für Rechnung eines Sondervermögens unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist, für Rechnung dieses Sondervermögens Darle-
hen gewähren, wenn die Konditionen marktgerecht und ausreichen-
de Sicherheiten vorhanden sind. Ferner muss für den Fall der Veräu-
ßerung der Beteiligung die Rückzahlung des Darlehens innerhalb 
von sechs Monaten nach der Veräußerung vereinbart werden. Die 
Kapitalanlagegesellschaft darf Immobilien-Gesellschaften insge-
samt höchstens 25 % des Wertes des Sondervermögens, für dessen 
Rechnung sie die Beteiligungen hält, darlehensweise überlassen, 
wobei sichergestellt sein muss, dass die der einzelnen Immobilien-
Gesellschaft gewährten Darlehen insgesamt höchstens 50 % des 

Wertes der von ihr gehaltenen Immobilien betragen. Diese Voraus-
setzungen gelten auch dann, wenn ein Dritter im Auftrag der Kapi-
talanlagegesellschaft der Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen im 
eigenen Namen für Rechnung des Sondervermögens gewährt.

Belastung mit einem Erbbaurecht

Immobilien können mit einem Erbbaurecht belastet werden.

Durch die Neubestellung eines Erbbaurechts darf der Gesamtwert der 
mit einem Erbbaurecht belas teten Immobilien, die für Rechnung des 
Sondervermögens gehalten werden, 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens nicht übersteigen. Die Verlängerung eines Erbbaurechts gilt 
insoweit als Neubestellung.

Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorhersehbare Um-
stände die ursprünglich vorgesehene Nutzung des Grundstückes ver-
hindern oder wenn dadurch wirtschaftliche Nachteile für das Sonder-
vermögen vermieden werden oder wenn dadurch eine wirtschaftlich 
sinnvolle Verwertung ermöglicht wird.

Risiken der Immobilieninvestitionen, der Beteiligung 
an Immobilien-Gesellschaften und der Belastung mit 
einem Erbbaurecht
Immobilieninvestitionen unterliegen Risiken, die sich auf den Anteil-
wert durch Veränderungen bei den Erträgen, den Aufwendungen und 
dem Verkehrswert der Immobilien auswirken können. Dies gilt auch 
für Investitionen in Immobilien, die von Immobilien-Gesellschaften 
gehalten werden. Die nachstehend beispielhaft genannten Risiken 
stellen keine abschließende Aufzählung dar:

–  Neben der Änderung der allgemeinen wirtschaft lichen Rahmenbe-
dingungen gibt es speziell im Grundbesitz liegende Risiken wie 
Leerstände, Mietrückstände und Mietausfälle bzw. Ausfälle von 
Nutzungsentgelten, die sich  u. a. aus der Veränderung der Stand-
ortqualität oder der Mieter bonität ergeben können. Der Gebäude-
zustand bzw. der Zustand des Bauwerks kann Instandhaltungsauf-
wendungen erforderlich  machen, die nicht immer vorhersehbar 
sind. Zur Begrenzung dieser Risiken strebt die Kapitalanlagegesell-
schaft eine hohe Drittverwendungs fähigkeit der Immobilien und 
eine viele Branchen umfassende Mieterstruktur an. Durch laufen-
de Instandhaltung und Modernisierung oder Umstrukturierung der 
Immobilien soll deren Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. verbes-
sert werden.

  Bei dem Erwerb von Nießbrauchrechten an Grundstücken, die der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, kann, je nach Inhalt des 
Nießbrauchrechtes und Art der zu erfüllenden öffentlichen Aufga-
be, möglicherweise das Risiko bestehen, dass der Ertrag nicht den 
Kalkulationen entspricht. Auch besteht das Risiko einer nur einge-
schränkten Fungibilität bzw. Drittverwendungsfähigkeit.
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–  Risiken aus Feuer- und Sturmschäden sowie  Elementarschäden 
(Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben) werden international 
durch Versicherungen abgesichert, soweit dies wirtschaftlich ver-
tretbar und sachlich geboten ist und entsprechende Versicherungs-
kapazitäten vorhanden sind.

–  Immobilien, speziell in Ballungsräumen, können möglicherweise 
einem Kriegs- oder Terrorrisiko ausgesetzt sein. Ohne selbst von 
einem Terrorakt betroffen zu sein, kann eine Immobilie wirtschaft-
lich entwertet werden, wenn der Immo bilienmarkt der betroffenen 
Gegend nachhaltig beeinträchtigt wird und die Mietersuche er-
schwert bzw. unmöglich ist. Auch Terrorismusrisiken werden durch 
Versicherungen abgesichert, soweit entsprechende Versicherungs-
kapazitäten vorhanden sind und dies wirtschaftlich vertretbar und 
sachlich geboten ist.

–  Risiken aus Altlasten (wie Bodenverunreinigungen, Asbesteinbau-
ten) werden insbesondere beim Erwerb von Immobilien sorgfältig 
geprüft (gegebenenfalls beispielsweise durch Einholung von ent-
sprechenden Sachverständigengutachten). Trotz aller Sorgfalt sind 
Risiken dieser Art jedoch nicht vollständig auszuschließen.

–  Bei der Projektentwicklung können je nach Ausgestaltung der ent-
sprechenden Verträge gegenüber dem Immobilienerwerb sich zu-
sätzliche Risiken, z. B. Insolvenzrisiken, Risiken durch  Änderungen in 
der Bauleitplanung und Verzögerungen bei der Erteilung der Bauge-
nehmigung, ergeben. Baukostenerhöhungen und Fertigstellungsri-
siken werden nach Möglichkeit durch entsprechende Regelungen 
mit den Vertragspartnern und deren sorgfältige Auswahl entgegen-
gewirkt. Auf verbleibende Risiken ist hier jedoch ebenso hinzuwei-
sen wie darauf, dass der Erfolg der Erstvermietung von der Nach-
fragesituation im Zeitpunkt der Fertigstellung abhängig ist. Diese 
Risiken können sowohl zu einer Senkung des Immobilienwertes als 
auch zu zusätzlichen Kosten für das Sondervermögen sowie zum 
Ausbleiben von Erträgen führen.

–  Immobilien und sonstige Bauwerke können mit Baumängeln be-
haftet sein. Diese Risiken sind auch durch sorgfältige technische 
Prüfung des Objekts und Einholung von Sachverständigengutach-
ten bereits vor dem Erwerb nicht vollständig auszuschließen.

–  Beim Erwerb von Immobilien im Ausland sind Risiken, die sich aus 
der Belegenheit der Immo bilien ergeben (z. B. abweichende Rechts- 
und Steuersystematik, unterschiedliche Interpretationen von Dop-
pelbesteuerungsabkommen und ggf. Veränderungen der Wechsel-
kurse), zu berücksichtigen. Auch sind bei ausländischen Immobilien 
das erhöhte Verwaltungsrisiko sowie etwaige technische Erschwer-
nisse, einschließlich des Transferrisikos bei laufenden Erträgen oder 
Veräußerungserlösen, in Betracht zu ziehen. Des Weiteren beste-
hen Währungsrisiken, die jedoch über eine anteilige Fremdfinanzie-
rung in Landeswährung sowie zusätzlich über Kurssicherungsinst-
rumente eingegrenzt werden sollen.

–  Bei Veräußerung einer Immobilie bzw. eines Nießbrauchrechtes 
können selbst bei Anwendung größter kaufmännischer Sorgfalt 

Gewährleistungsansprüche des Käufers oder sonstiger Dritter ent-
stehen, für die das Sondervermögen haftet.

–  Beim Erwerb von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften sind 
Risiken, die sich aus  der Gesellschaftsform ergeben, Risiken im 
Zusammen hang mit dem möglichen Ausfall von Gesellschaftern 
und Risiken der Änderung der steuerrechtlichen und gesellschafts-
rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dies gilt ins-
besondere, wenn die Immobilien-Gesellschaften ihren Sitz im Aus-
land haben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Falle 
des Erwerbs von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften diese 
mit nur schwer erkennbaren Verpflichtungen belastet sein können. 
Schließlich kann es für den Fall der beabsichtigten Veräußerung der 
Beteiligung an einem ausreichend liquiden Sekundärmarkt fehlen. 
Diese Risiken erhöhen sich zusätzlich entsprechend, wenn die Im-
mobilien-Gesellschaft sich ihrerseits wiederum unmittelbar oder 
mittelbar an einer oder mehreren anderen Immobilien-Gesell-
schaften beteiligt.

–  Immobilieninvestitionen im Ausland werden in aller Regel fremdfi-
nanziert. Dies erfolgt einerseits zur Währungsabsicherung (Kredit-
gewährung in der Fremdwährung des Belegenheitsstaates) und/
oder zur Erzielung eines Leverage-Effektes (Steigerung der Eigen-
kapitalrendite, indem Fremdkapital zu einem Zinssatz unterhalb 
der Objektrendite aufgenommen wird). Da das  Sondervermögen 
in der Regel im Ausland steuer pflichtig ist, können die Darlehens-
zinsen gegebenenfalls dort steuerlich geltend gemacht werden. 
Bei in Anspruch genommener Fremdfinanzierung wirken sich Wer-
tänderungen der Immobilien verstärkt auf das eingesetzte Eigen-
kapital des Sondervermögens aus, bei einer 50 %igen Kredit-
finanzierung etwa verdoppelt sich die Wirkung eines Mehr- oder 
Minderwertes der Immobilie auf das eingesetzte Fondskapital im 
Vergleich zu einer vollständigen Eigenkapitalfinanzierung, wie sie 
häufig bei Inlandsakquisitionen zu finden ist. Wertänderungen ha-
ben somit bei Nutzung von Fremdfinanzierungen – im Ausland 
häufig der Fall – eine größere Bedeutung als bei eigenfinanzierten 
Objekten. Der Anleger profitiert damit stärker von Mehrwerten 
und wird stärker von Minderwerten belastet als bei einer vollstän-
digen Eigenfinanzierung.

  Eine umfangreiche Fremdfinanzierung von Immo bilien verringert 
jedoch die Möglichkeiten, im Falle von kurzfristigen Liquiditätseng-
pässen, z. B. infolge massiver Anteilrückgaben, die notwendigen 
Mittel durch Objektverkäufe oder kurzfristige Kreditaufnahmen zu 
beschaffen. Das Risiko, dass die Rücknahme der Anteile ausgesetzt 
werden muss (siehe Seite 85 f.), steigt somit.

–  Bei Investitionen in fremder Währung bestehen Währungskursrisi-
ken. Gesetzlich zulässig sind solche Risiken in Höhe von maximal 
30 % des Wertes des Sondervermögens. Diese Risiken können sich 
in einer Verschlechterung des Kurses der Fremdwährung gegenüber 
der Währung des Sondervermögens manifestieren und so zu einer 
Senkung des Wertes des Sondervermögens führen. Soweit dies für 
angemessen erachtet wird, werden diese Risiken z. B. im Wege der 
Kreditaufnahme in Fremdwährung abgesichert.
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–  Bei Belastung einer Immobilie mit einem Erbbaurecht besteht das 
Risiko, dass der Erbbauberechtigte seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt, insbesondere den Erbbauzins nicht zahlt. In diesem 
und in anderen Fällen kann es zu einem vorzeitigen Heimfall des 
Erbbaurechts kommen. Die Kapitalanlagegesellschaft muss dann 
eine andere wirtschaftliche Nutzung der Immobilien anstreben, 
was im Einzelfall schwierig sein kann. Dies gilt sinngemäß auch für 
den Heimfall nach Vertragsablauf. Schließlich können die Belastun-
gen der Immobilien mit einem Erbbaurecht die Fungibilität ein-
schränken, d. h., das Grundstück lässt sich möglicherweise nicht so 
leicht veräußern wie ohne eine derartige Belastung.

Liquiditätsanlagen

Neben dem Erwerb von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften sind auch Liquiditätsanlagen zulässig und vorgesehen.

Die Kapitalanlagegesellschaft darf höchstens 49 % des Wertes des 
Sondervermögens (Höchstliquidität) halten in

–  Bankguthaben;

–  Geldmarktinstrumenten;

–  Wertpapieren, die zur Sicherung der in Artikel 18.1 des Protokolls 
über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und 
der Europäischen Zentralbank genannten Kreditgeschäfte von der 
Europäischen Zentralbank oder der Deutschen Bundesbank zuge-
lassen sind oder deren Zulassung nach den Emissionsbedingungen 
beantragt wird, sofern die Zulassung innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt;

–  Investmentanteilen nach Maßgabe des § 50 InvG oder Anteilen an 
Spezial-Sondervermögen nach Maßgabe des § 50 Abs. 1 Satz 2 
InvG, die nach ihren Vertragsbedingungen ausschließlich in die un-
ter Spiegelstrich 1 bis 3 genannten Bankguthaben, Geldmarktinst-
rumente und Wertpapiere investieren dürfen;

–  Wertpapieren, die an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 
5 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel zugelassen sind oder 
festverzinslichen Wertpapieren, soweit diese einen Betrag von 5 % 
des Wertes des Sondervermögens nicht überschreiten, und zusätzlich

–  Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbare Anteile 
ausländischer juristischer Personen, die an einem der in § 47 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 InvG genannten Märkte zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind, soweit der Wert dieser Aktien oder Anteile einen Be-
trag von 5 % des Wertes des Sondervermögens nicht überschreitet 
und die in Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG genannten 
Kriterien erfüllt sind.

Die Anlage in Investmentanteilen gemäß § 6 Ziffer 2 lit. d der „Allge-
meinen Vertragsbedingungen“ sind beschränkt auf 10 % des Wertes 
des Sondervermögens.

Bei der Berechnung der Höchstliquiditätsgrenze sind folgende gebun-
dene Mittel abzuziehen:

–  die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirt-
schaftung benötigten Mittel;

–  die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel;

–  die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam ge-
schlossenen Immobilienerwerbsverträgen, aus Darlehensverträgen, 
 die für die bevorstehenden Anlagen in bestimmten Grundstücken 
und für bestimmte Baumaßnahmen erforderlich werden, sowie aus 
Bauverträgen erforderlichen Mittel, sofern die Verbindlichkeiten in 
den folgenden zwei Jahren fällig werden.

Bankguthaben

Anlagen in Bankguthaben dürfen von der Kapitalanlagegesellschaft 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (§§ 66, 49 InvG) nur bei 
Kreditinstituten mit Sitz in einem Staat der Europäischen Union  oder 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts raum getätigt 
werden. Bei einem Kredit institut in einem anderen Staat dürfen nur 
dann Guthaben gehalten werden, wenn die Bankaufsichtsbestim-
mungen in diesem Staat nach Auffassung der Bundes anstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht denjenigen in der EU gleichwertig sind.

Die Kapitalanlagegesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Son-
dervermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die 
zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen eine Laufzeit 
bzw. Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben. Sofern ihre Laufzeit 
länger als zwölf Monate ist, muss ihre Verzinsung regelmäßig, min-
destens einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst werden. Geld-
marktinstrumente sind außerdem verzinsliche Wertpapiere, deren 
Risikoprofil dem der eben beschriebenen Papiere entspricht.

Für das Sondervermögen dürfen Geldmarktinstrumente nur erwor-
ben werden:

1.  wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder 
dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind;
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2.  wenn sie an einer der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht zugelassenen Börsen zum Handel zugelassenen oder 
an einem der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht zugelassenen organisierten Märkte zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind;

3.  wenn sie von den Europäischen Gemeinschaften, dem Bund, einem 
Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitglied-
staat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder von einer Zentralbank eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, der  Europäischen Zentral-
bank oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, 
sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Einrich-
tung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union an-
gehört, begeben oder garantiert werden;

4.  wenn sie von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wert-
papiere auf den unter Nummern 1 und 2 bezeichneten Märkten 
gehandelt werden;

5.  wenn sie von einem Kreditinstitut, das nach dem Europäischen Ge-
meinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt 
ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unter-
liegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden;

6.  wenn sie von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei 
dem jeweiligen Emittenten handelt

a)   um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 
10 Mio. EUR und das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften 
der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 
über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechts-
formen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/51/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2003, erstellt 
und veröffentlicht,

b)  um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere bör-
sennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für 
die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder

c)  Rechtsträger, der die wertpapiermäßige  Unterlegung von Verbind-
lichkeiten durch  Nutzung einer von der Bank eingeräumten Kredit-
linie finanzieren soll; für die wertpapiermäßige Unterlegung und die 
von der Bank eingeräumte Kreditlinie gilt Artikel 7 der Richtlinie 
2007/16/EG. 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur erworben 
werden, wenn sie die Voraussetzungen des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der 
Richtlinie 2007/16/EG erfüllen. Für Geldmarktinstrumente im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 gilt zusätzlich Artikel 4 Abs. 3 der Richt-
linie 2007/16/EG.

Für Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 müs-
sen müssen ein ausreichender Einlagen- und Anlegerschutz bestehen, 
z. B. in Form eines Investmentgrade-Ratings, und zusätzlich die Krite-
rien des Artikels 5 der Richtlinie 2007/16/EG erfüllt sein. Als „Invest-
mentgrade“ bezeichnet man eine Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ 
oder besser im  Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine 
 Rating-Agentur. Für den Erwerb von Geldmarkt instrumenten, die von 
einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder von einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung im Sinne des Absatz 1 Nr. 3 begeben werden, 
aber weder von diesem Mitgliedstaat oder, wenn dieser ein Bundes-
staat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates garantiert werden, 
und für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten nach Absatz 1 Nr. 4 
und 6 gilt Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2007/16/EG; für den Er-
werb aller anderen Geldmarktinstrumente nach Absatz 1 Nr. 3 außer 
Geldmarktinstrumenten, die von der Europäischen Zentralbank oder 
der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union bege-
ben oder garantiert wurden, gilt Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 
2007/16/EG. Für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten nach Ab-
satz 1 Nr. 5 gelten Artikel 5 Absatz 3 und, wenn es sich um Geldmark-
tinstrumente handelt, die von einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbe-
stimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und 
diese einhält, begeben oder garantiert werden, Artikel 6 der Richtlinie 
2007/16/EG.

Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens darf die Kapitalanlage-
gesellschaft auch in Geldmarktinstrumente von Ausstellern investie-
ren, die die vorstehend genannten Voraussetzungen nicht erfüllen.

Anlagegrenzen für Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Ausstellers dürfen nur 
bis zu 5 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Im Ein-
zelfall  dürfen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich 
der in Pension genommenen Wertpapiere desselben Ausstellers bis zu 
10 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Dabei darf 
der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieses 
Ausstellers 40 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des Wertes des Sondervermögens 
in eine Kombination aus folgenden Vermögensgegenständen anlegen:

–  von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente,

–  Einlagen bei dieser Einrichtung,

–  Anrechnungsbeträgen für das Kontrahenten risiko der mit dieser 
Einrichtung eingegangenen Geschäfte in Derivaten, die nicht zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder in einem anderen organisier-
ten Markt einbezogen sind.
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Bei öffentlichen Ausstellern im Sinne des § 60 Abs. 2 InvG darf eine 
Kombination der in Satz 1 genannten Vermögensgegenstände 35 % 
des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben von dieser Kombinations-
grenze in jedem Fall unberührt.

Die Anrechnungsbeträge von Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten eines Emittenten auf die vorstehend genannten Grenzen können 
durch den Einsatz von marktgegenläufigen Derivaten, welche Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum Basis-
wert haben, reduziert werden. Das bedeutet, dass für Rechnung des 
Sondervermögens auch über die vorgenannten Grenzen hinaus Wert-
papiere oder Geldmarktinstrumente eines Ausstellers erworben wer-
den dürfen, wenn das dadurch gesteigerte Ausstellerrisiko durch Absi-
cherungsgeschäfte wieder gesenkt wird.

Die Kapitalanlagegesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuld-
scheindarlehen und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller je-
weils bis zu 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen: Bund, 
Länder, Europäische Gemeinschaften, Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder deren Gebietskörperschaften, andere Vertragstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Dritt-
staaten oder internationale Organisationen, denen mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört. In Pfandbriefen und 
Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die 
von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die Ka-
pitalanlagegesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des Sonderver-
mögens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer 
besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausga-
be der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den ge-
setzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die 
während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich 
aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die 
bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig für die fällig werdenden 
Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

Mindestliquidität

Die Kapitalanlagegesellschaft hat sicherzustellen, dass von den Liqui-
ditätsanlagen ein Betrag, der mindestens 5 % des Wertes des Sonder-
vermögens entspricht, täglich verfügbar ist (Mindestliquidität).

Risiken bei Liquiditätsanlagen

Sofern das Sondervermögen im Rahmen seiner  Liquiditätsanlagen 
Wertpapiere, Geldmarktpapiere oder Investmentanteile hält, ist zu 
beachten, dass diese Anlagen neben den Chancen auf Wertsteigerun-
gen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Wertpapiere und Geld-
marktpapiere können gegenüber dem Einstandspreis fallen, beispiels-

weise aufgrund der Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte oder 
besonderer Entwicklungen der Aussteller. Dies gilt sinngemäß auch 
für die Anteilwertentwicklung der Investmentanteile.

Festverzinsliche Wertpapiere werden in ihrer Kursentwicklung von den 
Entwicklungen des Kapitalmarktes beeinflusst, d. h., bei steigenden 
Kapitalmarktzinsen werden festverzinsliche Wertpapiere Kursverluste 
erleiden. Diese Kursänderungen sind auch abhängig von den Laufzei-
ten festverzinslicher Wertpapiere. In der Regel haben festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten geringere Kursrisiken als festver-
zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten; dafür sind in der Regel 
geringere Renditen zu erwarten. Bei Liquiditätsanlagen in ausländi-
scher Währung sind zusätzliche Wechselkursrisiken und Transferrisi-
ken zu beachten.

Für Sondervermögen, die ihrerseits in Wertpapiere oder Geldmarkt-
instrumente investieren, gelten die vorstehend aufgeführten Risi-
ken entsprechend.

Auch Aktien enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch 
Risiken; sie unterliegen dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Ent-
wicklung der Kapitalmärkte oder der besonderen Entwicklungen der 
jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Aktien kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall 
von Ausstellern eintreten.

Kreditaufnahme und Belastung von 
Vermögensgegenständen

Die Kapitalanlagegesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger Kredite bis zur Höhe von 50 % der Verkehrswerte der im 
Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen, soweit die 
Kreditaufnahme mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ver-
einbar ist. Darüber hinaus darf die Gesellschaft für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des 
Wertes des Sondervermögens aufnehmen. Hierbei sind Beträge, die 
die Gesellschaft als Pensionsgeber im Rahmen eines Pensionsgeschäf-
tes erhalten hat, anzurechnen. Eine Kreditaufnahme darf nur erfolgen, 
wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Depotbank der Kre-
ditaufnahme zustimmt.

Soweit die Kosten für die Kreditaufnahme über der Rendite von Im-
mobilien liegen, wird das Anlageergebnis beeinträchtigt. Dennoch 
können besondere Umstände für eine Kreditaufnahme sprechen, wie 
die Erhaltung einer langfristigen Ertrags- und Wertentwicklungsquelle 
bei nur kurzfristigen Liquiditäts engpässen oder steuerliche Erwägun-
gen oder die Begrenzung von Wechselkursrisiken im Ausland.

Die Kapitalanlagegesellschaft darf zum Sondervermögen gehörende 
Immobilien belasten bzw. Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die 
sich auf Immobilien beziehen, abtreten sowie belasten, wenn dies mit 
einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und wenn 
die Depotbank diesen Maßnahmen zustimmt, weil sie die dafür vor-
gesehenen Bedingungen als marktüblich erachtet. Sie darf auch mit 
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dem Erwerb von Immobilien im Zusammenhang stehende Belastun-
gen übernehmen. Insgesamt dürfen die Belastungen 50 % des Ver-
kehrswertes aller im Sondervermögen befindlichen Immobilien nicht 
überschreiten. Belastungen im Zusammenhang mit der Aussetzung 
der Anteilrücknahme gemäß § 11 Abs. 4 der „Allgemeinen Vertrags-
bedingungen“ und Erbbauzinsen bleiben unberücksichtigt.

Derivate zu Absicherungszwecken

1.  Die Kapitalanlagegesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des 
Sondervermögens Derivate einsetzen. Sie darf – der Art und dem 
Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend – zur Ermittlung 
der Auslastung der nach § 51 Abs. 2 InvG festgesetzten Marktri-
sikoobergrenze für den Einsatz von Derivaten entweder den einfa-
chen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivateverord-
nung (DerivateV) nutzen.

Sofern die Kapitalanlagegesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf 
sie nur in Derivate investieren, die von Vermögensgegenständen, die 
gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ und von Immobilien, die gemäß § 2 Abs. 1 der „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ erworben werden dürfen, abgeleitet sind. Hier-
bei beschränkt sie sich entsprechend § 6 Abs. 2 der DerivateV darauf, 
 ausschließlich die folgenden Grundformen von Derivaten oder Kombi-
nationen aus diesen Derivaten oder Kombinationen aus Vermögens-
gegenständen, die für das Sondervermögen erworben werden dürfen, 
mit diesen Derivaten im Sondervermögen einzusetzen:

a)  Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 2 
Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sowie 
auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1 „Besondere Vertragsbedingun-
gen“, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen;

b)  Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände gemäß 
§ 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ sowie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1 „Besondere Ver-
tragsbedingungen“, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und 
auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden 
Eigenschaften aufweisen:

 aa)  eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit 
oder zum Ende der Laufzeit möglich und

 bb)  der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der 
positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und 
Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz 
das andere Vorzeichen hat;

c)  Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d)  Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe 
b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften auf-
weisen (Swaptions);

e)  Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 
2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ so-
wie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1 der „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“, sofern sie ausschließlich und nachvollziehbar der Absi-
cherung des Kreditrisikos von genau zuordenbaren 
Vermögensgegenständen des Sondervermögens dienen;

f)  Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Investmen-
tanteile gemäß § 6 Abs. 2 Buchstabe d) der „Allgemeinen Vertrags-
bedingungen“ dürfen nicht abgeschlossen werden.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials für den Einsatz der Deriva-
te nach dem einfachen Ansatz im Sinne der DerivateV gilt Folgendes:

Der anzurechnende Wert für

–  Finanzterminkontrakte bemisst sich nach dem Kontraktwert, mul-
tipliziert mit dem börsentäglich ermittelten Terminpreis;

–  Optionen oder Optionsscheinen, deren Basiswert ein Wertpapier, 
ein Geldmarktinstrument oder ein Derivat ist, bemisst sich nach 
dem Wert der Basiswerte, die Gegenstand des Optionsrechtes sind 
(Underlying);

–  Optionen oder Optionsscheine, deren Basiswert Zinsen, Wechsel-
kurse oder Währungen sind, bemisst sich nach dem Wert des Un-
derlyings, multipliziert mit dem in den Optionsbedingungen fest-
gelegten Multiplikator.

Darüber hinaus sind die ermittelten Werte mit dem zugehörigen Del-
ta zu multiplizieren. Dieses Delta ist das Verhältnis der Veränderung 
des Wertes des Derivates zu einer nur als geringfügig angenommenen 
Veränderung des Wertes des Underlyings.

Sofern die Kapitalanlagegesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, 
darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems – 
zu Absicherungszwecken in jegliche Derivate investieren, die von Ver-
mögensgegenständen, die gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der 
„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und von Immobilien, die gemäß 
§ 2 Abs. 1 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ erworben werden 
dürfen, oder von Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen abgelei-
tet sind. Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrak-
te und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Unter keinen Umständen 
darf die Kapitalanlagegesellschaft bei den vorgenannten Geschäften 
von den in den „Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen“ 
und in diesem Prospekt genannten Anlagezielen abweichen.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials für den Einsatz der 
Derivate nach dem qualifizierten Ansatz im Sinne der DerivateV  
gilt Folgendes:

Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken werden durch 
ein Risikomanagement-Verfahren gesteuert, das es erlaubt, das mit 
der Anlageposition verbundene Risiko sowie den jeweiligen Anteil am 
Gesamtrisikoprofil des Anlegeportfolios jederzeit zu überwachen.
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Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Kapitalanla-
gegesellschaft derzeit den einfachen Ansatz im Sinne der DerivateV 
an. Sie darf allerdings nach § 7 der „Besonderen Vertragsbedingun-
gen“ in Verbindung mit § 7 der DerivateV jederzeit vom einfachen 
zum qualifizierten Ansatz wechseln. Ein solcher Wechsel bedarf nicht 
der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die Kapitalanlagegesellschaft hat einen solchen Wechsel 
jedoch unverzüglich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht anzuzeigen und im nächstfolgenden Jahres- oder Halbjahresbe-
richt bekannt zu machen.

Geschäfte über Derivate dürfen nur zu Zwecken der Absicherung von 
im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenständen, Zinsände-
rungs- und Währungsrisiken sowie zur Absicherung von Mietforde-
rungen getätigt werden. Das Investmentgesetz und die DerivateV 
sehen die Möglichkeit vor, das Marktrisikopotenzial eines Sonderver-
mögens durch den Einsatz von Derivaten zu verdoppeln. Unter dem 
Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen 
Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Da 
das Immobilien-Sondervermögen Derivate nur zu Absicherungszwe-
cken einsetzen darf, kommt eine entsprechende Hebelung hier 
grundsätzlich nicht in Frage.

Optionsgeschäfte

Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens im Rahmen der Anlagegrundsätze am Optionshandel teilneh-
men. Das heißt, sie darf von einem Dritten gegen Entgelt (Options-
prämie) das Recht erwerben, während einer bestimmten Zeit oder am 
Ende eines bestimmten Zeitraums zu einem von vornherein verein-
barten Preis (Basispreis) die Abnahme von Wertpapieren oder die Zah-
lung eines Differenzbetrages zu verlangen. Sie darf auch entsprechen-
de Rechte gegen Entgelt von Dritten erwerben.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

Der Kauf einer Verkaufsoption (Wählerposition in Geld – Long Put) 
berechtigt den Käufer, gegen Zahlung einer Prämie vom Verkäufer 
die Abnahme bestimmter Wertpapiere zum Basispreis oder die Zah-
lung eines entsprechenden Differenzbetrages zu verlangen. Durch 
den Kauf solcher Verkaufsoptionen können z. B. im Fonds befindliche 
Wertpapiere innerhalb der Optionsfrist gegen Kursverluste gesichert 
werden. Fallen die Wertpapiere unter den Basispreis, so können die 
Verkaufsoptionen ausgeübt und damit über dem Marktpreis liegende 
Veräußerungserlöse erzielt werden. Anstatt die Option auszuüben, 
kann die Kapitalanlagegesellschaft das Optionsrecht auch mit Ge-
winn veräußern.

Dem steht das Risiko gegenüber, dass die gezahlten Optionsprämien 
verloren gehen, wenn eine Aus übung der Verkaufsoptionen zum vor-
her festgelegten Basispreis wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint, da 
die Kurse entgegen den Erwartungen nicht gefallen sind. Derartige 
Kursänderungen der dem Optionsrecht zugrunde liegenden Wertpa-
piere können den Wert des Optionsrechts überproportional bis hin 

zur Wertlosigkeit mindern. Angesichts der begrenzten Laufzeit kann 
nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis der Optionsrechte 
rechtzeitig wieder erholen wird. Bei den Gewinnerwartungen müssen 
die mit dem Erwerb sowie der Ausübung oder dem Verkauf der Opti-
on bzw. dem Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) verbun-
denen Kosten berücksichtigt werden. Erfüllen sich die Erwartungen 
nicht, so dass die Kapitalanlagegesellschaft auf Ausübung verzichtet, 
verfällt das Optionsrecht mit Ablauf seiner Laufzeit.

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflich-
tende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fällig-
keitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine be-
stimmte Menge eines bestimmten Basiswertes (z. B. Anleihen, 
Aktien) zu einem im Voraus vereinbarten Preis (Ausübungspreis) zu 
kaufen bzw. zu verkaufen. Dies geschieht in der Regel durch Verein-
nahmung oder Zahlung der Differenz zwischen dem Aus übungspreis 
und dem Marktpreis im Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fälligkeit 
des Geschäftes.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann Wertpapierbestände des Sonder-
vermögens durch Verkäufe von Terminkontrakten auf diese Wertpa-
piere für die Laufzeit der Kontrakte absichern.

Sofern die Kapitalanlagegesellschaft Geschäfte dieser Art abschließt, 
muss das Sondervermögen, wenn sich die Erwartungen der Kapitalan-
lagegesellschaft nicht erfüllen, die Differenz zwischen dem bei Ab-
schluss zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs im Zeitpunkt der 
Glattstellung bzw. Fälligkeit des Geschäfts tragen. Hierin liegt der 
Verlust für das Sondervermögen. Das Verlustrisiko ist im Vorhinein 
nicht bestimmbar und kann über etwaige geleistete Sicherheiten hin-
ausgehen. Daneben ist zu berücksichtigen, dass der Verkauf von Ter-
minkontrakten und gegebenenfalls der Abschluss eines Gegenge-
schäfts (Glattstellung) mit Kosten verbunden ist.

Swaps

Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens im Rahmen der Anlagegrundsätze

– Zins-,

– Währungs-,

– Credit-Default-Swapgeschäfte

abschließen. Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die dem 
Geschäft zugrunde liegenden Vermögensgegenstände oder Risiken 
zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Verlaufen die 
Kurs- oder Wertveränderungen der dem Swap zugrunde liegenden Ba-
siswerte entgegen den Erwartungen der Kapitalanlagegesellschaft, so 
können dem Sondervermögen Verluste aus dem Geschäft entstehen.
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Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das Recht, 
nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen 
genau spezifizierten Swap einzutreten.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein po-
tenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. Im Gegen-
zug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des 
Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Swaps  entsprechend.

In Wertpapieren verbriefte Derivate

Die Kapitalanlagegesellschaft kann Derivate auch erwerben, wenn 
diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die 
Derivate zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren 
enthalten sein. Die vorstehenden Aussagen zu Chancen und Risiken 
gelten auch für solche verbrief ten Derivate entsprechend, jedoch mit 
der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Derivaten auf den 
Wert des Wertpapiers beschränkt ist.

Notierte und nicht notierte Derivate

Die Kapitalanlagegesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel 
an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt 
einbezogene Derivate zum Gegenstand haben.

Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in 
einen anderen organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente 
zum Gegenstand haben (OTC-Geschäfte), dürfen nur mit geeigneten 
Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundla-
ge standardisierter Rahmenverträge getätigt werden. Die besonderen 
Risiken dieser individuellen Geschäfte liegen im Fehlen eines organi-
sierten Marktes und damit der Veräußerungsmöglichkeit an Dritte. 
Eine Glattstellung eingegangener Verpflichtungen kann aufgrund der 
individuellen Vereinbarung schwierig oder mit erheblichen Kosten 
verbunden sein.

Bei außerbörslich gehandelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko 
bezüglich eines Vertragspartners auf 5 % des Wertes des Sonderver-
mögens beschränkt. Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz 
in der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder 
einem Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das 
Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens be-
tragen. Außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer zen-
tralen Clearingstelle einer Börse oder eines anderen organisierten 
Marktes als Vertragspartner abgeschlossen werden, werden auf die 
Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate einer täg-

lichen Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Ausgleich 
unterliegen. Das Risiko der Bonität des Kontrahenten wird dadurch 
deutlich reduziert, jedoch nicht eliminiert.

Immobilien als Basiswert für  Derivat geschäfte

Die Kapitalanlagegesellschaft darf für das Sondervermögen auch Deri-
vatgeschäfte tätigen, die auf einer für das Sondervermögen erwerbba-
ren Immobilie oder auf der Entwicklung der Erträge aus einer solchen 
Immobilie basieren. Durch solche Geschäfte ist es der Kapitalanlage-
gesellschaft insbesondere möglich, Miet- und andere Erträge aus für 
das Sondervermögen gehaltenen Immobilien gegen Ausfall- und Wäh-
rungskursrisiken abzusichern.

Währungsrisiken und Derivatgeschäfte  
zu deren Absicherung

Bei der Anlage in Fremdwährung und bei Geschäften in Fremdwährung 
bestehen Währungschancen und -risiken. Auch ist zu berücksichtigen, 
dass Anlagen in Fremdwährung einem sogenannten Transferrisiko un-
terliegen. Die Kapitalanlagegesellschaft darf zur Währungskurssiche-
rung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen und 
Mietforderungen für Rechnung des Sondervermögens Derivatgeschäf-
te auf der Basis von Währungen oder Wechselkursen tätigen.

Diese Währungskurssicherungsgeschäfte, die in der Regel nur Teile des 
Fondsvermögens absichern,  dienen dazu, Währungskursrisiken zu ver-
mindern. Sie können aber nicht ausschließen, dass Währungs kurs-
änderungen trotz möglicher Kurssicherungs geschäfte die Entwicklung 
des Sondervermögens negativ beeinflussen. Die bei Währungskurssi-
cherungsgeschäften entstehenden Kosten und even tuellen Verluste 
vermindern das Ergebnis des Sondervermögens.

Die Kapitalanlagegesellschaft muss bei Währungskursrisiken, die 
30 % des Wertes des Sonderver mögens übersteigen, von diesen Mög-
lichkeiten Gebrauch machen. Darüber hinaus wird die Kapitalanlage-
gesellschaft diese Möglichkeiten nutzen, wenn und soweit sie dies im 
Interesse der Anleger für geboten hält.

Zusammenfassung der Verlustrisiken  
bei Derivatgeschäften

Da den Gewinnchancen aus solchen Geschäften hohe Verlustrisiken 
gegenüberstehen, müssen die Anleger zur Kenntnis nehmen, dass

–  die z. B. aus Termingeschäften erworbenen befris teten Rechte ver-
fallen oder eine Wert minderung erleiden können;

–  das Verlustrisiko nicht bestimmbar sein und auch über etwaige ge-
leistete Sicherheiten hinausgehen kann;
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–  Geschäfte, mit denen die Risiken aus eingegangenen Derivatge-
schäften ausgeschlossen oder eingeschränkt werden sollen, mögli-
cherweise nicht oder nur zu einem Verlust bringenden Marktpreis 
getätigt werden können;

–  sich das Verlustrisiko erhöht, wenn zur Erfüllung von Verpflichtun-
gen aus Derivatgeschäften Kredit in Anspruch genommen wird 
oder die Verpflichtung aus Termingeschäften oder die hieraus zu 
beanspruchende Gegenleistung auf ausländische Währung oder 
eine Rechnungseinheit lautet.

Bei der Ausübung von Derivatgeschäften, die aus einer Kombination 
zweier Grundformen bestehen (z. B. Optionsgeschäfte auf Finanzter-
minkontrakte), können zusätzliche Risiken entstehen, die sich nach 
den dann zustande gekommenen Kontrakt richten und weit über dem 
ursprünglichen Einsatz in Gestalt des für das Optionsgeschäft gezahl-
ten Preises liegen können.

Bei OTC-Geschäften treten folgende zusätzliche Risiken auf:

–  Es fehlt ein organisierter Markt, was zu Problemen bei der Veräuße-
rung des am OTC-Markt erworbenen Derivats an Dritte führen 
kann; eine Glattstellung eingegangener Verpflichtungen kann auf-
grund der individuellen Vereinbarung schwierig oder mit erhebli-
chen Kosten verbunden sein (Liquiditätsrisiko).

–  Der wirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschäfts kann durch den Aus-
fall des Kontrahenten gefährdet sein (Kontrahentenrisiko).

Die Risiken sind bei Derivatgeschäften je nach der für das Sonderver-
mögen übernommenen Position unterschiedlich groß.

Dementsprechend können die Verluste des Sondervermögens

–  sich auf den für ein Optionsrecht gezahlten Preis beschränken oder

–  weit über die gestellten Sicherheiten (z. B. Einschüsse) hinausgehen 
und zusätzliche Sicherheiten erfordern;

–  zu einer Verschuldung führen und damit das Sondervermögen be-
lasten, ohne dass das Verlustrisiko stets im Voraus bestimmbar ist.

Wertpapier-Darlehen

Die im Sondervermögen vorhandenen Wertpapiere können darlehens-
weise gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte übertragen werden. 
Hierbei kann der gesamte Bestand an Wertpapieren des Sonder-
vermögens auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen übertragen 
werden. Die Kapitalanlage gesellschaft hat in diesem Fall eine jederzei-
tige Kündigungsmöglichkeit, wobei vertraglich vereinbart ist, dass 
Wertpapiere gleicher Art, Güte und Menge nach erfolgter Kündigung 
innerhalb von fünf Börsentagen dem Sondervermögen zurückübertra-
gen werden. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, nach Beendigung 
des Darlehens entweder durch Ablauf der Frist oder durch Kündigung, 

Wertpapiere gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten. Der 
Darlehensnehmer ist verpflichtet, die Zinsen aus den darlehensweise 
erhaltenen Wertpapieren bei Fälligkeit an die Depotbank für Rechnung 
des Sondervermögens zu zahlen. Im Interesse der Risikostreuung ist im 
Fall der darlehensweisen Übertragung von Wertpapieren vorgesehen, 
dass alle an einen Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere 10 % 
des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen dürfen. Vorausset-
zung für die darlehensweise Übertragung der Wertpapiere ist aber, dass 
vor Übertragung der Wertpapiere dem Sondervermögen ausreichende 
Sicherheiten gewährt wurden. Hierbei können Guthaben abgetreten 
oder verpfändet bzw. Wertpapiere übereignet oder verpfändet werden. 
Diese Guthaben müssen auf Euro oder die Währung, in der die Anteile 
des Sondervermögens begeben wurden, lauten und bei der Depotbank 
oder mit ihrer Zustimmung auf Sperrkonten bei anderen Kredit-
instituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum oder in einem Drittstaat mit gleichwertiger Banken-
aufsicht unterhalten werden. Sie können auch in Geldmarktinstrumen-
ten im Sinne des § 48 InvG in der Währung des Guthabens angelegt 
werden. Diese Sicherheitsleistung ist unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Wertpapier-Darlehensnehmers zu be-
stimmen. Sie darf jedoch den Sicherungswert, welcher sich aus dem 
Kurswert der darlehensweise übertragenen Wertpapiere zusammen 
mit den zugehörigen Erträgen errechnet, zuzüglich eines marktübli-
chen Aufschlags nicht unterschreiten. Die Kapitalanlagegesellschaft 
kann sich auch eines organisierten Systems zur Vermittlung und Ab-
wicklung von Wertpapier-Darlehen bedienen. Bei der Vermittlung und 
Abwicklung von Wertpapier-Darlehen über das organisierte System 
kann auf die Stellung von Sicherheiten verzichtet werden, da durch die 
Bedingungen dieses Systems die Wahrung der Interessen der Anteilin-
haber gewährleistet ist. Darüber hinaus ist bei der Abwicklung von 
Wertpapier-Darlehen über organisierte Systeme die Darlehensnehmer-
Grenze von 10 % auf dieses organisierte System nicht anzuwenden.

Wertpapier-Pensionsgeschäfte

Die Kapitalanlagegesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpa-
pier-Pensionsgeschäfte mit Kredit instituten und Finanzdienstleis-
tungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschlie-
ßen. Dabei kann sie sowohl Wertpapiere des Sondervermögens im 
Rahmen der Grenze für die Kreditaufnahme auf einen Pensionsnehmer 
übertragen und so vorübergehend Liquidität beschaffen als auch Wert-
papiere im Rahmen der Grenze für Bankguthaben und Geldmarktpa-
piere in Pension nehmen und somit vorübergehend Liquidität anlegen. 
Pensionsgeschäfte sind nur in der Form sogenannter echter Pensions-
geschäfte zulässig. Bei echten Pensionsgeschäften übernimmt der Pen-
sionsnehmer die Verpflichtung, die Wertpapiere zu einem bestimmten 
oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurückzuüber-
tragen. Sofern das Sondervermögen als Pensionsgeber tätig wird, trägt 
das Sondervermögen das Risiko von zwischenzeitlichen Kursverlusten, 
während das Sondervermögen als Pensionsnehmer aufgrund der Rück-
übertragungsverpflichtung möglicherweise nicht an zwischenzeitli-
chen Kurssteigerungen partizipieren kann.
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Wertentwicklung

Die bisherige Wertentwicklung des Sondervermögens ist im Bericht 
der Fondsverwaltung unter der Rubrik „Entwicklung des DEGI GLOBAL 
BUSINESS“ dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass sich aus vergan-
genheitsbezogenen Wertentwicklungsangaben keine Aussagen für die 
zukünftige Wertentwicklung des Sondervermögens ableiten lassen. 
Die zukünftige Wertentwicklung des Sondervermögens kann daher 
ungünstiger oder günstiger als die Wertentwicklung in der Vergangen-
heit ausfallen.

Börsen und Märkte

Die Anteile des Immobilien-Sondervermögens sind nicht zum (amtli-
chen) Handel an einer Börse zuge lassen. Die Anteile werden auch nicht 
mit Zustimmung der Kapitalanlagegesellschaft in organisierten Märk-
ten gehandelt. Die Kapitalanlagegesellschaft hat Kenntnis davon, dass 
die Anteile dennoch in folgenden Märkten gehandelt werden:

– Börse Hamburg/Hannover

– Börse Düsseldorf

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile trotz-
dem in organisierten Märkten gehandelt werden.

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrunde 
liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den Wert der im 
Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch 
durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann ein solcher 
Marktpreis von dem ermittel ten Anteilspreis abweichen.

Verwaltungs- und sonstige Kosten  
gültig bis 30. Juni 2013

Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für die Verwaltung des Sonder-
vermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,5 % des Durch-
schnittswertes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende 
eines jeden Monats errechnet wird (§ 11 Abs. 1 der „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“). Sie ist berechtigt, hierauf anteilige monatliche 
Vorschüsse zu erheben. Der Kapitalanlagegesellschaft steht es frei, 
eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben, bebaut, um-
gebaut oder veräußert, so kann die Kapitalanlagegesellschaft jeweils 
eine einmalige Vergütung in Höhe von 1,0 % der Gegenleistung bzw. 
des Bauaufwandes beanspruchen. Der Kapitalanlagegesellschaft steht 
es frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Diese Regelung gilt auch entsprechend für die von der Kapitalanlagege-
sellschaft für Rechnung des Sondervermögens unmittelbar oder mittel-
bar gehaltenen Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und deren 
Immobilien. Dabei ist der Wert der Immobilien-Gesellschaft bzw. der 

Wert der gehaltenen Immobilien anteilig in Höhe der Beteiligungsquo-
te anzusetzen (§ 11 Absatz 5 der „Besonderen Vertragsbedingungen“).

Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in 
Höhe von 0,05 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, der 
aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Der De-
potbank steht es frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwen-
dungen zu Lasten des Sondervermögens:

–  im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Bebauung, der Veräuße-
rung und der Belastung von Immobilien entstehende Nebenkosten 
(einschließlich Steuern);

–  bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- und 
Bewirtschaftungskosten  (Verwaltungs-, Instandhaltungs-, Betriebs- 
und Rechtsverfolgungskosten einschließlich Steuern),

–  Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt er-
scheinender, dem Sondervermögen zuzuordnender Rechtsansprü-
che sowie für die Abwehr unberechtigt erscheinender, auf das Son-
dervermögen bezogener Forderungen;

–  im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 
sonstigen Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

–  bankübliche Depotgebühren;

–  Kosten des Sachverständigen-Ausschusses und anderer Sachver-
ständiger;

–  Kosten für die Erstellung und den Versand der für die Anleger be-
stimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

–  Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. Kosten der Bekannt-
machung geänderter Vertragsbedingungen sowie der Ausschüttun-
gen und des Auflösungsberichtes;

–  Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschluss-
prüfer der Kapitalanlagegesellschaft sowie die Kosten für die Be-
kanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, 
dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steu-
errechts ermittelt wurden;

–  im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwah-
rung eventuell entstehende Steuern.

Die vorstehenden Kostenregelungen sowie die Regelungen zur Auf-
wandserstattung gelten auch entsprechend für die von der Kapital-
anlagegesellschaft für Rechnung des Sondervermögens unmittelbar 
oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an Immobilien-Gesell-
schaften und deren Immobilien. Dabei ist der Wert der Immobilien-
Gesellschaft bzw. der Wert der gehaltenen Immobilien anteilig in 
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Höhe der Beteiligungsquote anzusetzen (§ 11 Absatz 5 der „Beson-
deren Vertragsbedingungen“).

Hinsichtlich der vorstehenden Regelungen zur Aufwandserstattung 
können anstelle einer anteiligen, der Beteiligungsquote der Kapitalan-
lagegesellschaft entsprechenden Beteiligung an Aufwendungen fonds-
spezifische Kosten, die aus der Stellung als Gesellschafter erwachsen, 
vollumfänglich zu Lasten des Sondervermögens gehen (§ 11 Absatz 5 
der „Besonderen Vertragsbedingungen“).

Soweit die Kapitalanlagegesellschaft dem Sondervermögen eigene 
Aufwendungen nach vorgenanntem Absatz belastet, müssen diese 
billigem Ermessen entsprechen. Diese Aufwendungen werden in den 
Jahresberichten aufgegliedert ausgewiesen.

Vergütungen und Aufwendungserstattungen an die Kapitalanla-
gegesellschaft, an die Depotbank und an Dritte unterliegen nicht 
der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht.

Verwaltungs- und sonstige Kosten 
gültig ab 1. Juli 2013

Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für die Verwaltung des Sonder-
vermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,5 % des Durch-
schnittswertes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende 
eines jeden Monats errechnet wird (§ 11 Abs. 1 der „Besonderen 
Vertragsbedingungen“). Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, 
hierauf anteilige monatliche Vorschüsse zu erheben. Der Kapitalan-
lagegesellschaft steht es frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben. 
Derzeit wird die Verwaltungsvergütung in Höhe von 1,0 % erhoben.

Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben, umgebaut 
oder veräußert, so kann die Gesellschaft jeweils eine einmalige Vergü-
tung in Höhe von 1,0 % der Gegenleistung bzw. der Baukosten bean-
spruchen. Der Gesellschaft steht es frei, eine niedrigere Vergütung zu 
erheben. Bei von der Gesellschaft für das Sondervermögen durchge-
führten Projektent wicklungen kann eine Vergütung von 1,0 % 
der Bau kosten erhoben werden.

Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in 
Höhe von 0,05 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, 
der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird.  
Der Depotbank steht es frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwen-
dungen zulasten des Sondervermögens:

–  Kosten des Sachverständigen-Ausschusses und anderer Sachver-
ständiger;

–  bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung von ausländischen Vermögensgegen-
ständen im Ausland;

–  bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- und 
Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Vermietungs-, Instandhal-
tungs-, Betriebs- und Rechtsverfolgungskosten (Kosten für die Gel-
tendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender dem 
Sondervermögen zu zuordnender Rechtsansprüche sowie für die 
 Abwehr unberechtigt erscheinender auf das  Sondervermögen be-
zogener Forderungen));

–  Kosten für den Druck und den Versand der für die Anteilinhaber 
bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

–  Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halb jahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen 
und des Auflösungsberichtes;

–  Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Daten-
trägers bei der Bekanntmachung der Änderung von Vertragsbedin-
gungen;

–  Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschluss-
prüfer des Sondervermögens;

–  Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln 
des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

–  im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwah-
rung evtl. entstehende Steuern.

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem 
Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb, der Bebauung, 
der Belastung und der Veräußerung von Vermögens gegenständen ent-
stehenden Kosten und Steuern belastet (insbesondere eine anfallende 
Grunderwerbsteuer und Kosten für Notar und Grundbuchamt, die durch 
einen Übergang des Sondervermögens auf die Depotbank gemäß § 39 
InvG verursacht werden). Die Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Erwerb, der Veräußerung, der Bebauung und Belas tung von Immo-
bilien einschließlich in diesem Zusammenhang anfallender Steuern wer-
den dem  Sonder vermögen unabhängig vom tatsächlichen Zustande-
kommen des Geschäfts belastet.

Die Regelungen gelten entsprechend für die von der Gesellschaft für 
Rechnung des Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar gehalte-
nen Beteiligun gen an Immobilien-Gesellschaften bzw. die Immo bilien 
dieser Immobilien-Gesellschaften.

Für die Berechnung der Vergütung gilt Folgendes: Im Fall des Erwerbs 
der Veräußerung, des Umbaus, des Neubaus oder der Projektent-
wicklung einer Immobilie durch eine Immobilien-Gesellschaft ist der 
Kaufpreis bzw. sind die Baukosten der Immobilie anzusetzen. Im Falle 
des Erwerbs oder der Veräußerung einer Immobilien-Gesellschaft ist 
der Verkehrswert der in der Gesellschaft enthaltenen Immobilien 
anzusetzen. Wenn nur eine Beteiligung an der Immobilien-Gesell-
schaft gehalten, erworben oder veräußert wird, ist der anteilige Ver-
kehrswert bzw. sind die Baukosten entsprechend dem Anteil der für 
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das Sondervermögen gehaltenen, erworbenen oder veräußerten Be-
teiligungsquote anzusetzen.

Für die Berechnung des Aufwendungsersatzes ist auf die Höhe der 
Beteiligung des Sondervermögens an der Immobilien-Gesellschaft 
abzustellen. Abweichend hiervon gehen Aufwendungen, die bei der 
Immobi lien-Gesellschaft aufgrund von besonderen Anfor derungen 
des InvG entstehen, nicht anteilig, sondern in vollem Umfang zulas-
ten des oder der Sondervermögen, für deren Rechnung eine Beteili-
gung an der Gesellschaft gehalten wird und die diesen Anforderun-
gen unterliegen.

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den 
Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzule-
gen, die dem Sonder vermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb 
und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 InvG berechnet 
worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von 
der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder 
die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen.

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die 
Vergütung offenzulegen, die dem Sondervermögen von der Gesell-
schaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer In-
vestment-Aktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Investment-Ge-
sellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwal-
tungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile be-
rechnet wurde.

Vergütungen und Aufwendungserstattungen an die Kapitalanla-
gegesellschaft, an die Depotbank und an Dritte unterliegen nicht 
der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht.

Besonderheiten im Zusammenhang  
mit dem Erwerb von Investmentanteilen

Dem Sondervermögen kann neben der Vergütung zur Verwaltung des 
Sondervermögens eine weitere Verwaltungsvergütung für die im Son-
dervermögen gehaltenen Investmentanteile berechnet werden.

Beim Erwerb oder der Rückgabe von Investmentanteilen wird die Ka-
pitalanlagegesellschaft dem Sondervermögen derzeit keine Ausgabe-
aufschläge oder Rücknahmeabschläge berechnen.

Im Jahres- und Halbjahresbericht wird die Vergütung offengelegt, die 
dem Sondervermögen von der Kapitalanlagegesellschaft selbst, einer 
anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die 
Kapitalanlagegesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist, oder einer ausländischen Invest-

ment-Gesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als 
Verwaltungsvergütung für die im Immobilien-Sondervermögen gehal-
tenen Investmentanteile berechnet wurde.

Angabe einer Gesamtkostenquote – TER

Im Jahresbericht werden die zu Lasten des Sondervermögens angefal-
lenen Verwaltungskosten (ohne Transaktionskosten) offengelegt und 
als Quote des durchschnittlichen Fondsvermögens ausgewiesen (Ge-
samtkostenquote oder auch Total Expense Ratio, TER). Diese setzt 
sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Sonderver-
mögens, der Vergütung der Depotbank sowie den Aufwendungen, die 
dem Sondervermögen zusätzlich belastet werden können (§ 11 „Be-
sondere Vertragsbedingungen“). Ausgenommen sind die Kosten und 
Nebenkosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen entstehen (Transaktionskosten). Diese Transaktions-
kosten werden auch aus dem Fondsvermögen gezahlt.

In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ (§ 11 Abs. 2) ist eine zu-
sätzliche Vergütung für den Erwerb, die Bebauung/den Umbau sowie 
die Veräußerung von Immobilien und entsprechend auch für Immo-
bilien-Gesellschaften vereinbart worden. Diese Vergütung wird im 
Jahresbericht als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des Sonder vermögens gesondert angegeben.

Der Kapitalanlagegesellschaft können im Zusammen hang mit Ge-
schäften für Rechnung des Sondervermögens geldwerte Vorteile (Bro-
ker Research, Finanz analysen, Markt- und Kursinformationssysteme) 
entstehen, die im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidun-
gen verwendet werden. Der Kapitalanlagegesellschaft fließen keine 
Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank 
und an Dritte geleisteten Vergütungen und Auf wands erstattungen zu.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann einen Teil der ihr aus dem Son-
dervermögen geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermitt-
ler von Anteilen als Vermittlungsprovision sowie für wiederkehrende 
Vergütungen an Vermittler von Anteilen als Vermittlungsfolgeprovi-
sion verwenden.

Teilfonds

Das Immobilien-Sondervermögen ist nicht Teilfonds einer Umbrella-
Konstruktion.

Anteilklassen

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Rechte. Anteilklassen werden 
nicht gebildet.
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Anteile

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung des Sondervermögens 
ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. Diese Globalurkunden 
werden bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt. Ein Anspruch des 
Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der 
Erwerb von Anteilen am Sondervermögen ist nur bei Depotverwah-
rung möglich.  Die Anteile lauten auf den Inhaber und verbriefen die 
Ansprüche der Inhaber gegenüber der Kapitalanlagegesellschaft. Die 
Anteile enthalten keine Stimmrechte.

Ausgabe von Anteilen, Mindestanlagebetrag

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. 
Die Anteile können bei der Kapitalanlagegesellschaft erworben werden. 
Die Depotbank gibt sie zum Ausgabepreis aus, der dem Inventarwert 
pro Anteil (Anteilwert) entspricht.

Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Antei-
len vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Der Mindestanlagebetrag (Gesamtanlagebetrag: Betrag, der von dem 
einzelnen Anleger im eigenen Namen auf einem oder mehren Depots 
gehalten wird) beträgt derzeit 75.000,00 EUR (fünfund siebzig tausend 
Euro). Die Gesellschaft behält sich vor, diesen Anlagebetrag zu ändern.

Rückgaben der Anteile, die zu einer Unterschreitung des Mindestanla-
gebetrages führen, sind möglich, ein späterer Zukauf von Anteilen 
muss jedoch in der Höhe erfolgen, dass der Mindestanlagebetrag wie-
der erreicht wird. Kursschwankungen, die zu einer Unterschreitung 
des Mindestanlagebetrages führen, verpflichten nicht zum Nachkauf 
von Anteilen zur Wiedererreichung des Mindestanlagebetrages.

Bei Zukauf von Anteilen, die den Mindestanlage betrag unterschreiten, 
hat der Anleger schriftlich nachzuweisen, dass der Mindestanlagebe-
trag bereits gehalten bzw. durch den Zukauf erreicht wird. Als Nach-
weis dient eine entsprechende schriftliche Bestätigung der depotfüh-
renden Stellen über den gehaltenen Bestand. Daneben können auch 
andere vergleichbare schriftliche Urkunden akzeptiert werden.

Sollten allein Kursschwankungen zur Unterschreitung des Mindestan-
lagebetrages geführt haben, muss dieser nicht durch diesen neuen 
Anlagebetrag wieder erreicht werden; in einem solchen Fall sind also 
geringere Anlagebeträge zulässig. Dies ist durch die vorbeschriebenen 
Mittel ebenfalls nachzuweisen.

Rücknahme von Anteilen, Ankündigungsfrist

Die Anleger können grundsätzlich jederzeit die Rücknahme der Anteile 
durch Erteilung eines Rücknahmeauftrags verlangen. Rücknahmestelle 
ist die Depotbank. Die Rückgabe kann auch durch Vermittlung Dritter 
erfolgen; dabei können Kosten anfallen. Die Kapitalanlagegesellschaft 
ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der 

dem Anteilwert entspricht, für Rechnung des Sondervermögens zu-
rückzunehmen. Auf die Folgen  einer befristeten Rücknahmeaussetzung 
(siehe  Seite 85 f.) wird ausdrücklich hingewiesen.

Vor dem Hintergrund, dass dieses Sondervermögen, wie weiter oben 
beschrieben, speziell für institutionelle Investoren, vermögende Privat-
kunden und Vermögensverwalter etc. konzipiert wurde und Mindestan-
lagebeträge vorgesehen sind, weisen wir die Anleger auf Folgendes hin:

Vermehrte kurzfristige Rückgaben von Anteilen in erheblicher Summe 
können zu Liquiditätsengpässen im Sondervermögen führen. Die Ge-
sellschaft wäre in einem solchen Fall möglicherweise gezwungen, 
kurzfristig Immobilien zu veräußern. Vor dem Hintergrund der nur 
verminderten Fungibilität von Immobilien führt der wirtschaftliche 
und zeitliche Druck bei einer solchen Veräußerung möglicherweise 
dazu, dass diese Immobilien nur zu einem niedrigeren als auf dem 
Markt bei einem üblichen Verkaufsgang zu erzielenden Preis zu veräu-
ßern wären. Weiterhin besteht durch solche Veräußerungen ggf. die 
Gefahr der negativen Beeinflussung der  Portfoliostruktur.

Um solche Veräußerungen weitestgehend zu vermeiden und auch 
keine renditebeeinflussende hohe Liquiditätsvorhaltung betreiben 
zu müssen, ist für die Fondssteuerung der Kapitalanlagegesellschaft 
Planungssicherheit hinsichtlich der zu tätigenden Investition der 
zufließenden Geldmittel von erheblicher Wichtigkeit. Eine solche 
Planungssicherheit kommt der Portfoliostruktur sowie den Rendite-
chancen und damit letztlich auch jedem einzelnen Anleger zugute.

Vor diesem Hintergrund ist es zur Erreichung einer solchen Planungs-
sicherheit erforderlich, dass die geplante Rückgabe einer erheblichen 
Anzahl von Anteilen gegenüber der Kapitalanlagegesellschaft recht-
zeitig angekündigt wird, um dieser eine effektive Fondssteuerung zu 
ermöglichen. Daher hält die Kapitalanlagegesellschaft eine Vorankün-
digung geplanter Anteilsrückgaben im Gegenwert ab einem Betrag 
von 500.000 EUR sechs Monate im Voraus und ab einem Betrag von 
10 Mio. EUR zwölf Monate im Voraus für dringend geboten. Diese 
Vorankündigung sollte durch die Anleger zumindest in Textform ge-
genüber der Kapitalanlagegesellschaft erfolgen.

Order-Annahmeschluss

Die Kapitalanlagegesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleich-
behandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein Anleger 
durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten An-
teilwerten Vorteile verschaffen kann. Die Kapitalanlagegesellschaft 
hat daher einen Zeitpunkt festgelegt, bis zu dem Aufträge für die Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen bei ihr oder bei der Depotbank 
vorliegen müssen (Order-Annahmeschluss). Die Angaben zur Order-
Annahmeschlusszeit sind auf der Homepage der Kapitalanlagegesell-
schaft unter www.aberdeen-immobilien.de veröffentlicht.

Werden der Erwerb oder die Veräußerung von Anteilen unter Ein-
schaltung anderer Kreditinstitute getätigt, können andere Order-An-
nahmeschlusszeiten gelten.
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Bewertung/Ausgabe- und Rücknahmepreis

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises der 
Anteile ermittelt die Kapitalanlagegesellschaft unter Kontrolle der 
Depotbank börsentäglich den Wert der zum Sondervermögen gehö-
renden Vermögensgegenstände abzüglich etwaiger aufgenommener 
Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten des Sondervermögens (Inven-
tarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgege-
benen Anteile ergibt den Anteilwert. Ausgabe- und Rücknahmepreise 
werden kaufmännisch gerundet.

Von einer Anteilpreisermittlung wird an Neujahr, Karfreitag, Oster-
montag, Maifeiertag (1. Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 
Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Heiligabend, 1. und 2. 
Weihnachtsfeiertag und Silvester abgesehen.

Im Einzelnen wird wie folgt verfahren:

Immobilien
Immobilien werden bei Erwerb und danach nicht länger als zwölf Mo-
nate mit dem Kaufpreis angesetzt, anschließend werden sie mit dem 
zuletzt vom Sachverständigenausschuss festgestellten Wert ange-
setzt. Dieser Wert wird für jede Immobilie spätestens alle zwölf Mo-
nate ermittelt. Die Bewertungen werden möglichst gleichmäßig über 
das Jahr verteilt, um eine Ballung von Neubewertungen zu bestimm-
ten Stichtagen zu vermeiden. Treten bei einer Immobilie Änderungen 
wesentlicher Bewertungsfaktoren ein, so wird die Neubewertung ge-
gebenenfalls zeitlich vorgezogen. Innerhalb von zwei Monaten nach 
der Belastung einer Immobilie mit einem Erbbaurecht ist vom Sach-
verständigenausschuss der Wert der Immobilie neu festzustellen.

Bauleistungen
Bauleistungen werden, soweit sie bei der Bewertung der Immobilien 
bzw. der Nießbrauchrechte zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht 
erfasst wurden, grundsätzlich zu Buchwerten angesetzt.

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden bei Erwerb und 
danach nicht länger als zwölf Monate mit dem Kaufpreis angesetzt. 
Anschließend werden der Bewertung monatliche Vermögensaufstel-
lungen der Immobilien-Gesellschaften zugrunde gelegt.  Spätestens 
alle zwölf Monate wird der Wert der  Beteiligung auf Grundlage der 
aktuellsten Vermögens aufstellung von einem Abschlussprüfer im 
Sinne des § 319 Handelsgesetzbuch ermittelt. Der ermittelte Wert 
wird anschließend von der Kapitalanlagegesellschaft auf Basis der 
Vermögensaufstellungen bis zum nächsten Wertermittlungstermin 
fortgeschrieben. Treten bei einer Beteiligung Änderungen wesent-
licher Bewertungsfaktoren ein, die durch eine Fortschreibung nicht 
erfasst werden können, so wird die Neubewertung gegebenenfalls 
zeitlich vorgezogen.

Die in den Vermögensaufstellungen ausgewiesenen Immobilien sind 
mit dem Wert anzusetzen, der von dem Sachverständigenausschuss 
des Immobilien-Sondervermögens festgestellt wurde.

Liquiditätsanlagen

An einer Börse zugelassene/im organisierten Markt gehandelte 
Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die an Börsen gehandelt werden oder in einen 
anderen organisierten Markt einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das 
Sondervermögen werden zum jeweiligen Kurswert bewertet, sofern nach-
folgend unter „Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen oder in organisierten Märkten gehandelte 
Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne 
handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder an Börsen gehandelt werden noch 
in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind oder für die kein 
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert 
bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegeben-
heiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewer-
tungsregeln“ nicht anders angegeben.

Besondere Bewertungsregeln für einzelne 
Vermögensgegenstände

Nicht notierte Schuldverschreibungen und  Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht an der Börse 
oder in einen organisierten Markt gehandelt werden (z. B. nicht notierte 
Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Be-
wertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuld-
verschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und ge-
gebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit 
entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem 
Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente
Bei den im Sondervermögen befindlichen Geld marktinstrumenten werden 
Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. B. Verwaltungs-
vergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Kos ten der Veröffentli-
chung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt.

Derivate

Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Ver-
bindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten 
Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen 
bewertet.

Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rech-
nung des Sondervermögens ver kauften Terminkontrakten. Die zu Las-
ten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbe-
ziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und 
Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet.
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Bankguthaben, Investmentanteile und  Wertpapierdarlehen
Bankguthaben werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern ein entspre-
chender Vertrag zwischen der Kapitalanlagegesellschaft und dem je-
weiligen Kredit institut geschlossen wurde, der vorsieht, dass das Fest-
geld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung 
zum Renditekurs erfolgt. Dabei wird im Einzelfall festgelegt, welcher 
Marktzins bei der Ermittlung des Renditekurses zugrunde gelegt wird. 
Die entsprechenden Zinsforderungen werden zusätzlich angesetzt.

Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche, sowie Verbindlich-
keiten werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis angesetzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehensgeschäf-
ten ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpa-
piere maßgebend.

Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände
Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände werden zu 
dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 
10.00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich 
umgerechnet.

Wertpapier-Pensionsgeschäfte
Werden Wertpapiere für Rechnung des Sondervermögens in Pension 
gegeben, so sind diese weiterhin bei der Bewertung zu berücksichti-
gen. Daneben ist der im Rahmen des Pensionsgeschäftes für Rech-
nung des Sondervermögens empfangene Betrag im Rahmen der liqui-
den Mittel (Bankguthaben) auszuweisen. Darüber hinaus ist bei der 
Bewertung eine Verbindlichkeit aus Pensionsgeschäften in Höhe der 
abgezinsten Rückzahlungsverpflichtungen auszu weisen.

Werden für Rechnung des Sondervermögens Wertpapiere in Pension 
genommen, so sind diese bei der Bewertung nicht zu berücksichtigen. 
Aufgrund der vom Sondervermögen geleisteten Zahlung ist bei der 
Bewertung eine Forderung an den Pensionsgeber in Höhe der abge-
zinsten Rückzahlungsansprüche zu berücksichtigen.

Zusammengesetzte Vermögensgegenstände
Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegenstände 
sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen zu bewerten.

Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag

Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Bei Festsetzung des Rücknahmepreises wird von dem Anteilwert ein Rück-
nahmeabschlag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag beträgt 4 % des 
 Anteilwertes. Der Rücknahmeabschlag steht dem Sondervermögen zu.

Abweichend hiervon gilt bei Einhaltung der entsprechenden Voraus-
setzungen folgender Rücknahme abschlag:

Sofern der Anleger bei Rückgabe durch schriftliche Urkunden nach-
weist, dass er oder ein Dritter die zurückgegebenen Anteile zusam-
mengerechnet bereits zwischen vollendeten zwölf Monaten bis zu 
vollendeten 24 Monaten nach Ausgabe gehalten hat, beträgt der 
Rücknahmeabschlag 3 % des Anteilwertes und ab vollendeten 24 Mo-
naten bis zu vollendeten 36 Monaten beträgt der Rücknahmeabschlag 
2 % des Anteilwertes. Sofern der Anleger bei Rückgabe durch schriftli-
che Urkunden nachweist, dass er oder ein Dritter die zurückgegebenen 
Anteile zusammengerechnet bereits vollendete 36 Monate nach Aus-
gabe gehalten hat, wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Als Nachweis für die Einhaltung der Haltefristen dient eine entspre-
chende schriftliche Bestätigung der depotführenden Stellen über den 
gehaltenen Bestand. Daneben können auch andere vergleichbare 
schriftliche Urkunden akzeptiert werden.

Der Anleger erzielt beim Verkauf seiner Anteile erst dann einen Ge-
winn, wenn der Wertzuwachs den beim Erwerb gezahlten Ausgabe-
aufschlag übersteigt. Aus diesem Grund empfiehlt sich bei dem Er-
werb von Investmentanteilen eine längere Anlagedauer.

Veröffentlichung der Ausgabe- und  Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind am Sitz der Kapitalanlagege-
sellschaft und der Depotbank verfügbar. Die Preise werden regelmäßig 
auf der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft unter www.aberdeen-
immobilien.de veröffentlicht.1)

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgt durch die Kapitalan-
lagegesellschaft bzw. die Depotbank zum Ausgabepreis bzw. Rücknah-
mepreis ohne Berechnung weiterer Kosten.

Werden Anteile durch Vermittlung Dritter ausgegeben oder zurück-
genommen, können zusätzliche Kos ten anfallen.

Rücknahmeaussetzung

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeit-
weilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die 
eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilin-
haber erforderlich erscheinen lassen (§ 12 Abs. 4 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“).

1)  Die Preise wurden bis zum 30. Juni 2014 auf www.aberdeen-immobilien.de veröffentlicht. Mit Wirksamwerden der Kündigung der Verwaltung und Übergang des Sondervermögens auf die Commerzbank Aktiengesellschaft zum  
30. Juni 2014 wurde dies eingestellt. Die Preise des DEGI GLOBAL BUSINESS werden seit 1. Juli 2014 von der Commerzbank Aktiengesellschaft unter http://www.commerzbank.de/degi-global veröffentlicht.
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Außergewöhnliche Umstände liegen insbesondere vor, wenn

–  eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Son-
dervermögens gehandelt wird (außer an gewöhnlichen Wochenen-
den und Feiertagen), geschlossen oder der Handel eingeschränkt 
oder ausgesetzt ist,

–  über Vermögensgegenstände nicht verfügt werden kann,

–  die Gegenwerte bei Verkäufen nicht zu transferieren sind,

–  es nicht möglich ist, den Anteilwert ordnungsgemäß zu ermitteln,

–  oder wesentliche Vermögensgegenstände nicht bewertet wer-
den können. 

Die Kapitalanlagegesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekannt-
machung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus auf 
der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft unter www.aberdeen-
immobilien.de über die Aussetzung sowie die Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile. Nach Wiederaufnahme der Rücknahme wird 
den Anlegern der dann gültige Rücknahmepreis ausgezahlt.

Da die eingezahlten Gelder entsprechend den Anlagegrundsätzen 
überwiegend in Immobilien angelegt sind, bleibt es der Kapitalanlage-
gesellschaft daneben vorbehalten, die Rücknahme der Anteile befris tet 
zu verweigern (§ 12 Abs. 5 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“), 
wenn bei umfangreichem Rücknahmeverlangen die Bankguthaben und 
der Erlös aus dem Verkauf der Wertpapiere Geldmarktinstrumente und 
Investmentanteile zur Zahlung des Rücknahmepreises und zur Sicher-
stellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung nicht mehr ausrei-
chen oder nicht sogleich zur Verfügung stehen. Der Kapitalanlagege-
sellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem jeweils 
gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, 
jedoch unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber, entsprechende 
Vermögenswerte veräußert hat. Die Frist für die Verweigerung der 
Rücknahme von Anteilen beträgt drei Monate.

Reichen nach Ablauf dieser Frist die im Rahmen der Liquidität ange-
legten Mittel für die Rücknahme nicht aus, so sind Immobilien des 
Sondervermögens zu veräußern. Bis zur Veräußerung dieser Gegen-
stände zu angemessenen Bedingungen, längstens jedoch ein Jahr 
nach Vorlage des Anteiles zur Rücknahme, kann die Kapitalanlagege-
sellschaft die Rücknahme verweigern. Durch Erklärung gegenüber den 
Anlegern, die im elektronischen Bundesanzeiger und auf der Home-
page der Kapitalanlagegesellschaft unter www.aberdeen-immobilien.
de veröffentlicht werden muss, kann die vorgenannte Jahresfrist um 
ein weiteres Jahr verlängert werden. Nach Ablauf dieser Frist kann die 
Kapitalanlagegesellschaft Immobilien des Sondervermögens ohne 
Beachtung der Beleihungsgrenze und über die in § 9 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ genannte Belastungsgrenze hinaus beleihen, 
um die Mittel zur Rücknahme der Anteile zu beschaffen.

Die Kapitalanlagegesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekannt-
machung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus auf 

der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft unter www.aberdeen-
immobilien.de über die Aussetzung sowie die Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile. Nach Wiederaufnahme der Rücknahme wird 
den Anlegern der dann gültige Rücknahmepreis ausgezahlt.

Ermittlung der Erträge

Das Sondervermögen erzielt ordentliche Erträge aus vereinnahmten 
und nicht zur Kostendeckung verwendeten Mieten aus Immobilien, aus 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften sowie Zinsen und Dividen-
den aus Liquiditätsanlagen. Diese werden periodengerecht abgegrenzt.

Hinzu kommen Bauzinsen (Eigengeldverzinsung für Bauvorhaben), 
soweit sie als kalkulatorischer Zins anstelle der marktüblichen Verzin-
sung der für die Bauvorhaben verwendeten Mittel des Sondervermö-
gens angesetzt werden.

Außerordentliche Erträge können aus der Veräußerung von Immobili-
en, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und von Liquiditäts-
anlagen entstehen. Die Veräußerungsgewinne oder -verluste aus dem 
Verkauf von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesell-
schaften werden in der Weise ermittelt, dass die Verkaufserlöse (ab-
züglich der beim Verkauf angefallenen Kosten) den um die steuerlich 
zulässige und mögliche Abschreibung verminderten Anschaffungskos-
ten der Immobilie oder Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft 
(Buchwert) gegenübergestellt werden.

Realisierte Veräußerungsverluste werden mit realisierten Veräuße-
rungsgewinnen saldiert.

Die Veräußerungsgewinne bzw. -verluste bei Wertpapierverkäufen 
bzw. bei der Einlösung von Wertpapieren werden für jeden einzelnen 
Verkauf bzw. jede einzelne Einlösung gesondert ermittelt. Dabei wird 
bei der Ermittlung von Veräußerungsgewinnen bzw. Veräußerungsver-
lusten der aus allen Käufen einer Wertpapiergattung ermittelte 
Durchschnittswert zugrunde gelegt (sog. Durchschnitts- oder Fort-
schreibungsmethode).

Ertragsausgleichsverfahren

Die Kapitalanlagegesellschaft wendet für das Sondervermögen ein 
sogenanntes „Ertragsausgleichsverfahren“ an. Dieses beinhaltet, dass 
der während des Geschäftsjahres bis zum Anteilkauf oder -verkauf 
angefallene Saldo aus Aufwendungen und Erträgen den der Anteiler-
werber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und der Verkäufer 
von Anteilen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlau-
fend berechnet und als ausschüttungsfähige Position in der Ertrags-
rechnung eingestellt wird. Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, 
die Ausschüttungsfähigkeit pro umlaufenden Anteil von Auswirkun-
gen der Mittelzu- und -abflüsse freizuhalten. Jeder Mittelzufluss wür-
de sonst wegen der gestiegenen Anteilzahl den auschüttungsfähigen 
Betrag pro Anteil mindern, jeder Rückfluss den auschüttungsfähigen 
Betrag pro Anteil wegen der gesunkenen Anteilzahl erhöhen. Dieses 
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Verfahren verhindert somit eine Verwässerung der Ausschüttungsfä-
higkeit pro Anteil bei einem Mittelzufluss und verhindert eine zu hohe 
Ausschüttungsfähigkeit (Substanzausschüttung) pro Anteil bei einem 
Mittelrückfluss. Dabei wird in Kauf genommen, dass Anleger, die bei-
spielsweise kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den 
auf Erträge entfal lenden Teil des Ausgabepreises in Form einer Aus-
schüttung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem 
Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat.

Verwendung der Erträge

1.  Die Kapitalanlagegesellschaft schüttet grundsätzlich die während 
des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefalle-
nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus den 
Immobilien, den Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, den 
Liquiditätsanlagen und dem sonstigen Vermögen – unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs aus.

2.  Von den ermittelten Erträgen müssen Beträge, die für künftige In-
standsetzungen erforderlich sind einbehalten werden. Beträge, die 
zum Ausgleich von Wertminderungen der Immobilien erforderlich 
sind, können einbehalten werden.

3.  Veräußerungsgewinne können – unter Berücksichtigung des zuge-
hörigen Ertragsausgleichs – ausgeschüttet werden. Veräußerungs-
gewinne von Wertpapiergattungen können auch dann ausgeschüt-
tet werden, wenn andere Wertpapier gattungen Verluste ausweisen.

4.  Eigengeldzinsen für Bauvorhaben können, sofern sie sich in den 
Grenzen der ersparten marktüblichen Bauzinsen halten, ebenfalls 
für die Ausschüttung verwendet werden.

5.  In der Rechenschaftsperiode abgegrenzte Erträge auf Liquiditätsan-
lagen werden ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen.

6.  Die ausschüttbaren Erträge können zur Ausschüttung in späteren 
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der 
vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des Sonderver-
mögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt.

7.  Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise – in 
Sonderfällen auch vollstän dig – zur Wiederanlage im Sonderver-
mögen bestimmt werden.

8.  Die Ausschüttung erfolgt jährlich kostenfrei  unmittelbar nach Be-
kanntmachung des Jahresberichtes. 

Wirkung der Ausschüttung auf den  Anteilwert

Da der Ausschüttungsbetrag dem Sondervermögen entnommen wird, 
vermindert sich am Tag der Ausschüttung (Ex-Tag) der Anteilwert um 
den ausgeschütteten Betrag je Anteil.

Gutschrift der Ausschüttungen

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Depotbank verwahrt wer-
den, schreiben deren Geschäftsstellen Ausschüttungen kostenfrei gut. 
Soweit das Depot bei anderen Banken oder Sparkassen geführt wird, 
können zusätzliche Kosten entstehen.

Kurzangaben über die für die Anleger  bedeutsamen 
Steuervorschriften

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, 
die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Dem ausländi-
schen Anleger empfehlen wir, sich vor dem Erwerb von Anteilen an 
dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Sondervermögen mit 
seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerli-
che Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland indi-
viduell zu klären.

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der Körperschaft- 
und Gewerbesteuer befreit. Die steuerpflichtigen Erträge des Son-
dervermögens werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese 
zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag 
von jährlich 801,– EUR (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte 
Ehegatten) bzw. 1.602,– EUR (für zusammen veranlagte Ehegatten) 
übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steu-
erabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die 
vom Sondervermögen ausgeschütteten Erträge, die ausschüttungs-
gleichen Erträge, der Zwischengewinn sowie der Gewinn aus dem An- 
und Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezember 
2008 erworben wurden bzw. werden. 1)

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungs-
wirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzuge-
ben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die 
depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vor-
genommen und ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u. a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn 
der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 
25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in 
der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt 
setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet 
auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug 
an (sog. Günstigerprüfung).

1)  Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei.
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Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterle-
gen haben (weil z. B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsan-
teilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der 
Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungs-
satz von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) oder 
dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Trotz Steuerabzug und höherem persönlichen Steuersatz können 
Angaben zu den Einkünften aus Kapitalvermögen erforderlich sein, 
wenn im Rahmen der Einkommensteuererklärung außergewöhnli-
che Belas tungen oder Sonderausgaben (z. B. Spenden) geltend ge-
macht werden.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die 
Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche Ge-
setzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflichtigen bzw. der 
kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung 
der Ertragsbestandteile.

Anteile im Privatvermögen  (Steuerinländer)

Inländische Zinsen, zinsähnliche Erträge sowie ausländische 
Dividenden (insb. aus Immobilienkapitalgesellschaften)
Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen, zinsähnliche Erträge sowie 
ausländische Dividenden unterliegen bei der Inlandsverwahrung 
dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anle-
ger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern 
die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,– EUR bei Einzelveranlagung 
bzw. 1.602,– EUR bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht 
übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung und 
bei ausländischen Anlegern bei Nachweis der steuerlichen Auslän-
dereigenschaft.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines steuerrechtlich 
ausschüttenden Sondervermögens in einem inländischen Depot bei 
der Kapitalanlagegesellschaft oder einem Kreditinstitut (Depotfall), 
so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug 
Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in 
ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtli-
chem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für 
die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In die-
sem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt 
gutgeschrieben.

Handelt es sich um ein steuerrechtlich thesaurierendes Sondervermö-
gen, so wird bei Thesaurierungen vor dem 1. Januar 2012 der Steuer-
abzug auf die thesaurierten, dem Steuerabzug unterliegenden Erträge 
des Sondervermögens in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritätszu-

schlag) durch die Kapitalanlagegesellschaft selbst abgeführt. Der Aus-
gabe- und Rücknahmepreis der Fondsanteile ermäßigt sich insoweit 
um den Steuerabzug zum Ablauf des Geschäftsjahres. Da die Anleger 
der Kapitalanlagegesellschaft regelmäßig nicht bekannt sind, kann in 
diesem Fall kein Kirchensteuereinbehalt erfolgen, sodass kirchensteu-
erpflichtige Anleger insoweit Angaben in der Einkommensteuererklä-
rung zu machen haben.

Für nach dem 31. Dezember 2011 erfolgende Thesaurierungen stellt 
das Sondervermögen dem Entrichtungspflichtigen (depotführende 
Stelle oder letzte auszahlende Stelle im Inland) die Kapitalertragsteu-
er nebst den maximal anfallenden Zuschlagsteuern (Solidaritätszu-
schlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Sofern die depotführenden 
Stellen als Entrichtungspflichtige den Steuerabzug wie im Ausschüt-
tungsfall vornehmen, werden die persönlichen Verhältnisse der Anle-
ger berücksichtigt. Soweit das Sondervermögen den Entrichtungs-
pflichtigen Beträge zur Verfügung gestellt hat, die nicht abgeführt 
werden müssen, erfolgt eine Erstattung.

Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländischen Kreditinsti-
tut oder einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft, so erhält der 
Anleger, der seiner depotführenden Stelle einen in ausreichender 
Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung 
vor Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermögens vorlegt, den 
abgeführten Steuerabzug (bzw. ab 2012 den depotführenden Stellen 
zur Verfügung gestellten Betrag) auf seinem Konto gutgeschrieben.

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht bzw. 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger auf Antrag von der 
depotführenden Stelle eine Steuerbescheinigung über den einbehal-
tenen und abgeführten Steuerabzug und den Solidaritätszuschlag. Der 
Anleger hat dann die Möglichkeit, den Steuerabzug im Rahmen seiner 
Einkommensteuerveranlagung auf seine persönliche Steuerschuld 
anrechnen zu lassen.

Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in einem De-
pot verwahrt und Ertragsscheine einem inländischen Kreditinstitut 
vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der Steuerabzug in Höhe von 25 % 
zzgl. Solidaritätszuschlag vorgenommen.

Dividenden von ausländischen (Immobilien-)Kapitalgesellschaften als 
sogenannte Schachteldividenden können nach Auffassung der Finanz-
verwaltung nicht steuerfrei sein.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer 
Immobilien nach Ablauf von zehn Jahren seit der Anschaffung
Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer Immobilien 
außerhalb der 10-Jahres-Frist, die auf der Ebene des Sondervermö-
gens erzielt werden, sind beim Anleger bei Ausschüttung steuerfrei.

Ausländische Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf ausländischer 
Immobilien innerhalb von zehn Jahren seit der Anschaffung
Steuerfrei bleiben ausländische Mieterträge und Gewinne aus dem 
Verkauf ausländischer Immobilien, auf deren Besteuerung Deutsch-
land aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens (Freistellungs-
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methode) verzichtet hat (Regelfall). Für Veräußerungsgewinne und 
aus Drittstaaten stammende Mieterträge ist der Progressionsvorbe-
halt zu beachten.

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen ausnahms-
weise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein Doppelbesteue-
rungsabkommen geschlossen wurde, gelten die Aussagen zur Be-
handlung von Gewinnen aus dem Verkauf inländischer Immobilien 
innerhalb von zehn Jahren seit der Anschaffung analog. Die in den 
Herkunftsländern gezahlten Steuern können ggf. auf die deutsche 
Einkommensteuer angerechnet werden, sofern die gezahlten Steuern 
nicht bereits auf der Ebene des Sondervermögens als Werbungskos-
ten berücksichtigt wurden.

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus 
Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen Ge-
nussrechten und Investmentanteilen, Gewinne aus Termingeschäften 
sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene des Sonder-
vermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange 
sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem werden die Gewinne aus der 
Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG 
genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie 
nicht ausgeschüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a)  Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,

b)  „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Ku-
pon sowie Down-Rating-Anleihen, Floater und ReverseFloater,

c)  Risikozertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlich-
ten Index für eine Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,

d)  Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e)  ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobli-
gationen und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden Gewinne aus der Veräußerung der o. g. Wertpapiere/Kapital-
forderungen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Still-
halterprämien ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich steuerpflichtig 
und unterliegen bei Verwahrung der Anteile im Inland dem Steuerab-
zug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 
Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren 
und Gewinne aus Termingeschäften sind jedoch steuerfrei, wenn die 
Wertpapiere auf der Ebene des Sondervermögens vor dem 1. Januar 
2009 erworben bzw. die Termingeschäfte vor dem 1. Januar 2009 
eingegangen wurden.

Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o. g. 
Aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s. o.).

Inländische Mieten, Dividenden (insbesondere aus 
Immobilienkapitalgesellschaften) sowie Gewinne aus dem Verkauf 
inländischer Immobilien innerhalb von zehn Jahren seit Anschaffung
Inländische Mieten, Dividenden der (Immobilien-)Kapitalgesellschaf-
ten sowie Gewinne aus dem Verkauf inländischer Immobilien inner-
halb von zehn Jahren seit der Anschaffung, die vom Sondervermögen 
ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind beim Anleger grundsätz-
lich steuerpflichtig.

Bei Ausschüttung oder Thesaurierung, die vor dem 1. Januar 2012 vor-
genommen werden, wird ein Steuerabzug in Höhe von 25 % (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag) von der depotführenden Stelle bzw. Kapitalanla-
gegesellschaft vorgenommen. Die depotführende Stelle berücksichtigt 
bei Ausschüttungen zudem einen ggf. vorliegenden Antrag auf Kir-
chensteuereinbehalt. Der Anleger erhält den Steuerabzug von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag) in voller Höhe sofort erstattet, sofern 
die Anteile bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem inländischen 
Kreditinstitut verwahrt werden und dort ein Freistellungsauftrag in 
ausreichender Höhe oder eine NV-Bescheinigung vorliegt. Anderen-
falls kann er den Steuerabzug von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer) unter Beifügung einer steuerlichen Bescheinigung 
auf seine persönliche Einkommensteuerschuld anrechnen.

Für nach dem 31. Dezember 2011 erfolgende Ausschüttungen und 
Thesaurierungen stellt das Sondervermögen dem Entrichtungspflich-
tigen (depotführende Stelle oder letzte auszahlende Stelle im Inland) 
die Kapitalertragsteuer nebst den maximal anfallenden Zuschlagsteu-
ern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Sofern die 
depotführenden Stellen als Entrichtungspflichtige den Steuerabzug 
vornehmen, werden die persönlichen Verhältnisse der Anleger berück-
sichtigt, sodass insbesondere ggf. die Kirchensteuer abgeführt werden 
kann. Soweit das Sondervermögen den Entrichtungspflichtigen Beträ-
ge zur Verfügung gestellt hat, die nicht abgeführt werden müssen, 
erfolgt eine Erstattung.

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen 
Immobilienpersonengesellschaften
Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilienper-
sonengesellschaften sind steuerlich bereits mit Ende des Wirtschafts-
jahres der Personengesellschaft auf der Ebene des Sondervermögens 
zu erfassen. Sie sind nach allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu 
beurteilen.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach der Verrechnung mit gleichartigen 
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden diese 
auf der Ebene des Sondervermögens steuerlich vorgetragen. Diese 
können auf der Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleicharti-
gen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet 
werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen 
Beträge beim Anleger einkommensteuerlich erst in dem Veranlagungs-
zeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Sondervermö-
gens endet bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sonder-
vermögens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf der 
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Ebene des Sondervermögens verrechnet werden. Eine frühere Geltend-
machung bei der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen (z. B. in Form von Bauzinsen) sind nicht steuerbar.

Substanzauskehrungen, die der Anleger während seiner Besitzzeit er-
halten hat, sind allerdings dem steuerlichen Ergebnis aus der Veräu-
ßerung der Fondsanteile hinzuzurechnen, d. h., sie erhöhen den steu-
erlichen Gewinn.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2008 erworben wurden, von einem Privatanleger veräußert, un-
terliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 % (zzgl. 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Sofern die Anteile in ei-
nem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende 
Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuerabzug von 25 % (zuzüglich So-
lidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) kann durch die Vorlage ei-
nes ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung 
vermieden werden.

Bei einer Veräußerung von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Antei-
len ist der Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die Anschaffungs-
kosten um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der Anschaffung und 
der Veräußerungspreis um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der 
Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer doppelten einkom-
mensteuerlichen Erfassung von Zwischengewinnen (siehe unten) 
kommen kann. Zudem ist der Veräußerungspreis um die thesaurier-
ten Erträge zu kürzen, die der Anleger bereits versteuert hat, sodass es 
nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 31. Dezember 2008 er-
worbener Fondsanteile ist insoweit steuerfrei, als er auf die während 
der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebe-
ne erfassten, DBA-steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (sogenann-
ter besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn 
bewertungstäglich als Prozentsatz des Werts des Investmentanteils.

Anteile im Betriebsvermögen  (Steuerinländer)

Inländische Mieterträge und Zinserträge sowie  zinsähnliche Erträge
Inländische Mieterträge, Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. 1) Dies gilt unabhängig davon, 
ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung des Steu-
erabzugs ist nur durch die Vorlage einer entsprechenden NV-Beschei-
nigung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine Steuerbescheini-
gung über die Vornahme des Steuerabzugs.

Ausländische Mieterträge
Bei Mieterträgen aus ausländischen Immobilien verzichtet Deutsch-
land in der Regel auf die Besteuerung (Freistellung aufgrund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens). Bei Anlegern, die nicht Kapitalge-
sellschaften sind, ist jedoch der Progressionsvorbehalt für ausländi-
sche Mieterträge, die aus einem Drittstaat stammen, zu beachten.

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen ausnahms-
weise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein Doppelbesteue-
rungsabkommen geschlossen wurde, können die in den Herkunftslän-
dern gezahlten Ertragsteuern ggf. auf die deutsche Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer angerechnet werden, sofern die gezahlten Steuern 
nicht bereits auf der Ebene des Sondervermögens als Werbungskosten 
berücksichtigt wurden.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer Immobilien
Thesaurierte Gewinne aus der Veräußerung inländischer und auslän-
discher Immobilien sind beim Anleger steuerlich unbeachtlich, soweit 
sie nach dem Ablauf von zehn Jahren seit der Anschaffung der Immo-
bilie auf Fondsebene erzielt werden. Die Gewinne werden erst bei ih-
rer Ausschüttung steuerpflichtig, wobei Deutschland in der Regel auf 
die Besteuerung ausländischer Gewinne (Freistellung aufgrund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens) verzichtet.

Gewinne aus der Veräußerung inländischer und ausländischer Immo-
bilien innerhalb der 10-Jahres-Frist sind bei Thesaurierung bzw. Aus-
schüttung steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind 
die Gewinne aus dem Verkauf inländischer Immobilien in vollem Um-
fang steuerpflichtig.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf ausländischer Immobilien verzichtet 
Deutschland in der Regel auf die Besteuerung (Freistellung aufgrund 
eines Doppelbesteuerungsabkommens). Bei Anlegern, die nicht Kapital-
gesellschaften sind, ist jedoch der Progressionsvorbehalt zu beachten.

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen ausnahms-
weise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein Doppelbesteue-
rungsabkommen geschlossen wurde, sind die Gewinne aus dem Ver-
kauf der Immobilien im Inland steuerpflichtig. Allerdings können die 
in den Herkunftsländern gezahlten Ertragsteuern ggf. auf die deut-
sche Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer angerechnet werden, 
sofern die gezahlten Steuern nicht bereits auf der Ebene des Sonder-
vermögens als Werbungskos ten berücksichtigt wurden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung des Steu-
erabzugs ist nur durch die Vorlage einer entsprechenden NV-Beschei-
nigung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine Steuerbescheini-
gung über die Vornahme des Steuerabzugs.

1)  Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2 a InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 4 h EStG zu berücksichtigen.
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Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus 
Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigen kapitalähnlichen Ge-
nussrechten und Investmentfondsanteilen, Gewinne aus Termingeschäf-
ten sowie Erträge aus Stillhalterprämien sind beim Anleger steuerlich 
unbeachtlich, wenn sie thesauriert werden. Zudem werden die Gewinne 
aus der Veräußerung der nachfolgend genannten Kapitalforderungen 
beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden:

a)  Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,

b)  „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Ku-
pon sowie Down-Rating-Anleihen, Floater und ReverseFloater,

c)  Risikozertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlich-
ten Index für eine Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,

d)  Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e)  ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobli-
gationen und Fremdkapital-Genussrechte und

f)  „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf Anle-
gerebene zu berücksichtigen. Dabei sind Veräußerungsgewinne aus 
Aktien ganz 1) (bei Anlegern, die Körperschaften sind) oder zu 40 % 
(bei sonstigen betrieblichen Anlegern, z. B. Einzelunternehmern) steu-
erfrei (Teileinkünfteverfahren). Veräußerungsgewinne aus Renten/
Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus 
Stillhalterprämien sind hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in 
der o. g. Aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu be-
handeln (s. o.).

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüttete 
Termingeschäftsgewinne sowie ausgeschüttete Erträge aus Stillhalt-
erprämien unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertrag-
steuer von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für 
Gewinne aus der Veräußerung von vor dem 1. Januar 2009 erworbe-
nen Wertpapieren und für Gewinne aus vor dem 1. Januar 2009 ein-
gegangenen Termingeschäften. Die auszahlende Stelle nimmt jedoch 
insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine 
unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder diese Kapitaler-
träge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und dies 
der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck erklärt wird.

In- und ausländische Dividenden  
(insbesondere aus Immobilienkapitalgesellschaften)
Dividenden in- und ausländischer Immobilien-Kapitalgesellschaften, 

die auf Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert 
werden, sind mit der Ausnahme von Dividenden nach dem REITG bei 
Körperschaften grundsätzlich steuerfrei 2). Bei einkommensteuerpflich-
tigen betrieblichen Anlegern  (z. B. Einzelunternehmen) sind diese Er-
träge zu 40 % steuerfrei (Teileinkünfteverfahren).

Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug (Kapitalertrag-
steuer von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag).

Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug 
(Kapitalertragsteuer von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag). Die 
auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen Steuer-
abzug vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft ist (wobei von Körperschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
KStG der auszahlenden Stelle eine Bescheinigung des für sie zuständi-
gen Finanzamts vorliegen muss) oder die ausländischen Dividenden 
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und dies der aus-
zahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck erklärt wird.

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil einkommen-
steuerfreien bzw. körperschaftsteuerfreien Dividendenerträge für 
Zwecke der Ermittlung des Gewerbeertrags wieder hinzuzurechnen, 
nicht aber wieder zu kürzen.

Nach der Auffassung der Finanzverwaltung können Dividenden von 
ausländischen (Immobilien-)Kapitalgesellschaften als sogenannte 
Schachteldividenden in vollem Umfang nur dann steuerfrei sein, wenn 
der Anleger eine (Kapital-)Gesellschaft i. S. d. entsprechenden Dop-
pelbesteuerungsabkommens ist und, auf ihn durchgerechnet, eine 
genügend hohe (Schachtel-) Beteiligung entfällt.

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen 
Immobilienpersonengesellschaften
Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilienper-
sonengesellschaften sind steuerlich bereits mit Ende des Wirtschafts-
jahres der Personengesellschaft auf der Ebene des Sondervermögens 
zu erfassen. Sie sind nach allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu 
beurteilen.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach der Verrechnung mit gleichartigen 
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden diese 
steuerlich auf der Ebene des Sondervermögens vorgetragen. Diese 
können auf der Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleicharti-
gen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet 
werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen 
Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaft-
steuer erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das 
Geschäftsjahr des Sondervermögens endet bzw. die Ausschüttung für 
das Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das die negativen 

1)  5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
2)  5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
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steuerlichen Erträge auf der Ebene des Sondervermögens verrechnet 
werden. Eine frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. 
Körperschaftsteuer des An legers ist nicht möglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen (z. B. in Form von Bauzinsen) sind nicht steuer-
bar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die Substan-
zauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen 
sind, in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten 
zu bilden ist und damit technisch die historischen Anschaffungskosten 
steuerneutral gemindert werden. Alternativ können die fortgeführten 
Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag der Substanzausschüt-
tung vermindert werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen 
sind für betriebliche Anleger steuerfrei, soweit es sich um noch nicht 
zugeflossene oder noch nicht als zugeflossen geltende ausländische 
Mieten und realisierte und nicht realisierte Gewinne des Sonderver-
mögens aus ausländischen Immobilien handelt, sofern Deutschland 
auf die Besteuerung verzichtet hat (sogenannter Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn 
bewertungstäglich als Prozentsatz des Werts des Investmentanteils.

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen 
sind für Körperschaften zudem steuerfrei 1), soweit die Gewinne aus 
noch nicht zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen geltenden 
Dividenden und aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen des 
Sondervermögens aus in- und ausländischen (Immobilien-)Kapitalge-
sellschaften herrühren (sogenannter Aktiengewinn). Für einkommen-
steuerpflichtige Unternehmen (z. B. Einzelunternehmen) sind diese 
Veräußerungsgewinne zu 40 % steuerfrei.

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Aktiengewinn bewer-
tungstäglich als Prozentsatz des Werts des Investmentanteils.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Sonderver-
mögen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle (Depot-
fall), wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche Erträge, Wertpa-
pierveräußerungsgewinne, Termingeschäftsgewinne und ausländische 
Dividenden Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Auslän-
dereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depot-
führenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen 
wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steu-
erabzugs gemäß § 37 Abs. 2 AO zu beantragen. Zuständig ist das Be-
triebsstättenfinanzamt der depotführenden Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender Sondervermö-
gen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird ihm 

bei vor dem 1. Januar 2012 erfolgenden Thesaurierungen und Nach-
weis seiner steuerlichen Ausländereigenschaft der Steuerabzug in 
Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag, soweit dieser nicht auf 
inländische Dividenden entfällt, erstattet. Erfolgt der Antrag auf Er-
stattung verspätet, kann – wie bei verspätetem Nachweis der Auslän-
dereigenschaft bei ausschüttenden Fonds – eine Erstattung gemäß 
§ 37 Abs. 2 AO auch nach dem Thesaurierungszeitpunkt beantragt 
werden. Erfolgt die Thesaurierung in diesem Fall nach dem 31. De-
zember 2011, wird keine Steuer einbehalten, soweit es sich nicht um 
inländische Dividenden oder inländische Mieten handelt.

Für inländische Dividenden und inländische Mieten erfolgt hingegen 
grundsätzlich ein Steuerabzug. Inwieweit eine Anrechnung oder Er-
stattung dieses Steuerabzugs für den ausländischen Anleger möglich 
ist, hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des Anlegers und der Bun-
desrepublik Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungsabkom-
men ab. Eine DBA-Erstattung der Kapitalertragsteuer auf inländische 
Dividenden und inländische Mieten erfolgt über das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) in Bonn.

Solidaritätszuschlag

Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen abzuführenden 
Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erhe-
ben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Kör-
perschaftsteuer anrechenbar.

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurierung vor dem 1. 
Januar 2012 die Vergütung des Steuerabzugs – beispielsweise bei aus-
reichendem Freistellungsauftrag, Vorlage einer NV-Bescheinigung oder 
Nachweis der Steuerausländereigenschaft –, ist kein Solidaritätszu-
schlag abzuführen bzw. wird dieser bei einer Thesaurierung vergütet.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotfüh-
renden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben 
wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteu-
ersatz der Religionsgemeinschaft, welcher der Kirchensteuerpflichtige 
angehört, als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Zu diesem Zweck 
hat der Kirchensteuerpflichtige dem Abzugsverpflichteten in einem 
schriftlichen Antrag seine Religionsangehörigkeit zu benennen. Ehe-
gatten haben in dem Antrag zudem zu erklären, in welchem Verhältnis 
der auf jeden Ehegatten entfallende Anteil der Kapitalerträge zu den 
gesamten Kapitalerträgen der Ehegatten steht, damit die Kirchensteu-
er entsprechend diesem Verhältnis aufgeteilt, einbehalten und abge-
führt werden kann. Wird kein Aufteilungsverhältnis angegeben, erfolgt 
eine Aufteilung nach Köpfen.

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits 
beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

1)  5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe und sind somit steuerpflichtig.
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Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens wird teilweise in 
den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer 
auf der Ebene des Sondervermögens wie Werbungskosten abziehen. 
In diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf Anlegerebene 
weder anrechenbar noch abzugsfähig.

Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der aus-
ländischen Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, dann wird die 
anrechenbare Quellensteuer bereits beim Steuerabzug mindernd be-
rücksichtigt.

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf der Ebene des Sondervermögens 
ermittelt werden, sind gesondert festzustellen. Hierzu hat die Invest-
mentgesellschaft beim zuständigen Finanzamt eine Feststellungser-
klärung abzugeben. Änderungen der Feststellungserklärungen, z. B. 
anlässlich einer Außenprüfung (§ 11 Abs. 3 InvStG) der Finanzverwal-
tung, werden für das Geschäftsjahr wirksam, in dem die geänderte 
Feststellung unanfechtbar geworden ist. Die steuerliche Zurechnung 
dieser geänderten Feststellung beim Anleger erfolgt dann zum Ende 
dieses Geschäftsjahres bzw. am Ausschüttungstag bei der Ausschüt-
tung für dieses Geschäftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die Anle-
ger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem Sondervermö-
gen beteiligt sind. Die steuerlichen Auswirkungen können entweder 
positiv oder negativ sein.

Zwischengewinnbesteuerung

Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis enthalte-
nen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen sowie Ge-
winne aus der Veräußerung von nicht in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buch-
staben a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen, die vom Fonds 
noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen beim 
Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden (etwa Stückzinsen aus fest-
verzinslichen Wertpapieren vergleichbar). Der vom Sondervermögen 
erwirtschaftete Zwischengewinn ist bei Rückgabe oder Verkauf der 
Anteile durch Steuerinländer einkommensteuerpflichtig. Der Steuer-
abzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 % (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und ggf. Kirchensteuer).

Der beim Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im Jahr 
der Zahlung beim Privatanleger einkommensteuerlich als negative 
Einnahme abgesetzt werden, wenn ein Ertragsausgleich durchgeführt 
wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns als 
auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu bescheinigenden Steu-
erdaten hierauf hingewiesen wird. Er wird bereits beim Steuerabzug 

steuermindernd berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn nicht ver-
öffentlicht, sind jährlich 6 % des Entgelts für die Rückgabe oder Ver-
äußerung des Investmentanteils als Zwischengewinn anzusetzen. Bei 
betrieblichen Anlegern ist der gezahlte Zwischengewinn unselbststän-
diger Teil der Anschaffungskosten, die nicht zu korrigieren sind. Bei 
Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils bildet der erhalte-
ne Zwischengewinn einen unselbstständigen Teil des Veräußerungser-
löses. Eine Korrektur ist nicht vorzunehmen.

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrechnungen 
sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken entnommen werden.

Transparente, semitransparente  
und  intransparente Besteuerung

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente Be-
steuerung) gelten nur, wenn sämtliche Besteuerungsgrundlagen im 
Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht werden (sog. steuerli-
che Bekanntmachungspflicht). Dies gilt auch insoweit, als das Son-
dervermögen Anteile an anderen inländischen Sondervermögen und 
Investmentaktiengesellschaften, EG-Investmentanteile und ausländi-
sche Investmentanteile, die keine EG-Investment anteile sind, erwor-
ben hat (Zielfonds i. S. d. § 10 InvStG) und diese ihren steuerlichen 
Bekanntmachungspflichten nachkommen.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, sämtliche Besteuerungs-
grundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt zu machen.

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert wer-
den, insbesondere soweit das Sondervermögen Zielfonds erworben 
hat und diese ihren steuerlichen Bekanntmachungspflichten nicht 
nachkommen. In diesem Fall werden die Ausschüttungen und der 
Zwischengewinn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der Wertsteige-
rung im letzten Kalenderjahr des jeweiligen Zielfonds (mindestens 
jedoch 6 % des Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag auf der 
Ebene des Sondervermögens angesetzt.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist zudem bestrebt, Besteuerungs-
grundlagen außerhalb des § 5 Abs. 1 InvStG (wie insbesondere den 
Aktiengewinn, den Immobiliengewinn und den Zwischengewinn) be-
kannt zu machen.

EU-Zinsrichtlinie/Zinsinformationsverordnung

Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die Richtlinie 
2003/48/EG des Rats vom 3. Juni 2003, ABL. EU Nr. L 157 S. 38 um-
gesetzt wird, soll grenzüberschreitend die effektive Besteuerung von 
Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der EU sicherstellen. Mit 
einigen Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, Liechtenstein, 
den Channel Islands, Monaco und Andorra) hat die EU Abkommen 
abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen.
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Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im europäischen 
Ausland oder in bestimmten Drittstaaten ansässige natürliche Person 
von einem deutschen Kreditinstitut (das insoweit als Zahlstelle han-
delt) gutgeschrieben erhält, von dem deutschen Kredit institut an das 
Bundeszentralamt für Steuern und von dort aus letztlich an die aus-
ländischen Wohnsitzfinanzämter gemeldet.

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürliche 
Person in Deutschland von einem ausländischen Kreditinstitut im eu-
ropäischen Ausland oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von dem 
ausländischen Kreditinstitut letztlich an das deutsche Wohnsitzfi-
nanzamt gemeldet. Alternativ behalten einige ausländische Staaten 
Quellensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind.

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Europäischen Union 
bzw. in den beigetretenen Drittstaaten ansässigen Privatanleger, die 
grenz überschreitend in einem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto 
führen und Zinserträge erwirtschaften.

U. a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpflichtet, von den 
Zinserträgen eine Quellensteuer i. H. v. 35 % einzubehalten. Der An-
leger erhält im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Be-
scheinigung, mit der er sich die abgezogenen Quellensteuern im Rah-
men seiner Einkommensteuererklärung anrechnen lassen kann.

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steuerab-
zug im Ausland befreien zu lassen, indem er eine Ermächtigung zur 
freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber dem ausländi-
schen Kreditinstitut abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den 
Steuerabzug zu verzichten und stattdessen die Erträge an die gesetz-
lich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft für jeden in- und 
ausländischen Fonds anzugeben, ob er der ZIV unterliegt (in scope) 
oder nicht (out of scope).

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche Anlagegrenzen:

Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15 % Forderungen 
im Sinne der ZIV besteht, haben die Zahlstellen, die letztendlich auf 
die von der Kapitalanlagegesellschaft gemeldeten Daten zurückgrei-
fen, keine Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu versen-
den. Ansonsten löst die Überschreitung der 15 %-Grenze eine Melde-
pflicht der Zahlstellen an das Bundeszentralamt für Steuern über den 
in der Ausschüttung enthaltenen Zinsanteil aus.

Beim Überschreiten der 40 %-Grenze (für nach dem 31. Dezember 
2010 endende Geschäftsjahre gilt eine 25 %-Grenze) ist der in der 
Rückgabe oder Veräußerung der Fondsanteile enthaltene Zinsanteil 
zu melden. Handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, so ist 
zusätzlich im Falle der Ausschüttung der darin enthaltene Zinsanteil 
an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Handelt es sich um 
einen thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterwei-
se nur im Falle der Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils.

Grunderwerbsteuer

Der Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen löst keine Grund-
erwerbsteuer aus.

3 %-Steuer in Frankreich

Seit dem 1. Januar 2008 unterfallen Immobilien-Sondervermögen 
grundsätzlich dem Anwendungsbereich einer französischen Sonder-
steuer (sog. französischen 3 %-Steuer), die jährlich auf den Verkehrs-
wert der in Frankreich gelegenen Immobilien erhoben wird. Das fran-
zösische Gesetz sieht für französische Immobilien-Sondervermögen 
sowie vergleichbare ausländische Sondervermögen die Befreiung von 
der 3 %-Steuer vor. Nach der Auffassung der französischen Finanzver-
waltung sind deutsche Immobilien-Sondervermögen nicht grundsätz-
lich mit französischen Immobilien-Sondervermögen vergleichbar, so-
dass sie nicht grundsätzlich von der 3 %-Steuer befreit sind.

Um von dieser Steuer befreit zu werden, muss das Sondervermögen 
DEGI Global Business nach der Auffassung der französischen Finanz-
verwaltung jährlich eine Erklärung abgeben, in welcher der französi-
sche Grundbesitz zum 1. Januar eines jeden Jahres angegeben wird 
und diejenigen Anteilsinhaber benannt werden, die zum 1. Januar 
eines Jahres an dem Sondervermögen zu 1 % oder mehr beteiligt 
waren.

Die Anzahl der Anteile, die zum 1. Januar eines Jahres 1 % des Sonder-
vermögens entspricht, kann dem jeweiligen Jahresbericht entnom-
men werden.

Damit das Sondervermögen seiner Erklärungspflicht nachkommen 
und damit eine Erhebung der französischen 3 %-Steuer vermieden 
werden kann, bitten wir Sie, wenn Ihre Beteiligung am Sondervermö-
gen DEGI Global Business zum 1. Januar eine Quote von 1 % erreicht 
bzw. überschritten hat, uns eine schriftliche Erklärung zuzusenden 1), 
in der Sie der Bekanntgabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift und Ihrer 
Beteiligungshöhe gegenüber der französischen Finanzverwaltung zu-
stimmen.

Diese Benennung hat für Sie weder finanzielle Auswirkungen noch 
löst sie eigene Erklärungs- oder Meldepflichten für Sie gegenüber den 
französischen Steuerbehörden aus, wenn Ihre Beteiligung am Sonder-
vermögen am 1. Januar weniger als 5 % betrug und es sich hierbei um 
die einzige Investition in französischen Grundbesitz handelt.

Falls Ihre Beteiligungsquote am 1. Januar 5 % oder mehr betrug oder 
Sie weiteren Grundbesitz mittelbar oder unmittelbar in Frankreich 
hielten, sind Sie aufgrund der Beteiligung an französischen Immobili-
en gegebenenfalls selbst steuerpflichtig und müssen für die Steuer-
befreiung durch die Abgabe einer eigenen Erklärung gegenüber den 
französischen Steuerbehörden Sorge tragen. Für verschiedene Anle-
gerkreise können jedoch allgemeine Befreiungstatbestände greifen, 
so sind z. B. natürliche Personen und börsennotierte Gesellschaften 

1) An: Aberdeen Asset Management Deutschland AG, Abt. Taxation,  Bettina straße 53 – 55, 60325 Frankfurt am Main
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von der 3 %-Steuer befreit. In diesen Fällen bedarf es also keiner Ab-
gabe einer eigenen Erklärung. Für weitere Informationen über eine 
mögliche Erklärungspflicht Ihrerseits empfehlen wir, sich mit einem 
französischen Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Hinweis:

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaft-
steuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch 
Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwal-
tung nicht ändert.

Rechtliches und steuerliches Risiko
Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des 
Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z. B. aufgrund von steu-
erlichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für den Anleger 
steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, 
dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für vorangegange-
ne Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu 
diesem Zeitpunkt nicht in dem Sondervermögen investiert war. Um-
gekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steu-
erlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für 
voran gegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Sondervermö-
gen beteiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der Anteile 
vor der Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugu-
tekommt.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steu-
erpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen als 
dem eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich 
steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger 
negativ auswirkt.

Beratung und Auslagerung

Die Kapitalanlagegesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht die Auslagerung nachfolgend aufgeführter Bereiche 
auf ein anderes Unternehmen angezeigt:

– Kaufmännische und technische Objektverwaltung 

– Bauprojekte

– IT-Infrastruktur für die Client IT

Angabe der Stellen, bei denen die Jahres- und Halbjahresberichte 
über das Sondervermögen erhältlich sind; Ende des Geschäfts-
jahrs des Sondervermögens; Name des Abschlussprüfers, der mit 
der Prüfung des Sondervermögens einschließlich des Jahresbe-
richts beauftragt ist oder beauftragt werden soll

1.  Die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Kapitalanlagege-
sellschaft erhältlich.

2.  Das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet am 30. Juni.

3.  Mit der Abschlussprüfung wurde KPMG AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Frankfurt am Main, beauftragt.

Voraussetzungen für die Auflösung des 
Sondervermögens

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Sondervermö-
gens zu beantragen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann jedoch die 
Verwaltung des Sondervermögens unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektro-
nischen Bundesanzeiger und im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt kündigen.

Des Weiteren erlischt das Recht der Kapitalanlagegesellschaft, das 
Sondervermögen zu verwalten, wenn das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der Kapitalanlagegesellschaft eröffnet ist oder wenn ein 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-
lehnt wird. Das Sondervermögen fällt nicht in die Insolvenzmasse der 
Kapitalanlagegesellschaft.

In diesen Fällen geht das Sondervermögen auf die Depotbank über, 
die das Sondervermögen abwickelt und den Erlös an die Anteilinhaber 
auszahlt.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Verwaltung des Son-
dervermögens auf Verlangen der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht zu kündigen, wenn der Wert des Sondervermögens 
nach Ablauf von vier Jahren nicht mindestens 150 Mio. EUR beträgt.

Verfahren bei Auflösung des  Sondervermögens

Wird das Sondervermögen aufgelöst, so wird dies im elektronischen 
Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalanlagegesell-
schaft unter www.aberdeen-immobilien.de veröffentlicht. Die Ausga-
be und die Rücknahme von Anteilen wird eingestellt. Der Erlös aus der 
Veräußerung der Vermögenswerte des Sondervermögens abzüglich 
der noch durch das Sondervermögen zu tragenden Kosten und der 
durch die Auflösung verursachten Kosten wird an die Anleger verteilt, 
wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Sondervermögen An-
sprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses haben. Die Auflösung 
des Sondervermögens kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Über 
die einzelnen Stadien der Auflösung werden die Anleger durch Liqui-
dationsberichte zu den Stichtagen der bisherigen Berichte unterrich-
tet, die bei der Depotbank erhältlich sind.

Sofern das Sondervermögen aufgelöst ist, wird der Anleger durch 
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger und auf der 
Homepage der Kapitalan lagegesellschaft unter www.aberdeen- 
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immobilien.de darüber unterrichtet, welche Liquidationserlöse aus-
gezahlt werden und zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort die-
se erhältlich sind.

Nicht abgerufene Liquidationserlöse können bei dem für die Kapital-
anlagegesellschaft zuständigen Amtsgericht hinterlegt werden.

Für die Rechte der Anteilinhaber gelten die Vorschriften der Hinterle-
gungsordnung vom 10. März 1937.

Übertragung aller Vermögensgegenstände  
des Sondervermögens

Alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens dürfen zum Ge-
schäftsjahresende auf ein anderes Sondervermögen übertragen werden. 
Es können auch zum Geschäftsjahresende eines anderen Sondervermö-
gens alle Vermögensgegenstände dieses anderen Sondervermögens auf 
das Sondervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS übertragen werden. Mit 
Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleis tungsaufsicht kann 
auch ein anderer Übertragungsstichtag gewählt werden.

Das andere Sondervermögen muss ebenfalls von der Kapitalanlagege-
sellschaft verwaltet werden. Seine Anlagegrundsätze und -grenzen, 
die Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge sowie die an die 
Kapitalanlagegesellschaft und die Depotbank zu zahlenden Vergütun-
gen dürfen nicht wesentlich von denen des Sondervermögens DEGI 
GLOBAL  BUSINESS abweichen.

Die Kapitalanlagegesellschaft muss den Beschluss zur Übertragung 
der Vermögensgegenstände auf ihrer Homepage unter www.degi.com 
bekannt machen. Die Übertragung erfolgt drei Monate nach Bekannt-
machung, falls nicht mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird.

Verfahren bei der Übertragung aller 
 Vermögensgegenstände eines Sonder vermögens

Am Übertragungsstichtag werden die Werte des übernehmenden 
und des übertragenden Sondervermögens berechnet, das Umtausch-
verhältnis wird festgelegt und der gesamte Vorgang wird vom Ab-
schlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach 
dem Verhältnis der Nettoinventarwerte des übernommenen und des 
aufnehmenden Sondervermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. 
Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an dem neuen Sonderver-
mögen, die dem Wert seiner Anteile an dem übertragenen Sonder-
vermögen entspricht.

Die Ausgabe der neuen Anteile an die Anleger des übertragenden Son-
dervermögens gilt nicht als Tausch. Die ausgegebenen Anteile treten 
an die Stelle der Anteile an dem übertragenden Sonder vermögen.

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines Sondervermö-
gens auf ein anderes findet nur mit Genehmigung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht statt.

Weitere Sondervermögen, die von   
der Kapitalanlagegesellschaft   
verwaltet werden
Von der Kapitalanlagegesellschaft werden noch  folgende Publikums-
Sondervermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospek-
tes sind:

DEGI EUROPA 
DEGI INTERNATIONAL 
DEGI GERMAN BUSINESS 
ECT GPROP 1

außerdem sechs Spezialfonds.
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Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Verhandlungen außer-
halb der ständigen Geschäfts räume desjenigen, der die Anteile ver-
kauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine 
auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese 
Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht der Kapitalanlagegesell-
schaft gegenüber binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich wi-
derruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Wider-
rufserklärung. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die 
Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausge-
händigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und dar-
in eine Belehrung über das Wider rufsrecht enthalten ist, die den An-
forderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
genügt. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweis last den Verkäufer. 
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nach-

weist, dass der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetrie-
bes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum 
Verkauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestel-
lung (§ 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung) aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleis-
tet, so ist die Kapitalanlagegesellschaft verpflichtet, dem Käufer, ge-
gebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen 
Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem 
Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufs-
erklärung  entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Diese Ausführungen gelten entsprechend für den Verkauf der Anteile 
durch den Anleger.

Widerrufsrecht des Käufers von Anteilen  
gemäß § 126 Investmentgesetz



92 aberdeen-immobilien.de

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der 
Aberdeen Asset Management Deutschland AG 1), Frankfurt am Main 
(nachstehend „Gesellschaft“ genannt), für die von der Gesellschaft 
aufgelegten Immobilien-Sondervermögen, die nur in Verbindung mit 
den für das jeweilige Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

§ 1 Grundlagen
1.  Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft und unterliegt 

den Vorschriften des Investmentgesetzes (InvG).

2.  Die Kapitalanlagegesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im 
eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 
nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem InvG 
zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen 
Vermögen in Form von Sondervermögen an. Über die hieraus sich 
ergebenden Rechte der Anleger werden von ihr Urkunden (Anteil-
scheine) ausgestellt.

3.  Die Vermögensgegenstände stehen im Eigentum der Gesellschaft.

4.  Grundstücke, Erbbaurechte sowie Rechte in der Form des Woh-
nungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Tei-
lerbbaurechts sowie Nießbrauchrechte an Grundstücken werden in 
den „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ unter dem Begriff Immobilien zusammengefasst.

5.  Das Rechtsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und dem 
Anleger richtet sich nach diesen Vertragsbedingungen und dem InvG. 

§ 2 Depotbank
1.  Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depotbank; die De-

potbank handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließ-
lich im Interesse der Anleger.

2.  Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und diesen Vertragsbe-
dingungen vorgeschriebenen Überwachungs- und Kontrollaufgaben.

§ 3 Sachverständige
1.  Die Gesellschaft bestellt für die Bewertung von Immobilien min-

destens einen Sachverständigenausschuss, der aus drei Mitgliedern 
und einem Ersatzmitglied zu bestehen hat.

2.  Jedes Mitglied muss eine unabhängige, unparteiliche und zuverläs-
sige Persönlichkeit sein und über angemessene Fachkenntnisse so-
wie ausreichende praktische Erfahrung hinsichtlich der von ihm/ihr 
zu bewertenden Immobilienart und des jeweiligen regionalen Im-
mobilienmarktes verfügen. Hinsichtlich ihrer finanziellen Unabhän-
gigkeit sind § 77 Abs. 2 Sätze 3 und 4 InvG zu beachten.

3.  Dem Sachverständigenausschuss obliegen die ihm nach dem InvG 
und den Vertragsbedingungen übertragenen Aufgaben nach Maß-
gabe einer von der Gesellschaft zu erlassenden Geschäftsord-

nung. Zeitnah hat der Sachverständigenausschuss insbesondere zu 
bewerten:

a)  mindestens einmal jährlich die zum Sondervermögen gehören-
den bzw. im Eigentum einer Immobilien-Gesellschaft stehenden 
Immobilien;

b)  die zur Veräußerung durch die Gesellschaft oder durch eine Immo-
bilien-Gesellschaft vorgesehenen Immobilien.

4.  Ferner hat der Sachverständigenausschuss nach Bestellung eines 
Erbbaurechts innerhalb von zwei Monaten den Wert des Grund-
stücks neu festzustellen.

5.  Eine Immobilie darf für das Sondervermögen oder für eine Immobi-
lien-Gesellschaft, an der das Sondervermögen unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist, nur erworben werden, wenn sie zuvor von 
einem Sachverständigen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, der nicht 
einem von der Gesellschaft gebildeten Sachverständigenausschuss 
angehört, bewertet wurde.

6.  Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft darf für das Son-
dervermögen unmittelbar oder mittelbar nur erworben werden, 
wenn die im Jahresabschluss oder in der Vermögensaufstellung der 
Immobilien-Gesellschaft ausgewiesenen Immobilien von einem 
Sachverständigen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, der nicht einem 
von der Gesellschaft gebildeten Sachverständigenausschuss ange-
hört, bewertet wurden.

§ 4 Fondsverwaltung
1.  Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstän-

de im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anle-
ger mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Sie handelt 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Depot-
bank und ausschließlich im Interesse der Anleger und der Integri-
tät des Marktes.

2.  Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern einge-
legten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder 
zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen. Sie ist ferner 
ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstän-
de ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

3.  Über die Veräußerung von Immobilien oder von Beteiligungen an 
Immobilien-Gesellschaften entscheidet die Gesellschaft im Rah-
men einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung (§ 9 Abs.1 Satz 1 
InvG). Veräußerungen nach Aussetzung der Anteilrücknahme ge-
mäß § 12 Abs. 5 bleiben hiervon unberührt.

4.  Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 
weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem 
Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine 
Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 47, 48 und 50 InvG 
verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 

Allgemeine Vertragsbedingungen

1)  Die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH wurde mit Wirkung zum 15. Mai 2013 formwechselnd umgewandelt und umbenannt in Aberdeen Asset Management Deutschland AG.
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Sondervermögen gehören. § 51 InvG bleibt unberührt. Abweichend 
von Satz 1 darf die Gesellschaft oder ein Dritter in ihrem Auftrag 
einer Immobilien-Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 
ein Darlehen gewähren, wenn sie an dieser für Rechnung des Son-
dervermögens unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Dieses Dar-
lehen darf 50 % der Verkehrswerte der im Eigentum der Immobili-
en-Gesellschaft stehenden Immobilien nicht überschreiten.

§ 5 Anlagegrundsätze
1.  Die Gesellschaft bestimmt in den „Besonderen Vertragsbedingungen“,

a)  welche Immobilien für das Sondervermögen erworben werden dürfen;

b)  ob und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermögens Be-
teiligungen an Immobilien-Gesellschaften erworben werden dürfen;

c)  ob und unter welchen Bedingungen Immobilien des Sondervermö-
gens mit einem Erbbaurecht belastet werden dürfen;

d)  ob und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermögens 
zur Absicherung von Vermögensgegenständen in Derivate im Sinne 
des § 51 InvG investiert werden darf. Beim Einsatz von Derivaten 
wird die Gesellschaft die gemäß § 51 Abs. 3 InvG erlassene Rechts-
verordnung über Risikomanagement und Risikomessung in Sonder-
vermögen  (DerivateV) beachten.

2.  Die zum Erwerb vorgesehenen Immobilien und Beteiligungen an 
Immobilien-Gesellschaften müssen einen dauernden Ertrag er-
warten lassen.

§ 6 Liquidität, Anlage- und Ausstellergrenzen
1.  Die Gesellschaft hat bei der Aufnahme von Vermögensgegenstän-

den in das Sondervermögen, deren Verwaltung und bei der Veräu-
ßerung die im InvG und die in den Vertragsbedingungen festgeleg-
ten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

2.  Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ nichts Anderwei-
tiges bestimmt ist, dürfen im Rahmen der Höchstliquidität im ge-
setzlich zulässigen Rahmen (§ 80 Abs. 1 InvG) folgende Mittel ge-
halten werden:

a)  Bankguthaben gemäß § 49 InvG;

b)  Geldmarktinstrumente gemäß §§ 48 und 52 Nr. 2 InvG;

c)  Wertpapiere, die zur Sicherung der in Artikel 18.1 des Protokolls 
über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und 
der Europäischen Zentralbank genannten Kreditgeschäfte von der 
Europäischen Zentralbank oder der Deutschen Bundesbank zuge-
lassen sind oder deren Zulassung nach den Emissionsbedingungen 
beantragt wird, sofern die Zulassung innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt;

d)  Investmentanteile nach Maßgabe des § 50 InvG oder Anteile an 
Spezial-Sondervermögen nach Maßgabe des § 50 Abs. 1 Satz 2 

InvG, die nach den Vertragsbedingungen ausschließlich in Vermö-
gensgegenstände nach Buchstaben a), b) und c) anlegen dürfen;

e)  Wertpapiere, die an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 
5 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel zugelassen oder fest-
verzinsliche Wertpapiere sind, soweit diese einen Betrag von 5 % des 
Wertes des Sondervermögens nicht überschreiten, und zusätzlich

f)  Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbare Anteile 
ausländischer juris tischer Personen, die an einem der in § 47 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 InvG bezeichneten Märkte zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, soweit der Wert dieser Aktien oder Anteile einen 
Betrag von 5 % des Wertes des Sonder vermögens nicht überschrei-
tet und die in Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG genannten 
Kriterien erfüllt sind.

3.  Der Teil des Sondervermögens, der in Bankguthaben gehalten wer-
den darf, wird in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ festge-
legt. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sonder-
vermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

4.  Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und Geld marktinstrumente ein-
schließlich der in Pension genommenen Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente desselben Ausstellers über den Wertanteil von 
5 % hinaus bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens erwor-
ben werden; dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Aussteller 40 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigen.

5.  Bei ein und derselben Einrichtung dürfen nur bis zu 20 % des Wer-
tes des Sondervermögens in eine Kombination angelegt werden:

–  von durch diese Einrichtung begebene Wertpapiere oder Geldmark-
tinstrumente,

–  von Einlagen bei dieser Einrichtung,

–  von Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit die-
ser Einrichtung eingegangenen Geschäfte in Derivaten, die nicht 
zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen orga-
nisierten Markt einbezogen sind.

Für die in Absatz 6 genannten Emittenten und Garantiegeber gilt Satz 
1 mit der Maßgabe, dass eine Kombination der genannten Vermö-
gensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 % des Wertes des Son-
dervermögens nicht übersteigen darf. Die jeweiligen Einzelobergren-
zen bleiben unberührt.

6.  Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibungen, Schuld-
scheindarlehen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, einem 
Land, den Europäischen Gemeinschaften, einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, einem Drittstaat oder von  einer internationalen Orga-
nisation, der mindes tens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
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angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 
35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen und 
Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die 
von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, 
darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des Sonderver-
mögens anlegen, wenn die Kreditins titute aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer 
besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausga-
be der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den ge-
setzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die 
während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich 
aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die 
bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig für die fällig werden den 
Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

7.  Die Grenze in Absatz 6 Satz 1 darf für Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente desselben  Ausstellers nach Maßgabe von § 62 InvG 
über schritten werden, sofern die „Besonderen Vertragsbedingun-
gen“ dies unter Angabe der Aussteller vorsehen. In diesen Fällen 
müssen die für Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschie-
denen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 % des Wertes 
des Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen.

8.  Die Gesellschaft hat einen Betrag, der mindes tens 5 % des Wertes 
des Sondervermögens entspricht, täglich verfügbar zu halten.

§ 7 Wertpapier-Darlehen
1.  Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens einem 

Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt 
nach Übertragung ausreichender Sicherheiten ein Wertpapier-Darle-
hen auf unbestimmte Zeit insoweit gewähren, als der Kurswert der 
zu übertragenden Wertpapiere zusammen mit dem Kurswert der für 
Rechnung des Sondervermögens demselben Wertpapier-Darlehens-
nehmer bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 
10 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt.

2.  Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpa-
pier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, darf die Gesellschaft 
von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben in Geld-
marktinstrumente im Sinne des § 48 InvG in der Währung des Gut-
habens anzulegen. Die Erträge aus Sicherheiten stehen dem Son-
dervermögen zu.

3.  Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersam-
melbank oder von einem anderen in den „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ genannten Unternehmen, dessen Unternehmensge-
genstand die Abwicklung von grenzüberschreitenden 
Effektengeschäften für andere ist, organisierten Systems zur Ver-
mittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, wel-
ches von den Anforderungen der §§ 54 und 55 InvG abweicht, 
wenn durch die Bedingungen dieses Systems die Wahrung der Inte-
ressen der Anleger gewährleistet ist.

§ 8 Wertpapier-Pensionsgeschäfte
1.  Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Wertpa-

pier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340 b Abs. 2 Handelsge-
setzbuch gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleis-
tungsinstituten abschließen.

2.  Die Wertpapier-Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Ge-
genstand haben, die nach den Vertragsbedingungen für das Son-
dervermögen erworben werden dürfen.

3.  Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von zwölf 
Monaten haben.

§ 9  Kreditaufnahme und Belastung von Immobilien
1.  Soweit die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keinen niedrigeren 

Prozentsatz vorsehen, darf die Kapitalanlagegesellschaft für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 
50 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen unmittelbar oder 
mittelbar befindlichen Immobilien aufnehmen, wenn die Grenze 
nach § 82 Absatz 3 Satz 2 InvG nicht überschritten wird. Darüber 
hinaus darf die Gesellschaft für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger kurzfris tige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des 
Sondervermögens aufnehmen. Hierbei sind Beträge, die die Gesell-
schaft als Pensionsgeber im Rahmen eines Pensionsgeschäftes er-
halten hat, anzurechnen. Eine Kreditaufnahme darf nur erfolgen, 
wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Depotbank der 
Kreditaufnahme zustimmt.

2.  Die Gesellschaft darf zum Sondervermögen gehörende Immobilien 
belasten sowie Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf 
Immobilien beziehen, abtreten und belasten (Belastungen), wenn 
dies mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist 
und die Depotbank den Belastungen zustimmt, weil sie die dafür 
vorgesehenen Bedingungen für marktüblich erachtet. Sie darf auch 
mit dem Erwerb von Immobilien im Zusammenhang stehende Be-
lastungen übernehmen. Soweit die „Besonderen Vertragsbedingun-
gen“ keinen niedrigeren Prozentsatz vorsehen, dürfen die jeweiligen 
Belastungen insgesamt 50 % des Verkehrswertes aller im Sonder-
vermögen befindlichen Immobilien nicht überschreiten. Belastun-
gen im Zusammenhang mit der Aussetzung der Anteilrücknahme 
gemäß § 12 Abs. 5 und Erbbauzinsen bleiben  unberücksichtigt.

§ 10  Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens in ein  anderes Sondervermögen

1.  Die Gesellschaft darf alle Vermögensgegenstände dieses Sonder-
vermögens in ein anderes Sondervermögen übertragen oder alle 
Vermögensgegenstände eines anderen Sondervermögens in dieses 
Sondervermögen übernehmen, wenn

a)  beide Sondervermögen von der Gesellschaft verwaltet werden,

b)  die Anlagegrundsätze und -grenzen nach den Vertragsbedingungen 
für diese Sondervermögen nicht wesentlich voneinander abweichen,
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c)  die an die Gesellschaft und die Depotbank zu zahlenden Vergütun-
gen sowie die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht 
wesentlich voneinander abweichen,

d)  die Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermö-
gens zum Geschäftsjahresende des übertragenden Sondervermö-
gens (Übertragungsstichtag) erfolgt, am Übertragungsstichtag die 
Werte des übernehmenden und des übertragenden Sondervermö-
gens berechnet werden, das Umtauschverhältnis festgelegt wird, 
die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten übernommen 
werden, der gesamte Übernahmevorgang vom Abschlussprüfer 
geprüft wird und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bundesanstalt) die Übertragung der Vermögensgegenstände, 
bei der die Interessen der Anleger ausreichend gewahrt sein müs-
sen, genehmigt hat. Mit Zustimmung der Bundesanstalt kann ein 
anderer Übertragungsstichtag bestimmt werden; § 44 Abs. 3 und 6 
InvG ist entsprechend anzuwenden.

2.  Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der 
Nettoinventarwerte des übernommenen und des aufnehmenden 
Sondervermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Beschluss 
der Gesellschaft zur Übertragung aller Vermögensgegenstände ei-
nes Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen ist bekannt 
zu machen; § 43 Abs. 5 Satz 1 InvG ist entsprechend anzuwenden. 
Die Übertragung darf nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Be-
kanntmachung erfolgen, falls nicht mit der Zustimmung der Bun-
desanstalt ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird. Die neuen Anteile 
des übernehmenden Sondervermögens gelten bei den Anlegern 
des übertragenden Sondervermögens mit Beginn des dem Übertra-
gungsstichtag folgenden Tages als ausgegeben.

3.  Absatz 1 Buchstabe c) gilt nicht für die Zusammenlegung einzelner 
Sondervermögen zu einem einzigen Sondervermögen mit unter-
schiedlichen Anteilklassen. In diesem Fall ist statt des Umtausch-
verhältnisses nach Abs. 2 Satz 1 der Anteil der Anteilklasse an dem 
Sondervermögen zu ermitteln.

4.  Die Ausgabe der neuen Anteile an die Anleger des übertragenden 
Sondervermögens gilt nicht als Tausch. Die ausgegebenen Antei-
le treten an die Stelle der Anteile an dem übertragenden Sonder-
vermögen.

§ 11 Anteilscheine
1.  Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil 

oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.

2.  Die Anteile können verschiedene Rechte, insbesondere hinsichtlich 
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahme-
abschlages, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergü-
tung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser 
Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den „Be-
sonderen Vertragsbedingungen“ festgelegt.

3.  Die Anteilscheine tragen mindestens die handschriftlichen oder 
vervielfältigten Unterschriften der Gesellschaft und der Depotbank. 

Darüber hinaus weisen sie die eigenhändige Unterschrift einer Kon-
trollperson der Depotbank auf.

4.  Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteil-
scheins gehen die in ihm verbrieften Rechte über. Der Gesellschaft 
gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteilscheines als 
der Berechtigte.

5.  Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des Sondervermö-
gens oder die Rechte der Anleger einer Anteilklasse bei Einführung 
der Anteilklasse nicht in einer Globalurkunde, sondern in einzelnen 
Anteilscheinen oder in Mehrfachurkunden verbrieft werden sollen, 
erfolgt die Festlegung in den „Besonderen Vertragsbedingungen“.

§ 12  Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen, 
Rücknahmeaussetzung

1.  Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entsprechenden Anteil-
scheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft be-
hält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder voll-
ständig einzustellen.

2.  Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depotbank oder durch 
Vermittlung Dritter erworben werden.

3.  Die Anleger können von der Gesellschaft börsentäglich die Rück-
nahme der Anteile verlangen, soweit die „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ keine abweichende Regelung vorsehen. Die Gesellschaft 
ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis 
für Rechnung des Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahme-
stelle ist die Depotbank.

4.  Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der 
Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der An-
leger erforderlich erscheinen lassen.

5.  Insbesondere bleibt der Gesellschaft vorbehalten, die Rücknahme 
der Anteile aus Liquiditätsgründen zum Schutze der Anleger befris-
tet zu verweigern. Reichen die Bankguthaben und die Erlöse aus 
Verkäufen der gehaltenen Geldmarktinstrumente, Investmentantei-
le und Wertpapiere zur Zahlung des Rücknahmepreises und zur Si-
cherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung 
nicht aus oder stehen sie nicht sogleich zur Verfügung, kann die Ge-
sellschaft die Rücknahme mit einer Frist von drei Monaten verwei-
gern. Reichen nach Ablauf der vorgenannten Frist die liquiden Mittel 
für die Rücknahme nicht aus, so sind Immobilien des Sondervermö-
gens zu veräußern.Die Gesellschaft kann die Rücknahme bis zur Ver-
äußerung der Immobilien zu angemessenen Bedingungen oder bis 
zu einem Jahr nach Vorlage der Anteile zur Rücknahme verweigern. 
Die vorgenannte Jahresfrist kann um ein weiteres Jahr verlängert 
werden. Die Verlängerung ist im elektronischen Bundesanzeiger und 
in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung 
oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor-
mationsmedien bekannt zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann 
die Gesellschaft Immobilien ohne Beachtung der Beleihungsgrund-
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sätze und über die in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ ge-
nannte Grenze für die Belas tungen von Immobilien hinaus beleihen, 
um die Mittel zur Rücknahme der Anteile zu beschaffen. Bei der 
Wiederaufnahme der Rücknahme von Anteilen sind die neuen Aus-
gabe- und Rücknahmepreise im elektronischen Bundesanzeiger und 
in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung 
oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor-
mationsmedien zu veröffentlichen.

§ 13 Ausgabe- und Rücknahmepreis
1.  Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile 

wird der Wert der zu dem Sondervermögen gehörenden Vermö-
gensgegenstände (Inventarwert) gemäß Abs. 5 ermittelt und 
durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Wer-
den gemäß § 11 Abs. 2 unterschiedliche Anteilklassen für das Son-
dervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- 
und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln. 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß den 
Grundsätzen für die Kurs- und Preisfeststellung, die im InvG und 
den auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen genannt sind.

2.  Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Anteilwert zur Ab-
geltung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet 
werden.  Außer dem Ausgabeaufschlag werden von der Ge sellschaft 
weitere Beträge von den Zahlungen des Anteilerwerbers zur De-
ckung von Kosten nur dann verwendet, wenn dies die „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ vorsehen.

3.  Der Rücknahmepreis ist der vorbehaltlich eines Rücknahmeab-
schlages nach Absatz 1 ermittelte Anteilwert.

Soweit in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ ein Rücknahmeab-
schlag vorgesehen ist, zahlt die Depotbank den Anteilwert abzüglich 
des Rücknahmeabschlages an den Anleger und den Rücknahmeab-
schlag an die Gesellschaft aus. Die  Einzelheiten sind in den „Besonde-
ren Vertragsbedingungen“ festgelegt.

4.  Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge 
ist spätestens der auf den Eingang des Anteilabrufs bzw. Rücknah-
meauftrages folgende Wertermittlungstag.

5.  Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermit-
telt. An gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. 
und 31. Dezember jeden Jahres können die Gesellschaft und die 
Depotbank von einer Ermittlung des Wertes absehen; das Nähere 
regelt der Verkaufsprospekt.

§ 14 Kosten
In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ werden die Aufwendun-
gen und die der Gesellschaft, der Depotbank und Dritten zustehen-
den Vergütungen, die dem Sondervermögen belastet werden können, 
genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ darüber hinaus anzugeben, nach welcher Me-
thode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu 
leisten sind.

§ 15 Rechnungslegung
1.  Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Son-

dervermögens (bei Ablauf des Geschäftsjahres vor dem 1. Januar 
2009: spätes tens drei Monate) macht die Gesellschaft einen Jah-
resbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß 
§§ 44 Abs. 1, 79 Abs. 1 und 2 InvG bekannt.

2.  Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht 
die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß §§ 44 Abs. 2, 79 
Abs.1 und 2 InvG bekannt.

3.  Wird das Recht, das Sondervermögen während des Geschäftsjah-
res auf eine andere Kapitalanlagegesellschaft zu übertragen, 
wahrgenommen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungs-
stichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderun-
gen an einen Jahresbericht gemäß §§ 44 Abs. 1, § 79 Abs. 1 und 2 
InvG  entspricht.

4.  Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Depotbank und wei-
teren Stellen, die im Verkaufsprospekt anzugeben sind, erhältlich; 
sie werden ferner im elektronischen Bundesanzeiger bekannt ge-
macht. (Berichte, die sich auf ein Geschäftsjahr beziehen, das vor 
dem 1. Januar 2009 endet, werden darüber hinaus in einer hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in 
dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informations-
medien bekannt gemacht.)

§ 16  Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens
1.  Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens mit 

einer Frist von mindestens sechs Monaten durch Bekanntmachung 
im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbe-
richt oder Halbjahresbericht kündigen.

2.  Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Verwaltung des Sondervermö-
gens auf Verlangen der Bundesanstalt zu kündigen, wenn das Son-
dervermögen nach Ablauf von vier Jahren seit seiner Bildung ein 
Volumen von 150 Millionen Euro unterschreitet.

3.  Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Ge-
sellschaft, das Sondervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht 
das Sondervermögen auf die Depotbank über, die es abzuwickeln 
und den Liquidationserlös an die Anleger zu verteilen hat. Für die 
Zeit der Abwicklung kann die Depotbank die der Gesellschaft zu-
stehende Vergütung beanspruchen.

4.  Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht 
nach Maßgabe des § 38 InvG erlischt, einen Auflösungsbericht zu 
erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach §§ 
44 Abs. 1, 79 Abs. 1 und 2 InvG entspricht.

§ 17  Änderungen der Vertragsbedingungen
1.  Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen ändern.

2.  Änderungen der Vertragsbedingungen einschließlich des Anhanges 
zu den „Besonderen Vertragsbedingungen“, mit Ausnahme der 
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 Regelungen zu den Aufwendungen und den der  Gesellschaft, der 
Depotbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die zulasten des 
Sondervermögens gehen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 
Satz 1 InvG), bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bun-
desanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze 
des Sondervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen Zu-
stimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

3.  Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen 
Bundesanzeiger und darüber hin aus in einer hinreichend verbreite-
ten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufspros-
pekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien mit einem 
Hinweis auf ihr Inkrafttreten bekannt gemacht und treten – mit 
Ausnahme der Änderungen nach den Absätzen 4 und 5 – frühes-
tens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im elektronischen Bun-
desanzeiger in Kraft.

4.  Änderungen von Regelungen zu den Aufwendungen und den der 
Gesellschaft, der Depotbank und Dritten zustehenden Vergütun-
gen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG) treten sechs Monate nach Bekannt-
machung in Kraft, falls nicht mit Zustimmung der Bundesanstalt 
ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird. Die Bekanntmachung erfolgt 
gemäß Absatz 3.

5.  Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Sondervermö-
gens treten sechs Monate nach Bekanntmachung in Kraft. Die Ver-
öffentlichung erfolgt gemäß Absatz 3.

§ 18 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1.  Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

2.  Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist 
der Sitz der Gesellschaft Gerichtsstand.



98 aberdeen-immobilien.de

Besondere Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnis-
ses zwischen den Anlegern und der Aberdeen Asset Management 
Deutschland AG 1), Frankfurt am Main (nachstehend „Gesellschaft“ 
genannt), für das von der Gesellschaft aufgelegte Immobilien-Son-
dervermögen DEGI GLOBAL BUSINESS. Diese „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ gelten nur in Verbindung mit den für Immobilien-Son-
dervermögen von der Gesellschaft aufgestellten „All gemeinen 
Vertragsbedingungen“.

DEPOTBANK

§ 1 Depotbank
Depotbank für das Sondervermögen ist die Commerzbank AG mit Sitz 
in Frankfurt am Main.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 2 Immobilien
1.  Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Immobili-

en im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 67 Abs. 1 und Abs. 2 InvG) 
erwerben:

a)  Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt ge-
nutzte Grundstücke;

b)  Grundstücke im Zustand der Bebauung – bis zu 20 % des Wertes 
des Sondervermögens;

c)  unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung 
nach Maßgabe des Buchstaben a) bestimmt und geeignet sind bis 
zu 20 % des Wertes des Sondervermögens;

d)  Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der Buchstaben a) bis c);

e)  andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in 
der Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserb-
baurechts und Teilerbbaurechts bis zu 15 % des Wertes des Son-
dervermögens;

f)  Nießbrauchrechte an Grundstücken nach Maßgabe des Buchsta-
ben a), die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, bis zu 10 % 
des Wertes des Sondervermögens.

2.  Die Gesellschaft darf Vermögensgegenstände im Sinne von Absatz 1 
außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum erwerben, wenn die gesetzlichen Vorausset-
zungen des § 67 Abs. 3 InvG erfüllt sind. In einem Anhang, der Be-
standteil dieser „Besonderen Vertragsbedingungen“ ist, sind der 
betreffende Staat und der Anteil am Wert des Sondervermögens, 
der in diesem Staat höchstens angelegt werden darf, anzugeben.

3.  Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermögens für die ge-
setzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen gemäß Absatz 1 Buch-

staben b), c), e) und f) sowie Absatz 2 sind die aufgenommenen 
Darlehen nicht zu berücksichtigen.

4.  Bei der Auswahl der Immobilien soll die Gesellschaft eine der je-
weiligen Größe des Sondervermögens angemessene internationale 
sowie  regionale Streuung und eine Mischung von Geschäftsgrund-
stücken und gemischt genutzten Grundstücken verschiedener Grö-
ßenordnungen anstreben, soweit sie dies im Interesse der Anleger 
für geboten hält. Daneben können auch Mietwohngrundstücke 
erworben werden.

5.  In den ersten vier Jahren nach Auflegung des Sondervermögens 
darf die Gesellschaft die im Anhang zu Absatz 2 aufgeführten Gren-
zen  überschreiten.

§ 3  Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
1.  Die Gesellschaft darf im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 68 bis § 72 

InvG) Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erwerben, deren 
Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag oder in der Sat-
zung auf Tätigkeiten beschränkt ist, welche die Gesellschaft für das 
Sondervermögen ausüben darf. Die Immobilien-Gesellschaft darf 
nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensge-
genstände im Sinne von § 2 Abs.1 und 2 sowie die zur Bewirtschaf-
tung der Vermögensgegenstände erforderlichen Gegenstände oder 
Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften erwerben. Die 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften sind bei den Anlagebe-
schränkungen nach § 2 Abs. 1 und 2 und bei der Berechnung der da-
bei geltenden gesetzlichen Grenzen zu berücksichtigen.

2.  Soweit einer Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen gemäß § 4 Abs. 
4 Satz 3 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gewährt wird, hat 
die Gesellschaft sicherzustellen, dass

a)  die Darlehensbedingungen marktgerecht sind,

b)  das Darlehen ausreichend besichert ist,

c)  bei einer Veräußerung der Beteiligungen die Rückzahlung des Darle-
hens innerhalb von sechs Monaten nach Veräußerung vereinbart ist,

d)  die Summe der für Rechnung des Sondervermögens einer Immo-
bilien-Gesellschaft insgesamt gewährten Darlehen 50 % des 
Wertes der von der Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Immobi-
lien nicht übersteigt,

e)  die Summe der für Rechnung des Sondervermögens den Immobili-
en-Gesellschaften insgesamt gewährten Darlehen 25 % des Wer-
tes des Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung der 
Grenze sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.

§ 4 Belastung mit einem Erbbaurecht
1.  Die Gesellschaft darf Grundstücke des Sondervermögens im Sinne 

des § 2 Abs. 1 Buchstaben a), b), c) und e) mit Erbbaurechten be-

Besondere Vertragsbedingungen 

1)  Die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH wurde mit Wirkung zum 15. Mai 2013 formwechselnd umgewandelt und umbenannt in Aberdeen Asset Management Deutschland AG.
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lasten, sofern der Wert des Grundstücks, an dem ein Erbbaurecht 
bestellt werden soll, zusammen mit dem Wert der Grundstücke, 
an denen bereits Erbbaurechte bestellt wurden, 10 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung des 
Wertes des Sondervermögens sind die aufgenommenen Darlehen 
nicht zu  berücksichtigen.

2.  Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorhersehbare 
Umstände die ursprünglich vorgesehene Nutzung des Grundstü-
ckes verhindern oder wenn dadurch wirtschaftliche Nachteile für 
das Sondervermögen vermieden werden oder wenn dadurch eine 
wirtschaftlich sinnvolle Verwertung ermöglicht wird.

§ 5 Höchstliquidität
1.  Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anlagen 

gemäß § 6 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gehal-
ten werden (Höchstliquidität). Bei der Berechnung dieser Grenze 
sind folgende gebundene Mittel abzuziehen:

–  die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäß laufenden Bewirt-
schaftung benötigten Mittel;

–  die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel;

–  die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam ge-
schlossenen Immobilienerwerbsverträgen, aus Darlehensverträ-
gen, die für die bevorstehenden Anlagen in bestimmten Immobili-
en und für bestimmte Baumaßnahmen erforderlich werden, sowie 
aus Bauverträgen erforderlichen Mittel, sofern die Verbindlichkei-
ten in den folgenden zwei Jahren fällig werden.

Die Anlagen in Investmentanteilen gemäß § 6 Ziffer 2 lit. d der „All-
gemeinen Vertragsbedingungen“ sind beschränkt auf 10 % des Wer-
tes des Sondervermögens.

2.  Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens gemäß Abs. 1 
können auch auf Fremdwährung lauten.

§ 6 Währungsrisiko
Die für Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Vermögensge-
genstände dürfen nur insoweit einem Währungsrisiko unterliegen, als 
der Wert der einem solchen Risiko unterliegenden Vermögensgegen-
stände 30 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt.

§ 7 Derivate mit Absicherungszweck
1.  Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des Sonderver-

mögens Derivate einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang der 
eingesetzten Derivate entsprechend – zur Ermittlung der Auslas-
tung der nach § 51 Abs. 2 InvG festgesetzten Marktrisikogrenze für 
den Einsatz von Derivaten entweder den einfachen oder den quali-
fizierten Ansatz im Sinne der DerivateV nutzen. Das Nähere regelt 
der Verkaufsprospekt.

2.  Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie nur in 
Derivate investieren, die von Vermögensgegenständen, die gemäß 

§ 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ und von Immobilien, die gemäß § 2 Abs. 1 erworben wer-
den dürfen, abgeleitet sind. Hierbei beschränkt sie sich entspre-
chend § 6 Abs. 2 der DerivateV darauf, ausschließlich die folgenden 
Grundformen von Derivaten oder Kombinationen aus diesen Deri-
vaten oder Kombinationen aus Vermögensgegenständen, die für 
das Sondervermögen erworben werden dürfen, mit diesen Deriva-
ten im Sondervermögen einzusetzen:

a)  Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 2 
Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ so-
wie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen;

b)  Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände gemäß 
§ 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ sowie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1, Zinssätze, Wech-
selkurse oder Währungen und auf Terminkontrakte nach Buchstabe 
a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

aa)  eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit 
oder zum Ende der Laufzeit möglich und

bb)  der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der 
positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und 
Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz 
das andere Vorzeichen hat;

c)  Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d)  Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe 
b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften auf-
weisen (Swaptions);

e)  Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 
2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ so-
wie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1, sofern sie ausschließlich und 
nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von genau zuor-
denbaren Vermögensgegenständen des Sondervermögens dienen.

Dabei darf der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde An-
rechnungsbetrag des Sondervermögens für das Zins- und Aktienkurs-
risiko oder das Währungskursrisiko zu keinem Zeitpunkt das Zweifa-
che des Wertes des Sondervermögens übersteigen.

3.  Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Investmen-
tanteile gemäß § 6 Abs. 2 Buchstabe d) der „Allgemeinen Vertrags-
bedingungen“ dürfen nicht abgeschlossen werden.

4.  Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie – 
vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems – in jeg-
liche Derivate investieren, die von Vermögensgegenständen, die 
gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertrags-
bedingungen“ und von Immobilien, die gemäß § 2 Abs. 1 erworben 
werden dürfen, oder von Zinssätzen, Wechselkursen oder Währun-
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gen abgeleitet sind. Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanz-
terminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Dabei 
darf der dem Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobe-
trag für das Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des 
potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Ver-
gleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen.

5.  Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäf-
ten von den in den „Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ oder in dem Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsät-
zen und -grenzen abweichen.

6.  Die Gesellschaft wird Derivate nur zum Zwecke der Absicherung 
einsetzen.

7.  Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze beim Einsatz von Deriva-
ten darf die Gesellschaft nach § 7 der DerivateV jederzeit vom ein-
fachen zum qualifizierten Ansatz wechseln. Der Wechsel zum quali-
fizierten Ansatz bedarf nicht der Genehmigung durch die 
Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüg-
lich der Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden Halb-
jahres- oder Jahresbericht bekannt zu  machen.

§ 8  Wertpapier-Darlehen und Wertpapier-
Pensionsgeschäfte

Die §§ 7 und 8 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sind bei den 
Anlagegrundsätzen und Anlagegrenzen zu berücksichtigen.

ANTEILKLASSEN

§ 9 Anteilklassen
Alle Anteile haben gleiche Rechte, verschiedene Anteilklassen ge-
mäß § 11 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ werden 
nicht gebildet.

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON 
ANTEILEN UND KOSTEN

§ 10 Ausgabe- und Rücknahmepreis
1.  Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

2.  Der Rücknahmeabschlag beträgt 4 % des Anteilwertes. Er wird wie 
folgt erhoben:

Sofern der Anleger bei Rückgabe durch schriftliche Urkunden nach-
weist, dass er oder ein Dritter die zurückgegebenen Anteile zusam-
mengerechnet zwischen vollendeten 12 Monaten bis zu vollendeten 
24 Monaten nach Ausgabe gehalten hat, beträgt der Rücknahmeab-
schlag 3 % des Anteilwertes und ab vollendeten 24 Monaten bis zu 
vollendeten 36 Monaten beträgt der Rücknahmeabschlag 2 % des 
Anteilwertes.

Sofern der Anleger bei Rückgabe durch schriftliche Urkunden nach-
weist, dass er oder ein Dritter die zurückgegebenen Anteile zusam-

mengerechnet mindestens vollendete 36 Monate nach Ausgabe ge-
halten hat, wird kein Rücknahmeabschlag erhoben. Das Nähere regelt 
der Verkaufsprospekt. Der Rücknahmeabschlag steht dem Sonderver-
mögen zu.

§ 11  Kosten gültig bis 30. Juni 2013 1)

1.  Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens 
eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,5 % des Durchschnittswer-
tes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige monat-
liche Vorschüsse zu erheben. Der Gesellschaft steht es frei, eine 
niedrigere Vergütung zu erheben.

2.  Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben, bebaut, 
umgebaut oder veräußert, so kann die Gesellschaft jeweils eine 
einmalige Vergütung in Höhe von 1 % der Gegenleistung bzw. der 
Baukosten beanspruchen. Der Gesellschaft steht es frei, eine nied-
rigere Vergütung zu erheben.

3.  Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in 
Höhe von 0,05 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, 
der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie 
ist berechtigt, hierauf anteilige monatliche Vorschüsse zu erheben. 
Der Depotbank steht es frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

4.  Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Auf-
wendungen zu Lasten des Sondervermögens:

a)  im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Bebauung, der Veräuße-
rung und der Belastung von Immobilien entstehende Nebenkosten 
(einschließlich Steuern);

b)  bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- und 
Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs-, Betriebs- 
und Rechtsverfolgungskosten);

c)  Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt er-
scheinender, dem Sondervermögen zuzuordnender Rechtsansprü-
che sowie für die Abwehr unberechtigt erscheinender, auf das Son-
dervermögen bezogener Forderungen;

d)  im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 
sonstigen Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

e)  bankübliche Depotgebühren;

f)  Kosten des Sachverständigenausschusses und anderer Sachver-
ständiger;

g)  Kosten für die Erstellung und den Versand der für die Anteilinhaber 
bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

h)  Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. Kosten der Bekannt-

1) Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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machung geänderter Vertragsbedingungen sowie der Ausschüttun-
gen und des Auflösungsberichtes;

i)  Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschluss-
prüfer der Gesellschaft sowie die Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steu-
erlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts er-
mittelt wurden;

j)  im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwah-
rung evtl. entstehende Steuern.

5.  Die Regelungen der Absätze 2 und 4 gelten entsprechend für die 
von der Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens unmit-
telbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften und deren Immobilien. Dabei ist der Wert der Im-
mobilien-Gesellschaft bzw. der Wert der gehaltenen Immobilien 
anteilig in Höhe der Beteiligungsquote anzusetzen. Abweichend 
hiervon gehen Aufwendungen nach Absatz 4, die bei der Immobi-
lien-Gesellschaft aufgrund von speziellen Anforderungen des 
InvG entstehen, nicht anteilig, sondern in vollem Umfang zu Las-
ten des Sondervermögens.

6.  Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht 
den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge of-
fenzulegen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für 
den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 
InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 
oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Ge-
sellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 
ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Er-
werb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge berechnen.

7.  Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die 
Vergütung offenzulegen, die dem Sondervermögen von der Gesell-
schaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer 
Investment-Aktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit 
der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, oder einer ausländischen Invest-
ment-Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als 
Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen An-
teile berechnet wurde.

8.  Soweit die Gesellschaft dem Sondervermögen eigene Aufwendun-
gen nach Absatz 4 und  Absatz 5 belastet, müssen diese billigem 
Ermessen entsprechen. Diese Aufwendungen werden in den Jahres-
berichten aufgegliedert ausgewiesen.

§ 11  Kosten gültig ab 1. Juli 2013
1.  Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,5 % des Durchschnittswer-
tes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige monat-

liche Vorschüsse zu erheben. Der Gesellschaft steht es frei, eine 
niedrigere Vergütung zu erheben.

2.  Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben, umgebaut 
oder veräußert, so kann die Gesellschaft jeweils eine einmalige Ver-
gütung in Höhe von 1,0 % der Gegenleistung bzw. der Baukosten 
beanspruchen. Der Gesellschaft steht es frei, eine niedrigere Vergü-
tung zu erheben. Bei von der Gesellschaft für das Sondervermögen 
durchgeführten Projektentwicklungen kann eine Vergütung von 
1,0 % der Baukosten erhoben werden.

3.  Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in 
Höhe von 0,05 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, 
der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 
Der Depotbank steht es frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

4.  Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Auf-
wendungen zu Lasten des Sondervermögens:

a)  Kosten des Sachverständigen-Ausschusses und anderer Sachver-
ständiger;

b)  bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung von ausländischen Vermögensgegen-
ständen im Ausland;

c)  bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- und 
Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Vermietungs-, Instand-
haltungs-, Betriebs- und Rechtsverfolgungs-kosten (Kosten für die 
Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender dem 
Sondervermögen zuzuordnender Rechtsansprüche sowie für die 
Abwehr unberechtigt erscheinender auf das Sondervermögen be-
zogener Forderungen));

d)  Kosten für den Druck und den Versand der für die Anteilinhaber 
bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

e)  Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen 
und des Auflösungsberichtes;

f)  Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Daten-
trägers bei der Bekanntmachung der Änderung von Vertragsbedin-
gungen;

g)  Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschluss-
prüfer des Sondervermögens;

h)  Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln 
des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

i)  im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwah-
rung evtl. entstehende Steuern.
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5.  Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden 
dem Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb, der 
Bebauung, der Belastung und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen entstehenden Kosten und Steuern belastet (insbeson-
dere eine anfallende Grunderwerbsteuer und Kosten für Notar und 
Grundbuchamt, die durch einen Übergang des Sondervermögens 
auf die Depotbank gemäß § 39 InvG verursacht werden). Die Auf-
wendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, 
der Bebauung und Belastung von Immobilien einschließlich in die-
sem Zusammenhang anfallender Steuern werden dem Sonderver-
mögen unabhängig vom tatsächlichen Zustandekommen des Ge-
schäfts belastet.

6.  Die Regelungen der Absätze 2 und 4 lit. a. und b. gelten entspre-
chend für die von der Gesellschaft für Rechnung des Sonderver-
mögens unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an 
 Immobilien-Gesellschaften bzw. die Immobilien dieser Immobili-
en-Gesellschaften.

  Für die Berechnung der Vergütung gemäß Absatz 2 gilt Folgendes: 
Im Fall des Erwerbs der Veräußerung, des Umbaus, des Neubaus 
oder der Projektentwicklung einer Immobilie durch eine Immobili-
en-Gesellschaft ist der Kaufpreis bzw. sind die Baukosten der Im-
mobilie anzusetzen. Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung 
einer Immobilien-Gesellschaft ist der Verkehrswert der in der Ge-
sellschaft enthaltenen Immobilien anzusetzen. Wenn nur eine Be-
teiligung an der Immobilien-Gesellschaft gehalten, erworben oder 
veräußert wird, ist der anteilige Verkehrswert bzw. sind die Baukos-
ten entsprechend dem Anteil der für das Sondervermögen gehalte-
nen, erworbenen oder veräußerten Beteiligungsquote anzusetzen.

  Für die Berechnung des Aufwendungsersatzes gemäß Absatz 4 lit 
a. und b. ist auf die Höhe der Beteiligung des Sondervermögens 
an der Immobilien-Gesellschaft abzustellen. Abweichend hier von 
gehen Aufwendungen nach Absatz 4, die bei der Immobilien-Ge-
sellschaft aufgrund von besonderen Anforderungen des InvG ent-
stehen, nicht anteilig, sondern in vollem Umfang zulasten des 
oder der Sondervermögen, für deren Rechnung eine Beteiligung 
an der Gesellschaft gehalten wird und die diesen Anforderungen 
unter liegen.

7.  Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht 
den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge of-
fenzulegen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den 
Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder 
indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine we-
sentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 
darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb 
und die Rücknahme keine Aus gabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge berechnen.

8.  Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die 
Vergütung offenzulegen, die dem Sondervermögen von der Gesell-
schaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer 
Investment-Aktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist, oder einer ausländischen In-
vestment-Gesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft 
als Verwaltungsvergütung, für die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 12 Ausschüttung
1.  Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäfts-

jahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus den Immobilien und 
dem sonstigen Vermögen – unter Berücksichtigung des zugehöri-
gen Ertragsausgleichs – aus.

2.  Von den nach Absatz 1 ermittelten Erträgen müssen Beträge, die 
für künftige Instandsetzungen erforderlich sind, einbehalten wer-
den. Beträge, die zum Ausgleich von Wertminderungen der Immo-
bilien erforderlich sind, können einbehalten werden.

3.  Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zugehörigen 
Ertragsausgleichs – und Eigengeldverzinsung für Bauvorhaben, so-
weit sie sich in den Grenzen der ersparten marktüblichen Bauzinsen 
hält, können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

4.  Ausschüttbare Erträge gemäß den Absätzen 1 bis 3 können zur 
Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jewei-
ligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres 
nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können voll-
ständig vorgetragen werden.

5.  Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in 
Sonderfällen auch vollständig, zur Wiederanlage im Sondervermö-
gen bestimmt werden.

6.  Eine Ausschüttung nach Absatz 1 erfolgt einmal jährlich unmittel-
bar nach Bekanntmachung des Jahresberichtes bei den in den Aus-
schüttungsbekanntmachungen genannten Zahlstellen. 

§ 13 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. Juli und endet 
am 30. Juni.
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ANHANG

Liste der Staaten außerhalb des EWR gemäß § 2 Abs. 2, in denen 
nach vorheriger Prüfung der Erwerbsvoraussetzungen durch die Ge-
sellschaft Immobilien für das Immobilien-Sondervermögen DEGI 
GLOBAL BUSINESS erworben werden dürfen.

Staat Erwerb bis zu % des Wertes des
 Sondervermögens

Europa

Kroatien 50 % 
Monaco 50 % 
Schweiz 50 % 
Russische Föderation 50 % 
Türkei 50 % 
Ukraine 50 %

Nordamerika

Kanada 95 % 
Vereinigte Staaten von Amerika 95 %

Mittel- und Südamerika

Argentinien 50 % 
Brasilien 50 % 
Chile 50 % 
Mexiko 50 %

Asien

China 95 % 
Hongkong 50 % 
Indien 95 % 
Japan 95 % 
Saudi-Arabien 50 % 
Singapur 50 % 
Südkorea 50 % 
Thailand 50 % 
Vereinigte Arabische Emirate 50 % 
Vietnam 50 %

Ozeanien

Australien 50 % 
Neuseeland 50 %

Afrika

Südafrika 50 % 
Tunesien 50 %
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